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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Parlamentarischen Gruppe der FDP

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe 
und Unterbringung psychisch kranker Menschen und 
zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgeset-
zes (Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Rich-
tervorbehalts)

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit dem Thüringer Gesetz für psychisch kranke Personen (ThürPsy-
chKG) vom 2. Februar 1994 (GVBI. S. 81), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung der als Maßregel an-
geordneten Unterbringung und ähnlicher Unterbringungsmaßnahmen 
vom 8. August 2014 (GVBI. S. 545), wurden im Freistaat Thüringen Hil-
fen und Schutzmaßnahmen für psychisch erkrankte Menschen gesetz-
lich geregelt.

Für strafrechtlich auffällig gewordene psychisch erkrankte Menschen 
trifft das Thüringer Maßregelvollzugsgesetz (ThürMRVG) vom 8. Au-
gust 2014 (GVBI. S. 545) entsprechende Regelungen. Das Thüringer 
Maßregelvollzugsgesetz wurde zuletzt durch Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes vom 8. Oktober 2020 (GVBI. S. 
503) geändert.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 24. Juli 2018 (2 BvR 
309/15, 2 BvR 502/16) zur Zulässigkeit von Fixierungen bei unterge-
brachten Personen Anforderungen an entsprechende Regelungen in 
den Landesgesetzen formuliert.

Die bisherigen Regelungen zur Fixierung sowohl im Thüringer Gesetz 
zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen als auch im 
Thüringer Maßregelvollzugsgesetz genügen diesen verfassungsrechtli-
chen Anforderungen an die Anordnung und Durchführung von Fixierun-
gen nicht. Diese Regelungen werden im Gesetzentwurf den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts angepasst. Insbesondere sind Ände-
rungen bezüglich des Richtervorbehalts, der Betreuung und Überwa-
chung der betroffenen Personen während der Fixierung, der ärztlichen 
Anordnung einer Fixierung und des Hinweises auf das Recht zur ge-
richtlichen Überprüfung enthalten.

B. Lösung

Die Erfordernisse aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts zur Zulässigkeit von Fixierungen werden umgesetzt.
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C. Alternativen 

keine

D. Kosten

Die Umsetzung der Rechtsprechung verursacht zusätzliche Personal- 
und Sachkosten bei der Justiz in noch nicht sicher quantifizierbarem 
Umfang. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Richtervorbe-
halt für Fixierungen, die absehbar länger als 30 Minuten andauern, be-
reits heute geltendes Recht ist, da das Bundesverfassungsgericht da-
von ausgeht, dass der Richtervorbehalt in diesen Fällen unmittelbar aus 
dem Grundgesetz folgt.
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Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker 

Menschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes  
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehalts)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und  

Unterbringung psychisch kranker Menschen

§ 14 desThüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung 
psychisch kranker Menschen in der Fassung vom 5. Fe-
bruar 2009 (GVBl. S. 10), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. August 2014 (GVBl. S. 545) geändert 
worden ist, erhält folgende Fassung:

"§ 14  
Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Bei einer gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder 
Fremdgefährdung oder einer gegenwärtigen erheblichen 
Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter können
1.	 die Beschränkung des Aufenthaltes im Freien,
2.	 die Wegnahme von Gegenständen,
3.	 die Absonderung in einen besonderen Raum,
4.	 bei erhöhter Fluchtgefahr die Fesselung bei Ausfüh-

rung, Vorführung oder Transport oder
5.	 die zeitweise Fixierung (Einschränkung der Bewe-

gungsfreiheit)
angeordnet werden, wenn und solange die Gefahr nicht 
durch weniger einschneidende Maßnahmen abgewendet 
werden kann.

(2) Besondere Sicherungsmaßnahmen sind schriftlich 
anzuordnen, zu begründen und zu befristen. Die beson-
deren Sicherungsmaßnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 
können durch die fachliche Einrichtungsleitung, eine zu-
ständige Ärztin oder einen zuständigen Arzt oder eine zu-
ständige Psychotherapeutin oder einen zuständigen Psy-
chotherapeuten angeordnet werden. Eine Fixierung nach 
Absatz 1 Nr. 5 ist ausschließlich aufgrund der Anordnung 
durch eine zuständige Ärztin oder einen zuständigen Arzt 
zulässig. Besondere Sicherungsmaßnahmen sind jedoch 
unverzüglich aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für 
ihre Anordnung weggefallen sind. Bei Gefahr im Verzug 
können die Anordnungen nach Satz 2 und Satz 3 auch 
mündlich erfolgen; den Vorgaben des Satz 1 ist danach 
unverzüglich nachzukommen.

(3) Bei Gefahr im Verzug dürfen besondere Sicherungs-
maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 auch durch anderes 
therapeutisches oder pflegerisches Personal der Einrich-
tung angeordnet werden. Die entsprechenden Vorgaben 
des Absatz 2 sind unverzüglich nachzuholen.

(4) Wird eine Sicherungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 3 
und Nr. 4 vorgenommen, hat eine engmaschige Überwa-
chung durch therapeutisches oder pflegerisches Personal 
zu erfolgen. Bei Sicherungsmaßnahmen nach Absatz 1 
Nr. 5 ist grundsätzlich eine Eins-zu-Eins-Betreuung durch 
therapeutisches oder pflegerisches Personal, das ärztlich 
in solche Aufgaben eingewiesen wurde, zu gewährleisten. 
Die ärztliche Kontrolle der Sicherungsmaßnahmen nach 
diesem Absatz ist im erforderlichen Maß zu gewährleisten.
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(5) Eine besondere Sicherungsmaßnahme nach Absatz 1 
Nr. 5, durch welche die Bewegungsfähigkeit einer unter-
gebrachten Person nicht nur kurzfristig weitgehend oder 
vollständig aufgehoben wird (freiheitsentziehende Fixie-
rung), ist auf Antrag der zuständigen Ärztin oder des zu-
ständigen Arztes nur nach vorheriger richterlicher Anord-
nung zulässig. Dies gilt nicht, wenn im Falle des Erwirkens 
einer solchen Anordnung der Gefahr nach Absatz 1 nicht 
rechtzeitig begegnet werden kann (Gefahr im Verzug). In 
diesem Fall hat die zuständige Ärztin oder der zuständige 
Arzt unverzüglich eine nachträgliche richterliche Geneh-
migung zu beantragen, es sei denn, es ist bereits eindeu-
tig absehbar, dass die freiheitsentziehende Fixierung die 
Dauer von 30 Minuten unterschreitet und auch keine Wie-
derholung zu erwarten ist. Ist eine richterliche Entschei-
dung beantragt und die freiheitsentziehende Fixierung vor 
deren Erlangung beendet worden, so ist dies dem Gericht 
unverzüglich mitzuteilen.

(6) Nach Beendigung besonderer Sicherungsmaßnah-
men nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 ist, sobald es der Zustand 
der untergebrachten Person zulässt, eine Nachbespre-
chung durchzuführen. Nach Beendigung einer besonde-
ren Sicherungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 5 ist die un-
tergebrachte Person in einer für sie verständlichen Form 
durch das ärztliche Personal zudem auf die Möglichkeit ei-
ner nachträglichen gerichtlichen Überprüfung ihrer Zuläs-
sigkeit hinzuweisen.

(7) Zusätzlich zur Anordnung und Begründung sind die Art 
der Überwachung und Zeitpunkte für Beginn und Beendi-
gung der besonderen Sicherungsmaßnahme, die Nachbe-
sprechung nach Absatz 6 Satz 1 und der Hinweis auf die 
Möglichkeit der nachträglichen gerichtlichen Überprüfung 
nach Absatz 6 Satz 2 zu dokumentieren. Im Falle der An-
ordnung einer besonderen Schutzmaßnahm bei Gefahr 
im Verzug sind auch die Gründe für die Gefahr im Verzug 
und die zunächst anordnende Person unter Nennung ih-
rer Funktion zu dokumentieren.

(8) Hält sich der Patient ohne Erlaubnis außerhalb der Ein-
richtung auf, hat die Einrichtung eine unverzügliche Zu-
rückführung zu veranlassen."

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes

§ 26 des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes vom 8. Au-
gust 2014 (GVBl. S. 545), das zuletzt durch Gesetz vom 
8. Oktober 2020 (GVBl. S. 503) geändert worden ist, er-
hält folgende Fassung:

"§ 26  
Besondere Schutz- und Sicherungsmaßnahmen

(1) Bei einer gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder 
Fremdgefährdung oder einer gegenwärtigen erheblichen 
Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter können
1.	 die Einschränkung des Aufenthaltes im Freien zusam-

men mit anderen Untergebrachten,
2.	 die Wegnahme von Gegenständen,
3.	 die Absonderung in einen besonderen Raum,
4.	 bei erhöhter Fluchtgefahr die Fesselung bei der Aus-

führung, der Vorführung oder einem Transport oder
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5.	 die zeitweise Fixierung (Einschränkung der Bewe-

gungsfreiheit)
angeordnet werden, wenn und solange die Gefahr durch 
keine andere geeignete, zumutbare, weniger einschneiden-
de Maßnahme abgewendet werden kann. Die Maßnahme 
darf nicht über das Erforderliche hinausgehen und der zu 
erwartende Nutzen muss die zu erwartenden Beeinträch-
tigungen deutlich feststellbar überwiegen.

(2) Jede besondere Schutz- und Sicherungsmaßnahme ist 
gegenüber dem Untergebrachten in verständlicher Form 
anzukündigen. Die Ankündigung muss Angaben zur Art 
und Dauer der geplanten besonderen Schutz- und Siche-
rungsmaßnahme beinhalten. Besondere Sicherungsmaß-
nahmen sind schriftlich anzuordnen, zu begründen und zu 
befristen. Die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach 
Absatz 1 Nr. 1 bis 4 können durch die fachliche Einrich-
tungsleitung, eine zuständige Ärztin oder einen zustän-
digen Arzt oder eine zuständige Psychotherapeutin oder 
einen zuständigen Psychotherapeuten angekündigt und 
angeordnet werden. Eine Fixierung nach Absatz 1 Nr. 5 ist 
ausschließlich aufgrund der Ankündigung und Anordnung 
durch eine zuständige Ärztin oder einen zuständigen Arzt 
zulässig. Bei Gefahr im Verzug können die Anordnungen 
nach Satz 2 und Satz 3 auch mündlich erfolgen; den Vor-
gaben des Satz 1 ist danach unverzüglich nachzukommen.

(3) Unter mehreren möglichen und geeigneten besonde-
ren Schutz- und Sicherungsmaßnahmen ist diejenige zu 
wählen, die den Untergebrachten und die Allgemeinheit 
voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

(4) Die Maßnahme ist unverzüglich zu beenden, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Anordnung weggefallen sind.

(5) Wird eine Sicherungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 3 
und Nr. 4 vorgenommen, hat eine engmaschige Überwa-
chung durch therapeutisches oder pflegerisches Personal 
zu erfolgen. Bei Sicherungsmaßnahmen nach Absatz 1 
Nr. 5 ist grundsätzlich eine Eins-zu-Eins-Betreuung durch 
therapeutisches oder pflegerisches Personal, das ärztlich 
in solche Aufgaben eingewiesen wurde, zu gewährleisten. 
Die ärztliche Kontrolle der Sicherungsmaßnahmen nach 
diesem Absatz ist im erforderlichen Maß zu gewährleisten.

(6) Eine besondere Sicherungsmaßnahme nach Absatz 1 
Nr. 5, durch welche die Bewegungsfähigkeit einer unter-
gebrachten Person nicht nur kurzfristig weitgehend oder 
vollständig aufgehoben wird (freiheitsentziehende Fixie-
rung), ist auf Antrag der zuständigen Ärztin oder des zu-
ständigen Arztes nur nach vorheriger richterlicher Anord-
nung zulässig. Dies gilt nicht, wenn im Falle des Erwirkens 
einer solchen Anordnung der Gefahr nach Absatz 1 nicht 
rechtzeitig begegnet werden kann (Gefahr im Verzug). In 
diesem Fall hat die zuständige Ärztin oder der zuständige 
Arzt unverzüglich eine nachträgliche richterliche Geneh-
migung zu beantragen, es sei denn, es ist bereits eindeu-
tig absehbar, dass die freiheitsentziehende Fixierung die 
Dauer von 30 Minuten unterschreitet und auch keine Wie-
derholung zu erwarten ist. Ist eine richterliche Entschei-
dung beantragt und die freiheitsentziehende Fixierung vor 
deren Erlangung beendet worden, so ist dies dem Gericht 
unverzüglich mitzuteilen.
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(7) Nach Beendigung besonderer Sicherungsmaßnah-
men nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 ist, sobald es der Zustand 
der untergebrachten Person zulässt, eine Nachbespre-
chung durchzuführen. Nach Beendigung einer besonde-
ren Sicherungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 5 ist die un-
tergebrachte Person in einer für sie verständlichen Form 
durch das ärztliche Personal zudem auf die Möglichkeit ei-
ner nachträglichen gerichtlichen Überprüfung ihrer Zuläs-
sigkeit hinzuweisen.

(8) Nach Aufhebung der Schutzmaßnahme sind zusätzlich 
zu Absatz 2 Satz 3 die anordnende Person und ihre Funk-
tion, die Umstände, Zeitpunkte für Beginn und Beendigung 
der besonderen Sicherungsmaßnahme, die Wirksamkeit, 
besondere Vorkommnisse und im Fall das Absatz 5 die Art 
der Überwachung, die Nachbesprechung nach Absatz 6 
Satz 1, der Hinweis auf die Möglichkeit der nachträglichen 
gerichtlichen Überprüfung nach Absatz 6 Satz 2 und im Fal-
le der Anordnung einer besonderen Schutzmaßnahme bei 
Gefahr im Verzug sind auch die Gründe für die Gefahr im 
Verzug umfassend zu dokumentieren."

Artikel 3 
 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

Artikel 1

§ 14 wird aus folgenden Gründen neu gefasst:

In Absatz 1 wird die Reihenfolge der besonderen Sicherungsmaßnah-
men aus systematischen Gründen geändert.

Absatz 2 legt nunmehr fest, dass besondere Sicherungsmaßnahmen 
nur durch die fachliche Einrichtungsleitung, eine Ärztin oder einen Arzt 
oder eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten angeord-
net werden dürfen.
Entsprechend den Vorgaben des Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (Urteil vom 24. Juli 2018, 2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16) 
ist die Anordnung einer Fixierung jedoch ausschließlich durch eine Ärz-
tin oder einen Arzt zu treffen und ein Schriftformerfordernis geregelt.

Im Falle einer Gefahr im Verzug soll jedoch die Abwendung der Gefahr 
Vorrang vor der Schriftform haben.
Diesem letztgenannten Grundsatz dient auch die Erweiterung des an-
ordnungsberechtigten Personenkreises im Absatz 3. Aufgrund der da-
mit verbundenen Schwere des Eingriffs in die Rechte der Betroffenen 
ist hier die Anordnung einer Fixierung ausgenommen.

Aufgrund der besonderen Schwere des Eingriffs und der damit verbun-
denen Gesundheitsgefahren für die betroffene Person wird in Absatz 4 
festgelegt, dass bei einer Fixierung grundsätzlich eine Eins-zu-Eins-
Betreuung durch ärztlich eingewiesenes therapeutisches oder pflege-
risches Personal zu erfolgen hat. Damit soll zum einen die Sicherheit 
des Gesundheitszustands der oder des Betroffenen und zum anderen 
eine persönliche und aktive Begleitung zur Unterstützung bei der Über-
windung der Krise gewährleistet sein.

Eine adäquate Betreuung kann dabei entsprechend der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts nur durch entsprechend qualifiziertes 
Fachpersonal sichergestellt werden.
In Absatz 5 wird nun der Richtervorbehalt geregelt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stellt eine 
nicht nur kurzfristige Fixierung eine Freiheitsentziehung nach Art. 104 
Abs. 2 Grundgesetz dar. Daher soll der Richtervorbehalt der oder dem 
Betroffenen vor der Freiheitsentziehung ein justizförmiges Verfahren ge-
währleisten und damit die Rechtsstaatlichkeit der Anwendung besonde-
rer Schutzmaßnahmen gewährleisten.
Aus Gründen der Rechtssicherheit wird die Dauer der Kurzfristigkeit ge-
setzlich definiert. Eine Schutzmaßnahme ist dann kurzfristig, wenn sie 
absehbar die Grenze von 30 Minuten nicht überschreitet.

Wenn zur Abwendung einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr die vor-
herige Einholung der richterlichen Genehmigung diesem Zweck entge-
genstehen würde (Gefahr im Verzug), dann soll die Einholung der rich-
terlichen Genehmigung nachträglich möglich sein.

Auch Absatz 6 ist ebenfalls eine Folge der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts. Die oder der Betroffene muss von einer Ärz-
tin oder einem Arzt auf die Möglichkeit zur nachträglichen gerichtlichen 
Überprüfung der Fixierung hingewiesen werden. Dabei ist der Hinweis 



8

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/5264
in einer auf die Verständnismöglichkeiten der betroffenen Person aus-
gerichteten Art und Weise zu erteilen.

Absatz 7 dient insbesondere dem Recht, die besonderen Schutzmaß-
nahmen gerichtlich prüfen zu lassen.

Absatz 8 ist der vormalige Absatz 4.

Artikel 2

§ 26 wird aus folgenden Gründen neu gefasst:

In Absatz 1 wird die Reihenfolge der besonderen Sicherungsmaßnah-
men aus systematischen Gründen geändert.

Absatz 2 legt nunmehr fest, dass besondere Sicherungsmaßnahmen 
nur durch die fachliche Einrichtungsleitung, eine Ärztin oder einen Arzt 
oder eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten angeord-
net werden dürfen.
Entsprechend den Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (Urteil vom 24. Juli 2018, 2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16) 
ist die Anordnung einer Fixierung jedoch ausschließlich durch eine Ärz-
tin oder einen Arzt zu treffen und ein Schriftformerfordernis geregelt.
Im Falle einer Gefahr im Verzug soll jedoch die Abwendung der Gefahr 
Vorrang vor der Schriftform haben.

Absätze 3 und 4 bleiben unverändert.

Aufgrund der besonderen Schwere des Eingriffs und der damit verbun-
denen Gesundheitsgefahren für die betroffene Person wird in Absatz 5 
festgelegt, dass bei einer Fixierung grundsätzlich eine Eins-zu-Eins-
Betreuung durch ärztlich eingewiesenes therapeutisches oder pflege-
risches Personal zu erfolgen hat. Damit soll zum einen die Sicherheit 
des Gesundheitszustands der oder des Betroffenen und zum anderen 
eine persönliche und aktive Begleitung zur Unterstützung bei der Über-
windung der Krise gewährleistet sein.

Eine adäquate Betreuung kann dabei entsprechend der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts nur durch entsprechend qualifiziertes 
Fachpersonal sichergestellt werden.

In Absatz 6 wird der notwendige Richtervorbehalt geregelt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stellt eine 
nicht nur kurzfristige Fixierung auch bei im Rahmen des Maßregelvoll-
zugs untergebrachten Personen eine Freiheitsentziehung nach Art. 104 
Abs. 2 Grundgesetz dar. Daher soll der Richtervorbehalt auch der oder 
dem Untergebrachten vor der Freiheitsentziehung ein justizförmiges Ver-
fahren gewährleisten und damit die Rechtsstaatlichkeit der Anwendung 
besonderer Schutzmaßnahmen gewährleisten.
Aus Gründen der Rechtssicherheit wird die Dauer der Kurzfristigkeit ge-
setzlich definiert. Eine Schutzmaßnahme ist dann kurzfristig, wenn sie 
absehbar die Grenze von 30 Minuten nicht überschreitet.

Wenn zur Abwendung einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr die vor-
herige Einholung der richterlichen Genehmigung diesem Zweck entge-
genstehen würde (Gefahr im Verzug), dann soll die Einholung der rich-
terlichen Genehmigung nachträglich möglich sein.
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Auch Absatz 7 ist ebenfalls eine Folge der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts. Die oder der Untergebrachte muss von einer Ärz-
tin oder einem Arzt auf die Möglichkeit zur nachträglichen gerichtlichen 
Überprüfung der Fixierung hingewiesen werden. Dabei ist der Hinweis 
in einer auf die Verständnismöglichkeiten der betroffenen Person aus-
gerichteten Art und Weise zu erteilen.

Absatz 7 dient insbesondere dem Recht des Untergebrachten, die be-
sonderen Schutzmaßnahmen gerichtlich prüfen zu lassen.

Für die Parlamentarische Gruppe:

Montag



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Kassenärztliche Vereinigung Thüringen
Thüringer Trauma Netzwerk ThüTz
Deutsche Polizeigewerkschaft Thüringen e.V.
Landgericht Erfurt
Landgericht Mühlhausen
Landgericht Gera
Landesverband Thüringen der Angehörigen psychisch Kranker e.V.
Landgericht Meiningen
Verband der Privatkliniken in Thüringen e.V.
Bundesverband der Berufsbetreuer/innen
Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V.
Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH
Landesärztekammer Thüringen
DBH Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e.V.
Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen e.V.
Rechtsanwaltskammer Thüringen
Thüringer Gesellschaft für Psychiatrie, Neurologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie e.V.
Gewerkschaft der Polizei Thüringen
Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer
Thüringer Landespolizeidirektion
Ökumenisches  Hainich  Klinikum  gGmbH,  Helios  Fachkliniken  Hildburghausen  GmbH,  Asklepios
Fachklinikum  Stadtroda  GmbH
Thüringischer Landkreistag

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Formblatt zur Dqtenerhebung
nach g 5 Abs. 1 des Thüringer Bötejtlgtentransparenzdokumentation^ges^es

Jedo natürliche oder juristische Person, die sich mit einem scEirlftlSoben Beitrag an etnem

Gesetzgebungsvorfahren beteiligt hat, ist nach dem Thürinyor

BetolligtentranspeirBnzdokumentationscfssetz (ThürBeteftdokG) verpflichtet, dis. netchf-olgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die InformatfonBn der folgenden Felder 1 bis 6 worden In jedem Fall als verpflichtende
Mlndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelidokQ !n der Beteiligtentransparenzdokumöntation
veröffentlicht, Ihr Jnhiaittlcher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffent'licht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

B!Ue gut {öseiifch ausfülSön und zusQmmw mit der Steilungnahme swdön!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des ßesetegntwurfs)?

Gesetz zur Änfclerung rfes Thürinaer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
Kranker IVIenschon und zur Änderung des Thüringer Maßregelvotogsgesetzes
(öesetz zur notwendiüen Ausgesfaltung des Richtervorbehafts)
Gesetzentwurf der P8rlamenfarisehen Gruppe der FDP
- Drucksache 7/5264 -

^,

2.

Haben Siö sich als Vertrster einer Juristischen Person g&äLißert, d. h. als Vertreler einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

3enossenaoh3ft oder öffentliche Anstait, Körperechaft des ÖffentilchQn Rechts, Stiftung des
äffentHchen Rechte)?
'§ 5 Abs. 1 Nf, 1,2 T?Bete!ldokG; Hlnwsla; Wenn nein, clann wsliei1 m!l Frafje 2. Wenn js, dann weSter mit Frage 3.)

Msme

Kassenärztlicl^e Vereinigung

Thüringen

Seschäfts" oder Dienstadresse

Strafte, Häusnuinmer (oder Postfach)

^os'tlctohl, Ort •

OrganlsaEionsform

Körperschaft des
öffentlichen Rechts

Zum Hospitalgraben 8

99425 Weimar

•laben Slo sich afö natürilche Person geäußerti d, h.-als Privatperson?
§ 5 Abs. 1 Mr. 1,2 ThOrBetelldoKG)

»iamo Vornamß'

] Geschäfts- oder Diönstadresäe a WohnadrssQö

•flw/üfy; Anoabun zurWolviäi.irosaö fiinci mir erforderlich, w^nri k&ifie andere Adwssp, benannt wird, Ote Wohnadres&e
fird !n kslnsm Fai! väi^ffwitlicht.)

itraßQi Hausnummer

'ostieitzahl, Ort



3.

4.

5,

^

?s ist der Schwerpunkt rhr^r inhaltlichon oder beruflichen Tätigkeit?
;§6At>8.1 Nr. 3 ThürB&te!ldol<0)

Geschäftsführung

-laben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag dfe entworfenen Regalungen InagQsamt eher

^ befürwortet,
-' abgelehnt,
) ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

3itte fassen Sie kur^ die wesentllctien Inhalte (Kernaussage) Ihres schnftiichen Beitrages zttm
3esetegsbungs verfahren Kusammenl

§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetsiSdokG)

Die Forderung des BVerfG nach einem Richtervorbehalfc zur
Anordnung einer Fixierung wurde im Gesetzentwurf

umgesetzt. Der ricfaterliche Bereitschaftsdienst sollte
Erwähnung im Entwurf finden.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einon schriftlfchen Beitrag zum Gosetzgebungsvorhabon
sinzureiohen*?
S 5 Abs. 1 Nf. 5 ThürBetslidoltp)

i| Ja (Hinv/elfi: wctiterniit'FtageO) G noin '

Vesnn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchen) Artlass haben Sie sich geäußert?

i welcher Form haben Sie eich geäußert?

per E-Mail

i per Brief

laben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag einss Auftraggsbßrö mit ashrlftilchBn Beiträgen
m Geselzgobungsverfahren betoitigt?
i5Ab3.1Nr.eThÜFBöt&tldokG)

) ja ^ n(3in(woitörrnltFrage7}

/enn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7;
StlmrDen Sie einer Vsräffentftchung Ihres schriftlloh&n Beitrages In der
BetefllgtentrsnöparenzdokumQntatlonzu?
(§ 9 Abs. 1 Satz 2 ThüfBBföHdol<G)

j'^l nein

Mit meiner Unterschrift vörslchere ich die Rlchtigttelt und VoKständtgkeIt cfer Angaben, Änderungen
in den mtfgeteljten Oatsn werde ich unverzüglfch und unaufgeforderE bis zum Abschfuss des
G esötzgebungs Verfahrens mitteilen

Ort, Datum

Weimar, 3. August 2022

Unterschrift

fHäffcsführer

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



kvt
Kassengrzlllche
Vereinigung Thüringen

Kassenäratltclia VereMgung ThOnngw j Poslfactt 20(9199401 Wetoaf

Thüringer Landtag
Ausschuss für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Gieichstellung
Jürgen-Fuchs-Straße 1
9909G Erfurt

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur HEife und Unterbringung
psychisch kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer
Maßregelvolizugsgesetzes (Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des
Richte rvorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP - Drucksache 7/5264 -
hier; ihr Schreiben vom 15.07.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Übersendung des o. g. Entwurfs. zur Änderung des
Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen
und zur Änderung des Thüringer Maßregeivollzugsgesetzes.

Die Kasse närztiiche Vereinigung (KV) Thüringen ist die SeSbstverwaitung der rund
4.200 in • unserem Bundesland tätigen Vertragsärzte und Vertragspsycho-
therapeuten. Für die Menschen im Land stellt die KV Thüringen mit ihren
Mitgliedern eine wohnortnahe ami3Ulante ärztliche und psychotherapeutische
Versorgung sicher, einschließlich eines organisierten ärztlichen BereEtschafts-
dienstes außerhaib der Sprechstundenzeiten. Sie vertritt die Interessen ihrer
Mitglieder gegenüber den Krankenkassen und übernimmt die Honorarverteilung.

Der voriiegende Gesetzesentwurf vom 11,04.2022 zur Änderung des Thüringer
Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen und zur
Änderung des Thüringer Maßregevollzugsgesetzes beruht auf der Umsetzung der
Entscheidung des BundesverfassungsgerEchts (BVerfG) vom 24. Juli 2018 zur
Fixierung psychisch Kränker, die in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus oder
in der psychiatrischen Fachabteitung eines Krankenhauses untergebracht und
behandelt werden. Dabei berücksichtigt der Entwurf die geforderten Voraus-
setzungen des BVerfG, insbesondere den Richtervorbehalt, für die Anordnung
einer nicht nur kurzfristigen Fixierung des Patienten während der psychiatnschen
Unterbringung.

In Umsetzung des Richtervorbehaltes fordert das BVerfG zugleich einen
richterlichen Bereitschaftsdienst, der den Zeitraum von 6;00 Uhr bis 21:00 Uhr
abdeckt. Diese Forderung wird im aktuellen Gesetzesentwurf weder im
Gesetzestext noch in seiner Begründung behandelt Auch bleibt für den die
Fixierung anordnenden Arct unklar, wie in einem solchen Fall vorzugehen ist,

Hauptgeechäffsführer

Zum Hospitaigrsben 8
99'125 Weimar
Internet: www.kvtde

Dalum: 3. August 2022

Thüringer
2 u s c

Landtag
hrift

7/2065

zu Drs. 7/5264

Seite 1 von ThuerLandtag-Untsrbringüng-psych-Krantar



Kvt
K3?SiBflfil?itl.<ih6
Vä^j|f|lgi).ng' Th.Qritig^"

In diesem Zusammenhang regen wir daher an, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Pflicht zur
Einführung eines solchen Dienstes sowie Handlungsvorgaben für den Arzt im Falle einer fehlenden
Erreich barkeft eines Richters zur Nachtzeit gesetzlich zu verankern.

Für Rückfragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung.

Haliptges.chä'ßsfÜhrer

Seile 2 von Thusrlandtag-Unterbritigimg-psycii-Kranker

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetei!dokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der foigenders Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall a!s verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentiicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätziich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentiicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteiien.

Bitte gut leserltch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch

kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesefzes

(Gesetz zur notwendigen Ausgesfaitung des Richtervorbehalts)

Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP
- Drucksache 7/5264"

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetdldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postieitzahl, Ort

Organisationsform

-+
C/L ^ l "Z-

Z^> y^ ^z/c^, /</2>

(?^'3 0 /^J)

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelldokG)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.-

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteiIdokG)

3?.^J^/<^— TT^TTTz~ ~
.c<a^. ^-^^ o^^^U^ 'L— X^-^ ^ J ^

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,

D abgelehnt,
E3. ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftSichen Beitrages zum

3esefzgebungsverfahren zusammen!

:§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

/^J^^ 't- ^ CT^^-. ^o^-£^n y~^ f^ c?e^ ^u~ (-A^—/- {^^

[^ C^ ?y^^-^- A<^^ ^^J? / Tü^^y<^^

A/urden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D .nein '

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

] per E-Mail ,

per Brief

-laben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit sGhriftlichen Beiträgen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt? • .
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

3 ja nein (weiter mit Frage 7}

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftiichen Beitrages in der
Betejligtentransparenzdokumentattonzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelidokG)

a ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzügiich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

ItJ^ H. ^.2L
Unterschr=^^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Fomnbfatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiligtentransparenzdoRumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut ieserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwürfe)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen
und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes (Gesetz zur notwendigen Ausgestaftung g

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§5 Abs. 1 Nr. 1,2ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn )a, (tann weiter mit Frage 3.)

Name

Deutsche Polizeigewerkschaft Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

e.V.

Schwerborner Straße 33

99086 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

i ] Geschäfts- oder Dienstadresse u Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erfordertich, wenn keine andere Adresse benannt wird. DieWohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

\Nsis ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
;§ 5 Abs, 1 Nr.3ThürBeteilcfokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt]

Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

G befürwortet,

i i abgelehnt,

n ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

[§ 5 Abs. 1 Nr. 4ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

k/Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
[§ 5 Abs. -l Nr. 5 ThürBeteildokG)

S ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) H nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

ü per E-Maii

l j per Brief

Haben Sie sich als Anwalts kanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

n ja i l nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentatfonzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThÜrBetei!dokG)

i] ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Befeiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

Beteiligtentransparenzdokumentafionsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfotgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinfoffnationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut tesertich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen
und zur Änderung des Thüringer Maßregelvolizugsgesetzes (Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung gg

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH. AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 TiiürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Landgericht Erfurt

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Postfach 900432

99107 Erfurt

Hgben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
:(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

!:J Geschäfts- oder Dienstadresse L] Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThÜrBetelldokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

G befünwortet,

l; abgelehnt,

ü ergänzungs- bzw. gnderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebu n gs verfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? .
(§ 5 Abs. 1 Nr, 5 ThürBeteildokG)

&i ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) o nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

)n welcher Form haben Sie sich geäußert?

l-; per E-Mai!

ü per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebüngsverfahren beteiligt?
(§5 Abs. 1 Nr. SThÜrBeteHdokG)

ü ja 11 nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteitdokG)

U ja n nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesertich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen
und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes (Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung gg

1.

2. |

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstatt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThÜrBeteiidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Landgericht Mühlhausen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Postfach 1165

99961 Mühlhausen

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. ais Privatperson?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1, 2 ThÜrBeteildokG)

Name Vorname

ü Geschäfts- oder Dienstadresse l l Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6. :

;Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

:Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

ü befürwortet,

i i abgelehnt,

U ergänzungs- bzw. änderungsbedürfti^ eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§5 Abs. 1 Nr. 5ThürBeteikfokG)

Ix ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

G per E-Mail

l] per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzfei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteiSdokG)

n ja n nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§5 Abs. 1 Satz2ThürBeteildoi<G)

il ja ü nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



THÜR. LÄI'iDTÄG P08T
22.09.20^2 11:24

Formblatt zur Datenerhebung /^S~^bS\ Z^Z^L
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildökG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Geseteentwürf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des,Gesetzentwurfs)?: '

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
kranker IVtenschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP
" Drucksache 7/5264 -

1.: i

2. :|

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen. Person-geäußert, d.; h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene :
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentliühen Rechts)?: :••'. ; , : ' ;.
(§5 Abs. 1 Nr> 1,2 ThürBetelldokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage:2. Wenn ja,-dahnweitermit Frage 3.)

Name

Ltf^e^^\J/ f JJOH 

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

ht4.^ /^a /- / ^ r', _

^uÜf- ^c^^ .^ 2^ c?^^ jo^

t
~^7~

Haben Sie sich als:natürliche Person geäußert, d. h. afs Privatperson? :
(§5Abs.1Nr.1,2ThürBeiteildakG)-i:: .\'" ' : [ :•

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse G . Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlichi wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl. Ort



13;.1..1 :

4.:^

5, •.;;',

3>. :

Was jst-der Schwerpunkt lhrerjnhattl|chenoderb:eruf(ichen:Tätigkeit? ; ; - ;
(§;ö ^bs.:'l-.Nr.:3.ThÜrBeteildokG)",.;.,:./. '.\;:1'.^"\"\ .'•:'.:':--'.:^ ;:1'.1" •'.•.'•:::"":^:.:/" '- '':-', "••'. ' :-"•:-:'\'-':'.-

Haben Sie in Ihrem schriftlichen: Beitrag die entworfenen Regelüngep^^ ^ : :; : /

D befürwortet,
D abgelehnt,
H^ ergänzungs" bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen!
;§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelidokG)

e<n'?A':,t^ A^ ^a-^^r^'7^ . (^ ^^'r^^^ c^^.^t.^a./\
J. _- , . ^ (

^>UX<-, ^iJ^U (Z-^K^O^ 1<L '^1^ l-^^Z«(-^7 !YC^/^.

Fürn-iLf-^, ^'tv-> ^Ac^t^yC^*A^ i.i*'^^^^ ('^c'? ^^'^^^6-t.^tiv/^ ^t..^ i>^

/^L'^^k^, ^ ^Ji^
S -^ ~ y

/VurdeniSie:VQm:Laridtäg gebeten, eioen schr!ft!!cher>B3j
äinzüi'eichßn?/ \;,^''''.;„:':"'1'-;1 .'.•••:• .^..-; '•. ;,1-"':1^,';':-"\:' ~:':-".:"••'••.'- '•'- .'"''• . ::.:". '•^.':'''.. •1:: '..•'•'.' '."."•

:§.&Abs;:^:Nr.^::ThUrBetellc(pkö^'-:'l\;.;:^;.>-^.^^ •'•:•- .^^'".•: :.^,:".':,:^. ,;:.'.;• 1;^.:';: '^-'.'•.•"•••,:Y< ••;.•:•'":•

^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

: per E-Majl

3 per Brief

^abehSJe:sich,alsAnwaltskarizIei im Auftrag e
»m:Gesetzgebungsyerfatiren^b.eteiiigt? : \. •' \. ^-\ --/^:'t^-:.:'::'', •"•'.'..''"'.' ~~::.'.^: ••'•'.! - :/:";^ :; .

&'5Ab?..1Nr,^ThürBetei(dokG)-^ ^';\;\L':'/.:^:-,",-: '^\:ir.^ ::."-.•-•.:.' :„-:•/'.::. ••: •.. . /"•;':::; ,v'..'

] ja @ nein (weiter mit Frage 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7.\:'.'.;:

Stimm®n Sie einer Veröffentlichung ihres sph^^^ ;
Beteiijgtehtransparenzäokumeritatlpnzu?:^ :.:\.:; •\^; ••'. '':^^-^- '-..."•', /:; ; ' ^ ' :\, „ \

^§5Abs.1Satz2ThÜrB9teildQkG) ; •;:.;/:.',': "'•"-.: ':< : ;: :: ^::.;; : . ; ; .'.:'.:: ..' ;::' .. .'' : '•'-'/:;'. ^ ;

X ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die RichtigKeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesefzgebungsverfahrens mitteilen,

-Ort^Datum ^ ;

^jc< /l^3.ZT_

^Unterschrift :

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Gesundheit und Gleichstellung 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99090 Erfurt 

LANDTAG POST 
25 08 2022 08 32 

e--2,/t2tAo I 

Der Vorsitzende der Beschwerdekammer des Landgerichts Gera, die re-
gelmäßig in Beschwerdesachen mit der Anordnung freiheitsbeschränkender 
Maßnahmen befasst ist, hat hierzu folgende Stellungnahme abgegeben: 

Zu § 14 Abs. 2 Satz 3 ThürPsychKG-E  
Der Entwurf verlangt in Übereinstimmung mit der grundlegenden Entschei-
dung des BVerfG vom 24. Juli 2018 — 2 ByR 309/15, Rn. 83, juris, dass ein 
Arzt die Anordnung trifft. Hier wird der vom BVerfG verwendete Wortlaut 
aufgegriffen. Dies ist jedoch allgemeiner als in § 8 ThürPsychKG. Dort wird 
verlangt, dass es zumindest ein Arzt mit Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Psychiatrie sein muss, Ich halte diese Einschränkung auch in § 14 Abs. 2 
Satz 3 für geboten. Denn es erscheint zweifelhaft, ob ein Arzt, der keine 
Erfahrung im Fachgebiet der Psychiatrie hat, die Notwendigkeit und die 
Dauer der Fixierung eines psychisch kranken Menschen wirklich sachge-
recht einschätzen kann. Hierbei muss beachtet werden, dass z.B. eine fünf-
oder sieben-Punkt-Fixierung zu den intensivsten Formen der Beschränkung 
körperlicher Bewegungsfreiheit gehört. 

Zu § 14 Abs, 3 ThürPsychKG-E  
Für eine sachliche Auseinandersetzung damit, warum die Fesselung im 
Grundsatz nur von einem besonders qualifizierten Personenkreis (fachliche 
Einrichtungsleitung, Arzt, Psychotherapeut) angeordnet werden darf und ob 
es vor diesem Hintergrund richtig ist, den Personenkreis ausnahmsweise 
auf weiteres Personal zu erweitern, bedürfte es der Kenntnis der Gründe für 
die grundsätzliche Begrenzung des Personenkreises. Diese sind in der Be-
gründung des Gesetzesentwurfs nicht erwähnt: 

Landgericht Gera 
Rudolf-Diener-Straße 2 
07545 Gera 

www.thueringen.derolg/ 

Datenschutzhinweis: Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Justiz finden sich 
auf der Internetseite des Gerichts unter dem Menüpunkt „Datenschutz in der Justiz, Auf Wunsch übersenden wir diese Informati-
onen auch in Papierform. 



Zu § 14 Abs. 5 S. 1 ThürPsychKG-E  
Terminologisch rege ich an, einen Gleichlauf zum Betreuungsrecht des BOB herzustellen. 
Fixierungsmaßnahmen werden durch einen Arzt (besser: Psychiater) angeordnet und das 
Gericht genehmigt die Anordnung. Nach dem vorgelegten Entwurf ordnen sowohl der Arzt 
(besser: Psychiater) als auch das Gericht an und man fragt sich, wer denn letztlich die anord-
nende Stelle ist. 
Des Weiteren rege ich an, als formale Voraussetzung vorzusehen, dass der Antrag des an-
ordnenden Arztes (besser Psychiaters) eine Begründung zur Notwendigkeit der Fixierung und 
deren Dauer enthalten muss (vgl. § 331 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 FamFG). Da der zuständige Richter 
kein psychiatrischer Fachmann ist, wird er vor einer Entscheidung fachlichen Rat benötigen. 
Wenn eine (fach-)ärztliche Begründung mit der Antragstellung eingereicht wird, beschleunigt 
dies das gerichtliche Verfahren und schärft zugleich aufseiten der Klinik das Problembewusst-
sein (Fixierung als intensivste Form der Einschränkung von körperlicher Freiheit, vgl. auch 
Keidel/Giers, 20. Aufl. 2020, FamFG § 331 Rn. 17), weil die wesentlichen Gründe für die Fixie-
rung dem Gericht gegenüber dokumentiert werden müssen. Ein ärztliches Gutachten sollte 
nicht verlangt werden, weil dies in den üblicherweise eiligen Situationen der Praxis ganz re-
gelmäßig nicht erstellt werden kann. Hierzu verweise ich auf meine Anregung auf Änderung 
des ThürPsychKG vom 21.04.2022 an das TMMJV. 

Zu § 14 Abs. 7 Satz 2 ThürPsychKG-E  
Aus der Regelung in Abs. 7 S. 2 ergibt sich streng genommen kein klarer Wortlaut zu dem 
Umstand, ob neben der Begründung für Gefahr im Verzug auch eine Begründung für die An-
ordnung der besonderen Schutzmaßnahme nachträglich verschriftlicht werden muss. 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass das Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentations-
gesetz für die Stellungnahme von Gerichten nicht einschlägig ist, weshalb keine Beifügung 
des Formblatts erfolgt 

Im Auftrag 
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Abs.: 7. Zivilkammer des Landgeriöhts Gera, Rudolf-Diener-Straße 2, 07545 Gera 

An:  

Thüringer Ministerium für Migration 
Justiz und Verbraucherschutz 
Werner-Seelenbinder-Straße 5 
99Q96 Erfurt 

über: 

Frau Präsidentin 
des Thüringer Oberlandesgerichts 
Rathenaustraße 13 
07745 Jena 

über: 

Herrn Präsidenten 
des Landgerichts Gera 
Rudolf-Diener-Straße 2 
07545 Gera 

Gera, der 21.04.2022  

Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen 
(ThürPsychKG) 
hier: Anregungen betreffend § 8 ThürPsychKG 

Sehr geehrter Herr Minister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

als Vorsitzender der Kammer des Landgerichts Gera, die u.a. für Beschwerden in Verfahren 
in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuständig ist, möchte ich Sie in Abstim-
mung mit meinen Kammerkollegen auf § 8 ThürPsychKG aufmerksam machen, der in der 
rechtspraktisöhen Anwendung erhebliche Probleme bereitet. Ich rege an, dem Landtag über. 
die Landesregierung eine Änderung dieser Norm vorguschlagen. 

§,8 ThürPsychKG regelt die Antragstellung und das Verfahren zur geschlossenen Unterbrin-
gung psychisch kranker Menschen in in psychiatrisches Krankenhaus gegen deren Willen. 
Hierbei verlangt diese Norm einen schriftlichen Antrag des zUstäridigen Sozialpsychiatri-
schen Dienstes auf Unterbringung (Abs. 1 S. 1), dem ein fachärztliches Gutachten eines 
Sachverständigen beizufügen ist (Abs. 2). Diese beiden Voraussetzungen bereiten rechts-
praktisch erhebliche Schwierigkeiten. 



1.) Ein ganz erhebliches Problem stellt das Erfordernis dar, dass dem Unterbringungsantrag 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes ein fachärztliches Gutachten beizufügen ist. 

Die 7. Zivilkammer beanstandet hierbei nicht, dass es sich grundsätzlich um die Einschät-
zung eines Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie handeln muss, die auf einer, 
höchstens 3 Tage alten Untersuchung des Betroffenen beruhen darf und auf die Unterbrin-
gungsvoraussetzungen eingehen muss. Diese Anforderungen sind vor dem Hintergrund des 
Antrags auf eine freiheitsentziehende Maßnahme und den besonders hohen Stellenwert der 
im Grundgesetz und der Thüringer Verfassung geschützten Freiheit der Person (insbes. Artt. 
2, 104 GG; Art. 4 ThürVerf) ausdrücklich zu begrüßen. 

Ein ganz erhebliches Problem ist es aber, dass es sich  urn  ein Gutachten i.S.v. § 321 Abs, 1, 
Satz 1 und 2 FamFG handeln muss. Von einem Gutachten ist zu erwarten, dass es auf seine 
wissenschaftliche Begründung, seine innere Logik und Schlüssigkeit hin überprüfbar ist. Die 
Ausführungen des Sachverständigen müssen so gehalten sein, dass sie Art und Ausmaß der 
Erkrankung im Einzelnen anhand der Vorgeschichte, der durchgeführten Untersuchung und 
der sonstigen Erkenntnisse darstellen und wissenschaftlich begründen. Der Sachverständige 
hat darzulegen, von welchen Anknüpfungstatsächen er ausgeht und auf welche konkreten 
Untersuchungsergebnisse er welche seiner Feststellungen zum psychischen Zustand des 
Betroffenen stützt. Erforderlich ist eine differentialdiagnostische Klärung sowie Klassifizie-
rung der Diagnose. Eine Verdachtsdiagnose genügt nicht (zu alldem u.a. Keidelt.Giers, 20. 
Aufl. 2020, FamFG § 280, Rn. 23 m.w.N.; FamFG § 321 Rn. 7 m.w.N.). 

Diese an ein Gutachten bestehenden Anforderungen können in der Rechtspraxis grundsätz-
lich nicht umgesetzt werden. Denn regelmäßig geraten psychisch kranke Menschen auf-
grund unvorhersehbarer, kurzfristiger Akutsituationen in einen Zustand, in denen sie eine 
gegenwärtie Gefahr für ihr Leben, ihre Gesundheit oder' bedeutende Rechtsgüter andere 
darstellen und nach dem ThürPsychKG untergebracht werden müssen. Der Sozialpsychiatri-
sche Dienst kann zwar zunächst eine vorläufige Unterbringung nach § 9 ThürPsychKG vor-
nehmen, muss aber unverzüglich (vgl. BVerfG NJW 2002, 3161; NJW 2004, 1442), spätes-
tens nach 24 Stunden einen Antrag auf Unterbringung bei Gericht stellen. 

Die für die vorläufige Unterbringung zur Verfügung Stehende Zeit reicht nicht aus, um ein 
umfassendes, wissenschafftich begründetes Gutachten i.S.v. § 8 Abs. 2 ThürPsychKG zu 
verfassen. Diese Zeit reicht bisweilen nicht einmal dazu aus, eine bei Aufnahme in die Klinik 
gestellte Verdachtsdiagnose medizinisch gesichert bestätigen zu können.  ben  Unterbrin-
gungsanträgen des Sozialpsychiatrischen Dienstes an das Gericht sind daher meist nur aus-

führlichere ärztliche Bescheinigungen beigefügt. Das hat zur Folge, dass das Gericht in ei-
nen Entscheidungskonflikt gerät, ob mit Beschluss auszusprechen ist, dass eine Person, bei 
der dringende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie eine gegenwärtige Gefahr für ihr Le-
ben, ihre Gesundheit oder bedeutende Rechtsgüter andere darstellt, allein wegen eines 
praktisch kaum vermeidbaren Formfehlers bei der Antragstellung ohne Weiteres aus der 
Klinik zu entlassen ist! 

.§ 8 Abs. 2 ThürPsychKG geht mit dem Erfordernis, dass der Antragstellung ein Gutachten 
beizufügen ist, über in anderen Unterbringungsverfahren geltende Anforderungen hinaus.  
Gem.  § 321 Abs. 2 FamFG i.V.m. § 312 Nr. 4 FamFG würde auch ein — bezogen auf beste-
hende Gefahren — hinreichend aussagekräftiges, ausführliches ärztliches Zeugnis genü-
gen. Die Bundesländer Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schles-
wig-Holstein haben in ihren Landesgesetzen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 
Auch in bürgerlich-rechtlichen Unterbringungsverfahren nach § 1906 BOB genügt ein fach-
ärztliches Zeugnis in Verfahren der einstweiligen Anordnung  gem.  § 331 FamFG, wenn drin-
gende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Voraussetzungen für die Genehmigung 

P 



oder Anordnung einer Unterbringungsmaßnahme gegeben sind und ein dringendes Bedürf-
nis für ein sofortiges Tätigwerden 'besteht: 

2.) Die zweite formale Schwierigkeit in der Anwendung des § 8 ThürPsychKG liegt darin,' 
dass der Sozialpsychiatrische Dienst den Unterbringungsantrag schriftlich zu stellen hat. 

Für den Fall schriftliCher Antragstellung gilt seit 01.01.2022 die Norm des § 14b Abs. 1 S. 1 
FamFG. Per Sozialpsychiatrische Dienst muss als Behörde den'Unterbringungsantrag als 

• elektronisches Dokument übermitteln. Auch dies stellt die Rechtspraxis v,or erhebliche Her-
ausforderungen. Denn der Unterbringungsbedarf entsteht nicht selten zur Nachtzeit oder an 
Wochenenden, in denen kein Dienstbetrieb in den Diensträumen der Behörde stattfindet. Es 
fehlen dem jeweils zuständigen Sachbearbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes  night  sel-
ten die technischen* Mittel, um einen Antrag als elektronisches Dokument zu stellen. Daher 
beantragen Sozialpsychiatrische Dienste im Gerichtsbezirk die UnterbringUng auch weiterhin 
regelmäßig schriftlich. Die Anträge sind teilweise handschriftlich verfasst, z.B. wenn der zu-
ständige Sacharbeiter den Betroffenen in die Klinik begleitet hat. 

§ 14b Abs. 1 S. 2, 3 FamFG erlaubt zwar die (schriftliche) Ersatzeinreichung bei vorüberge-
hender Unmöglichkeit der Einreichung eines elektronischen Dokuments. Die Kammer hält es 
jedoch für problematisch, wenn der gesetzliche Ausnahmefall in der Praxis die Regel dar-
stellt. Darüber hinaus besteht Rechtsunsicherheit, insbesondere in der konkreten Anwen-
dung der unbestimmten Rechtsbegriffe „aus technischen Gründen vorübergehend nicht mög-
lich" und „vorübergehende Unmöglichkeit". Die Kammer hatzudem aufgrund des in der Ver-
fassung bei Freiheitsentziehungen verankerten Gesetzesvorbehalts Bedenken gegen die 
rechtliche Zulässigkeit der vom Landgericht Mühlhausen vertretenen teleologische Reduktion 
des § 14b Abs. 1 FamFG (vgl. LG Mühlhausen, Beschluss vom 04. Februar2022 —1 T 
20/22 —, juris). 

Erneut ist zu bedenken, dass eine Person, die eine gegenwärtige Gefahr für ihr Leben, ihre 
Gesundheit oder bedeutende Rechtsgüter andere därstellt, im Zweifel allein wegen eines 
Formfehlers bei der Antragstellung ohne Weiteres aus der Unterbringung entlassen wer-
den müsste (vgl. LG Lübeck, Beschluss vom 21. Januar 2022 — 7 T 19/22 --, juris). 

Die Probleme in der Anwendung von § 8 Abs. IS. 1 ThürPsychKG würden verschwinden, 
wenn die Schriftform der Antragstellung als Soll-Vorschrift ausgestaltet würde (entspre-
chend dem gesetzlichen Regelfall des § 23 S. 4 FamFG vgl. ,hierzu LG Lübeck, Beschluss 
vom 17. März 2022 — 7 T 98/22 —, Rn. 14, juris m.w.N.). 

Mit freundlichen Grüßen,  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BetetligtentransparenzdoRumentatIonsgesetzies

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an Einern
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteIldokG) verpflichtet, dte nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall ats verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürßetelidokG In der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentfjcht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätziich' nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich wsfüllen und zusammen mit der SteSiungnQhme sendenf

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Geset» zur Änäerurtg des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer iVlaftregeivoltzugsgesetsses
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP
- Drucksache 7/5264 -

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GpnbH, AG, eingetragene .
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, KÖrperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
Öffentlichen Rechts)? , , •
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetettdokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja» dann weiter mit Frage 3.)

Nahne

L^h^^ve^^^^ T^r/^^ ^sr

^^Ch^^^C^ ^^€^€^f /t>^*/^

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Häusnummer (oder Postfach)

l

Pogtleitzaht, Ort

Organisattonsform

kcr^/^

77'^c^^/yfi^ ^^
} ' '

y.w^ e^^
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h; als Privatperson?
;§S-Ab3.1Nr,1,2ThÜrBefelidokG) .

Mame Vorname'

3 . Geschäfts- oder Dienstadresse . a Wohnadresse

^Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erfordöriichi wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
vlrd In keinem Fall veröffenitlcht,)

Straße, Hausnummer

3ost!eitzahl, Ort
l,

1



3.
Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Atis. 1 Nr. 3 ThÜrBetelldokQ)

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

^ befürwortet,
D abgelehnt,
^ erganzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz diewesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebung s verfahren zusammen!

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteStdokG)

/^/^^f^ f </A/^ ^^?^ -^^^(f'^ A^-^hy/^ ^f'€s^ k^//?^^^

ö/^yf4 /n y^r/yy^^ '<f ^ ^'^ ^Y/ ~c4\» €r~)f r/ €"i4°^^0 ^fW^<^6 r'r
^

^/h^/ /~^^€4^r^^ ^/e^ ^^/1^'.€^ W€'^/€^ " .^^/^^^

j^fe'h^/^t -€//y^ ^M //^ /y^ MT f^J^^^^rr^4>^r^

y^//^"^ 'c4^ ^ <'"/41.'^ /^ /^///^

ö.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag' zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§5Abs.1Nr.5ThürB8t9l!dok<3)

ja (Hinweis; weiter m!l Frage 6) D .nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie steh geäußert?

perE-Mati

per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlel im Auftrag eines Auftraggebers mit sehrifttichen, Beiträgen
gm Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThÜrBetelldokG)

D j9 M" nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht heiben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen S!e einer Veröffentlichung Ihres schriftliohen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentatlonzu?
(§ S Abs. 1 Qsto 2 ThürBeteildokG)

D nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen

in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Geselzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, öatum Unterschrift

?^Ö^ ^ZZ

Landesverband Thüringen der
/ingehörigen psychisch Krankere'v*

'Thälmannstr. 58 - 99085 Erfurt
Tel./Fax; Q361-23004038

�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Landesverband Thüringen der Angehörigen psychisch Kranker e.V. 
Geschäftsstelle I Thälmannstr. 58 I 99085 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Gleichstellung 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

Tel./Fax:0361-23004038 
E-Mail: geschst@lvthueringen-apk.de  
Internet: www.lvapk-thueringen.de  

Erfurt, 25.08.2022  

Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unter-
bringung psychisch kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvoll-
zugsgesetzes 

Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP 

Drucksache 7/5264 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen sehr für die Beteiligung unseres Landesverbandes im Anhörungsverfahren zu 
diesem Gesetzentwurf. 

Unser Landesverband befürwortet die vorliegende Textfassung von Artikel 1 und 2 des Gesetz-
entwurfes. Zudem möchten wir zu folgender Ergänzung des Artikels 2 Absatz 7 (Maßregelvollzug) 
anregen: 

„Nach Beendigung einer besonderen Sicherungsmaßnahme nach Absatz 1 Nr. 1-5 ist 
eine vom Untergebrachten mit der Gesundheitsfürsorge beauftragte Person oder ein An-
gehöriger, insofern der Arzt diesen gegenüber durch den Untergebrachten von der 
Schweigepflicht entbunden wurde, über den Vorgang angemessen zu informieren." 

Zur Begründung: 

Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit gehört aus unserer Sicht neben einer zweckgenauen 
gesetzlichen Regelung und deren stringenten Vollzug eine jeweils angemessene öffentliche Kon-
trolle des Vollzugs. Diese öffentliche Kontrolle ist im vorliegenden Gesetzentwurf nicht angespro-
chen, sie ist nach Auffassung des Landesverbandes in der Praxis des MRV generell nicht (aus-
reichend) gegeben. Daher unterbreitet der Landesverband seinen Vorschlag zu einer ergänzen-
den Regelung im Zusammenhang mit seiner Erwägung in Thüringen — analog z.B. zu Bayern — 
Selbsthilfegruppen von Angehörigen der im MRV Untergebrachten zu ermöglichen und ihre Akti-
vitäten neben gegenseitiger (psychischer) Unterstützung auch auf die Unterstützung der thera-
peutischen Behandlung der Untergebrachten zu orientieren. 



Zur Anlage 3 — Fragenkatalog der CDU-Fraktion 

1. Ja, der vorgelegte Gesetzentwurf entspricht aus unserer Sicht dem Verfassungsgerichts-
urteil. Wir schlagen jedoch wie oben ausgeführt, eine Veränderung zu Absatz 7 vor. 

5. Die Einschränkung ist mit den (allgemeinen) Rechtsbegriffen hinreichend erfasst. Die da- 
mit zusammenhängende Regelungsdichte ist hinreichend. Entscheidend sind aber, 

a) Der jeweilige Vollzug in der jeweiligen Einrichtung 
b) Die behördliche und öffentliche Kontrolle des Vollzugs 

6. Ja, die Wegnahme sollte ausdrücklich als logische Konsequenz der Gefahrenabwehr im 
Rahmen der besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen erlaubt sein. 

7. Zu Fragen der jeweiligen medizinischen Zweckmäßigkeit, u.a. des milderen Eingriffs, ent- 
hält sich der Landesverband der Äußerung. 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung unter 0361-23004038 von Montag bis Donnerstag 
9.00- 14.00 Uhr. 

Mit freundlichen Grüßen  

Vereinsvorsitzende 

Landesverband Thüringen der 
Angehörigen psychisch Kranker e.V, 

Thälmannstr. 58 - 99085 Erfurt 
Tel./Fax: 0361-23004038  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formbtatt zur Dafenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Befeiligtenfransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an slnem
Gesetesebungsverfahren beteiligt hat, ist nach döm Thürlngsr
BeteiiigtentransparenzdokumentaflonsgesötztThÜrBetelldokG) verpfllchtst, die nachfolgend erbetensn
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen/

Die iFtfomnattonen der folgenden Felder 1 bis 6 werden -in jedem 'Faii als verpfiichtende
Mindestfnfomnatfonen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrEteteltdokG En der Betefllgtentransparenzdpkumentatton
veröffentiicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer.Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut iQseriich ausfüllen und zusammen mit der Sfeflungnahfnö sendenl "• •

Zu welchem öesetzentwurf haben Sie sich SQhriftiich geäußert (Titel .des ©essetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer MaßregeivoIIzugsgeseizes
(Gesetz zur notwendigen Ausgesfaltung d&s Richtervorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP
-DrucRsache 7/5264-

1.

2.

Haben Sie sich als'Verireter einer.juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§.ö Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

l^^//^^^ /&^^/^<

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl,-Ort

OrgantsatSonsform

^.-^^ ^^

. /fh ^ /l/^ ^

J^L^^i^L
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, ± h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThÜrBeteildokö) . - '•

Name Vorname

a Geschäfts- oder DEeristadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur eriürderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. D!s Wohnadresse
uvtrd In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße^ HaUsnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

t^ä's Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltiichen oder berutilcheri Tätigkeit?
;§5Abs.1Nr.3ThÜrBeleHdokG) ' - " . .

-laben Sie in Ihrem schnftlEchen Beitrag die entworfenen.Regelungeh Insgesamt eher

^ befürwortet,
3 ' abgelehnt,

3. • ergänzungs- baw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Sitte fassen Sie kurz die wesentiichert Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beifrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!

§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Vurden Sie vom Landtag gsbeten, einen schrifflichen Beitrag zum Gesetzgebungsvdrhaben

iinzureichen?
^ 6 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteIidokG)

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) n nein

Venn S!e die Frago'5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

l welcher Form haben Sie sich geäußert?

i per E-Mail

! per Brief

laben Sio sich als Anwaltskanzlel Im Auftrag elnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
m Gesefegebungsverfahren beteiligt?
j 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBelßtldottG)

l Ja • nein (weiter mit Frage 7)

/enn Sie die Frage 6 bejaht haben: ßitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7..

Stiinmen Sie elnerVeröfferitlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der .
Betelligtentransparenzdokumentattonzu?
(§ G /;As. 1 Satz 2 ThürBöteildohG)

^ ja nein
) ' • •

Mit meiner Unteraohrlft Versichere ich die Rfchfigkelt und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich 'unverzüglich- und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

ÖH,'£)ätüm

f/t^ ^,'^ f€^^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbrin-
gung psychisch kranker IVfenschen und zur Änderung des Thüringer
Maßregelvollzugsgesetzes
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehaltes)
Gesetzentwurf der Pariamentarischen Gruppe der FDP
- Drucksache 7/5264 -

Die Vorlage des Gesetzentwurfs wird ausdrücklich begrüßt. Damit wird end-

lich, vier Jahre nach der Entscheidung des BundesverfassungsgerEchtes vom

24.07.2018 und mehr als drei Jahre nach Ablauf der in der Entscheidung

genannten Übergangsfrist versucht, erhebliche rechtsstaatiiche Defizite des

Rechtsrahmens für FExierungen in psychiatrischen Krankenhäusern und im

Maßregelvoiizug zu beseitigen. •

Zu den vom Ausschuss aufgeworfenen Fragen nehme ich nach Anhörung Landgericht Meiningen
Llndenallaa 15

der gerichtlichen Praxis wie folgt Stellung; . gss'iTM'Biningan

www.thuering9n.de/olg/



Frage 1:

Der Gesetzentwurf orientiert sich mit seinem Regelungsinhalt an den Aussagen des Bundes-

verfassungsgerichtes in der Entscheidung vom 24.07.2022, geht zum Teil aber ohne Not über

die dort formulierten Vorgaben hinaus. Das Verfassungsgericht hat anlässlich einer 5- und 7"

Punkt-Fixierung festgestellt, dass die Maßnahmen jedenfalls dann, wenn sämtliche GIJedma-

ßen des Betroffenen mit Gurten am Bett festgebunden werden, eine Freiheitsentziehung dar-

stellen, die einen Richtervorbehalt erfordert. Der Gesetzesentwurf geht über das vom Bun-

desverfassungsgericht in seiner Entscheidung vorgegebene Maß hinaus, indem nicht nur 5-

Punkt- oder 7-Punkt-Fixierungen dem Richtervorbehalt unterstellt werden, sondern ggf. auch

niedrigere Fixierungsmaßnahmen. Zwar überlässt der Entwurf es letztlich der Auslegung der

Gerichte, welche Fixierungsmaßnahmen unter die Regelung fallen, in dem er den Richtervor-

behalt nur für solche Fixierungsmaßnahmert, welche die Bewegungsfähigkeit der unterge-

brachten Person nicht nur kurzfristig vollständig oder weitciehend aufheben (freiheitsentzie-

hende Fixierung) anordnet. Die Formulierung „weitgehend" lässt jedoch eine weite Auslegung

auf alle Arten der Fixierung zu. Da aber eine Ausweitung der Normanwendung auch auf Fixie"

rungen an weniger als 5-Punkten die Praxis deutlich überlasten würde, sollte der Richtervor-

behalt in § 14 Abs. 5 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 6 ThürMRVG des Entwurfs auf eine voll-

ständige Aufhebung der Beweaunasfreiheit beschränkt und das Wort „weitgehend" gestrichen

werden (vgl. etwa hierzu die vergleichbaren Formulierungen in § 171 a Abs. 1 StVollzG; § 21

des Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-

Gesetz - PsychKHG); § 28 PsychHG - Schleswig'Holstein). Damit werden die Gerichte in die

Lage versetzt, nicht ohne Not die Anwendung des Richtervorbehaltes auf über die vom Ver-

fassungsgericht angesprochenen 5- und 7-Punkt-FExierungen auszudehnen.

Um Abgrenzungsschwierigkeifen zu vermeiden, könnte die sonstige Einschränkung der Be"

weg ungsfrei heit durch eine mechanische Vorrichtungen unterhalb der 5-Punkt-Fixierung in

einer weiteren Ziffer ohne Richtervorbehalt geregelt werden (vgl. etwa die Regelung in Hes-

sen in § 21 Abs. 1 Zlff. 6 PsychKHG).

Weiterhin sollte in § 14 Abs. 5 bzw. § 26 Abs. 6 ThürMRVG aufgenommen werden, dass der

Fixierungsantrag schriftlich durch den zuständigen Arzt/Ärztin bei Gericht zu stellen ist und

dem Antrag ein ärztliches Zeugnis (entsprechend § 281 FamFG) über die Notwendigkeit der

Maßnahme beizufügen ist. Nach der geplanten Regelung werden an die fachliche Qualifikati-

on des beantragenden Arztes keine Anforderungen gestellt. Dies ist abzulehnen. Der bean"

tragende Arzt/Ärztin sollte entsprechend § 280 FamFG Arzt für Psychiatrie oder Arzt mit Er-

fahrung auf dem Gebiet der Psychiatne sein.
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Zur Kfarstellung sollte zudem hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeiten und das gerichtli-

' ehe Verfahren eine Verweisung auf die Verfahrensvorschriften des FamFG aufgenommen

werden.

Da nach den Vorgaben des BVerfG im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 06:00 Uhr ein richterlicher

Eiidienst grundsätzlich nicht erforderlich ist, wird in der Praxis in dieser Zeit eine richterliche

Entscheidung von den Kiiniken nicht zu erlangen sein, Es wäre nach Ansicht der befragten

amtsgerichtiichen Praxis wünschenswert, bereits in den jeweiligen Normen eine Beschrän-

kung der unverzüglichen Einhofung einer richterlichen Entscheidung auf die Zeit außerhalb

der Nachtzeit (21:00 bis 6:00 Uhr) aufzunehmen.

Frage 5:

• Die Eingrenzung erscheint ausreichend. Es wird insbesondere deutlich, dass die Maßnahmen,

insbesondere die FixEerung als Behandlungsmaßnahme oder disziplinarische Maßnahme,

nicht zulässig Ist.

Frage 7:

Die Nennung weiterer Maßnahmen würde den Regelungsgehait der Vorschriften nur unnötig

aufblähen. Ggf. wäre eine Öffnungsklausel auf „ähnlich schwerwiegende Eingriffe in Freiheits-

rechte" bzw. die sonstige Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch eine mechanische Vor"

richtung zu erwägen (s.o. Fragen 1).

Die „medjkamentöse Ruhigstellung" dürfte in den Bereich der Zwangsbehandlung fallen, die

ohnehin im ThürPsychKG nicht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entspricht

und ebenfalls einer Neukodifizierung bedarf.

Frage 8:

Eine schriftliche Anordnung der Maßnahme erscheint" auch zur Seibstkontrolie des Anorcf"

nenden - sinnvoll und dient der Rechtssicherheit. Es ist aber unklar, was mit schriftlicher An-

Ordnung im Sinne von § 14 Abs. 2 S. 1 gemeint ist (gesondertes Schreiben oder Dokumenta-

tion in. den Akten). Eine Dokumentation in den Patientenakten dürfte insoweit ausreichend

sein. Der Begriff „zuständige Arzt" lässt nicht erkennen, ob es sich um einen psychiatrischen

Facharzt handeln soll. An der fachlichen Qualifikation des Arztes sollte jedoch festgehalten

werden.
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Frage 9:

Eine Ankündigung im Maßregelvolfzug erscheint sinnvoll, soweit dies möglich ist. Wenn von

dem Patienten eine unmittelbare Gefahr ausgeht, herrscht meist eine Situation vor, in der für

vorherige Ankündigungen, insbesondere wenn diese noch schriftiich erfolgen sollte, gar keine

Zeit ist.

Gegen eine Nachbesprechung bestehen keine Einwände, dies dürfte auch den Vorgaben des

BVerfG entsprechen,

Frage 10:

Eine Dokumentation' in den Pafientenakten erscheint ausreichend. Die Dokumentation der

Maßnahme und ihre Begründung sollten auch enthalten, ob die jeweils verwandte besondere

Sicherungsmaßnahme dahingehend überprüft wurde, ob sie das mifdeste verfügbare Mittel

war. Dies beinhaltet auch die Darlegung über die Abwägung zur Verwendung milderer Mitte!.

insbesondere im Fa!I der Fixierung muss aus der Begründung erkennbar sein, dass die Maß-

nähme die Ultima Ratio war. Aus der Dokumentation sollte sich auch ergeben, welcher Mitar-

beiter der Einrichtung die 1:1 Betreuung durchgeführt hat und zu welchem Zeitpunkt durch

weichen Arzt die Kontrolle erfolgte. Diesen Anforderungen kommt der Entwurf m.E.jedoch

ausreichend nach.

Im Auftrag

Richter am Landgericht
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Fortnblatt zyr'Oatenerhebung
,,nach § 5 Abs. l-des Thüringen Befolll'Qt&ntranspar^nzctokumentatlönsgegetaes

J.ede. netürltche oder Juristische- Person, dis sltih mtt elhem schrFfllichen Beitrag äh .öin'ern
Ges^tzgeÜimgsyerfahTOiT befelit^t hal, ist nach dem ThÜnnger
SQtöiligfentransparöpzdqkümenNionsgösete (ThUrBetälldokG) varpfliGhtet, die .näßhfölgfand Grb&tenöd
Artg^b.e.n:" soweit für sl@ zutreffend - zu maühsn<

Die; Informationen der fotg^ncien Pelder 1 bis. •6 v^d&n in jedem Fa!! als ..y.er^filohteh.de
Mind,est1hforma,tionen:'..fgerrräß-'§ 6 Abs. 1 ThürBeteilctpkG' In.'der BeteltjgtenfFansparenz^pkürrii^niatton

^erötfenttfchl. Ehr Inhaltitcher Bellrg^ wird zusätztieh hur äarm auf den Ihtemetseiten des'
Th.üfing^r Lan'dtag? verö.f(Bntl.icht, we.nn Si8:thF!?'Zu,nt)min.ung hlB^n erteilen,

Bitte gut /e^er/feh 'st/^fü//en üftef zussrnttsen mit der SteHüngnahmQ sWönS

Z^vyefcherrrGeaefcientwu.rt habsn.Sje sieh schrfftlich geäußert (Titei des Gösetsöntwurfs)?

Gesetz .zur Änderung des ThürinQe.r G.esetzes .sur Hilfe und Urit^rbringung päyctiisch
RranKer h/lensptten unc| .zur Ärideryng dfes Thüringer MäßregeIvoIlzuQägesföfzes
(pese^z^urnpfwendiQenAusgesfaIfung des Rlehtervorbehaffs)
Gesetzentwurf der ParSanrtäntarischen Gruppe der FDP -
~ Drücksächö 77^264 - •

1..

2..

Haben Sie steh als. Vertreter BSnarjurlstischon P.örson geäußert, d. hi.QSs VertfQter einer

Vareiniäuog nBtüGKDher Personen Qf3.@r -S^cb&n (?. B< Verein, Cäm^H, AG, Btngötfagene
Gi6.ri0s^en8ohaft oäer Öffentliche Anstalt, Körperschaft^es öffentllchQn'Rschfe, StlKung dös
Öffentlichen Rech.ts)?
[§-&Abs. 1 ,Nr. 1„2.TtiQreBtsildol<G; Hinweis: Wenn fieln, dstin waltsF mtt.Rräaö'2;'Wenn iBi.danp v/slter mit Frage 3.)

Na.mo

Verband der Prlvatikilniken [n Thtlrfngsn e.V,

3esehäfts<od6r DIenstadresse;

3W^ Hstus.nu.mm.6r (Qider Ppst^ach)

3öätlei.fcah!, Ort:

Organlsa'tiphsifo.rm

elngstrasener VersEn

c/o, Helios FaohKlinlken Hltdburghausen GmbH

EisfeSder Str. 41

98646 Hildburghauseri

-iabjEin Slö sich als:n9türtl(ibe Person geäußert, d, h, pl.s Prlvatpßraori?
§ 9 Abs. -f Nr. l/ZTllürßefelldtskß)

'»lame /prname'

] (36schäftsd.Qä9r:Üfen&liacire8S8 D 'WöhnädrösBe

Hinweis: Änoabsn zur VVo^nadresßs sind, nur erforöeritehi-wenn .Keinsanrfßro^Adre^&.böpan,^ wird, Ole Wohn^d^^^
;Ird Jn'hslnenn Fsil.vöröffehliietit,)

itraße, Hausnummer

'ositfeitzäht, Ort



3.

4..

s.

6.

Was ist'der Schwer}>uh}<t Ihrer Inhaltlichen .öcio'r berüötch'en Tättäkölt?
^6..Äbä. '1 ^.3 Thür.B'^eltciökQ)

Der Verband bezweckt als Berufsverbapd der Prlvatkilnlken In Thürinsen dieWahrnehmung der gamelnsamen_und
fachlichen Beiange aller Mitglieder !n allen gesenschaftspolitlschan, sözialpollllschen un^
insbesondere gegenüber de^öffenölchkeit^er Regierung, den po^^
den fachlichen und Uberiächllchen Unternehfnerorganlsatlonen.'

Haberi'Sle in Ihrem schriftllohBn Beitrag dte.entw.orfönö'ri ^e'gß.l.ungisn-tnsge^amtehsr

S/ b^fürworNt
Q abgelehnt,
Q 'ergänzungs" bzw. änderHngsbedÜrftlg eingeschätzt?

ältfö fassen Sie kürz die Weserttilch&n lir)halt& (Kerriäuss&ge) ihresrsühriftilcheh Beitrsgös ^um
3 ^s.ot2g9l?ungs verfahren'2,usaTYim0n t

:§-.&Abs, 1 Nr. A TliürBäteUEtok'ö) ,

Ole Umseuung der fesUeaungen dea vofqelsglfln GBsataentmirfeE wOrde Artulls- und pfganliBllansabiäufo wosoniRch vertiesEem und fBcWssldier
machen. Damit v<0(dB Kcnllihfpolanzla! bsl (tgrl.äsung qKuler EshBiationssilu^Uonort efbebilch vBfmlndert wBfden.

AllaFonn&ndo^An&rdriungbasondbforSchub-undSichgrungsmaßnahmcnderUntergebra^^
flhes/rlniewsnttcnsbpaufiraalon. Diese Ragaluns offortert'nichl nur alnsn emBbllchBn ArisBitsmrfwandi doch ayA (ördon

verantwo n lichen Aref, sondain sldri !;ug!efcti ampljnrflicti ttle OiganfsalldhsBbrsufB.

Dia Anoidnung yon besondefen SlctierungsmBßnahmBn bBdarf nicht unbedingi einer arcllctisn Qüatfifiallon, sbar alner brsltBn pKychlalrischen und
psychotharapButlsdien Erfahmng durcti rino mBhrjahriae Tfltigkalt im Ma(ifBgetw(kuo.

NactidanTOrilBgendenGrfatKunscnkOnnBnzusaidlctiaKoslsoafifatoti. Dis Snffchtyngsfi gehen davon auSidassfprdiB lil-BBlfauungPacl'pBrsOnal
erforderlich Ist, aber es kelna exBmlrterten^Ptoeekrajle Sa!n mOssen. Dte Koalen wWm dann slalgen, wann dlg FordBniftg liaslttnile, examinlartoE
Pflegoparsona) elniu steilen, um erfiflhfsn Parsonajüedart abzudechen.

Anmefhung; In msdlzlnisdi bsgrilndalan AusnahtnefällBn muss äs wetlertiln möst? seh, glno 1:l-Bslreuung mttlels VtdsotlbBmachung dufchföhren zu
kOnnen. ~ ' - ' '

/Vuräen Sie Vom Länt.itag geb.eten. einen sftlirirttlchön Beltr9^ zum Gesützgebungsvörhabari

älnzu.relchen?
§5;Ab$."l t^MThörBelelldokG)

St/ ja (HihwetS! welte'r.mit Prags G) a ' ,n@(n- '

A/enn Sie dre Pra'ge 5 vs'rnelnt hab6Ti; Aus.Wefohetn Än.Ias& ha^n SEe sich geäußert?.'

ri vi/eieher Form habpn Sie sißhse'äuH^'?

^ p6r E-M'ail

3 per: B'riöf

-laben Sie sich .als AnwaKskanyteUm Auftrag elnss Äuftraggebers'fnibschi'lfttichen.BötErägert
tm Gesetzaebüngsvörfähren be.teifSlgt?
§ 5 Abs. 1 Nr. .6 ThÜ.r.BeteiltiioliG)

3 Ja ^, noin..(v/9l,l9F mit Frage.?)

Verm SEö dt& Fraae 6 ü&Jaht ha^n; Öltte benennen ^i? Ibrs.n A^fti'agäöbsrl



r:
Stimmen SIö einer Veröftent.tjchun.g Ihres schriftlichen Beitrages, In der
Beteillgtenfranspare'nzdokühlBntattönzu?
(§'.6 Abs. 1 Salz 2 ThÜrSelelldokO)

^ ]8. nein

JVllt.rtieiner Ltntet'schrtft versichere ich dl:e.R!chtigkeltund Vollständlgköit der Angaben. Ähderuh^ert
in den mitgeteilten Daten vierde ich unverzüglich und unaufgeforcjert bis zum AbBchluss djes
Gesetzäeb.ungsv.erfahrens.mlttelien.

Ort, Datum
Hlldburatiausen. 25.08.2022

�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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27(`K),3  VP KT  
Verband der Privatkliniken 

in Thüringen  eV.  

Verband der Privatkliniken in Thüringen e.V. 
Thüringer Landtag 
Ausschuss für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Gleichstellung 

1. Vorsitzende des Vorstandes  

Frau Ministerialrätin Baien l Telefon: 03685/ 776 800 
Referatsleiterin Telefax: 03685/ 776 940 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 E-Mail: gfßvpkt.de   

99096 Erfurt Internet: www.vpkt.de  

29. August 2022  

Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP Drucksache 7/5264 
Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 
hier: Stellungnahme des VPKT e.V. mit Bezug auf die gemeinsame Stellungnahme der Thüringer 
Fachkrankenhäuser mit Maßregelvollzug 

Sehr geehrte Frau Ministerialrätin Baierl, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bedanken wir uns für die Gelegenheit, zu dem Antrag der FDP und zu dem Fragenkatalog der CDU-
Fraktion zu o.g. Thematik eine Stellungnahme abgeben zu können. Da uns die Abstimmung zwischen den 
drei Thüringer Fachkliniken mit Maßregelvollzügen in dieser wichtigen Thematik von Vorteil erschien, 
bitten wir Sie um Verständnis, dass wir nachfolgend inhaltlich mit dieser Stellungnahme übereinstimmen. 

Wir unterstützen grundsätzlich die Zielstellung des o. g. Antrags und begrüßen die Erörterung der 
aufgeführten Fragestellungen. 

Zu den Fragen nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 

1. Der vorgelegte Gesetzentwurf basiert auf den Feststellungen der Urteile des 2. Senats des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 24. Juli 2018 (2 13vR 309/15, 2 BA 309/16). Eine derartige 
Einschätzung können wir nicht abschließend vornehmen, da dies einer juristischen Einschätzung 
bedarf. 

Da die Erreichbarkeit der Gerichte auch in der Nacht sowie an Wochenenden und Feiertagen 
gegeben sein muss, ist es notwendig, dies gleichfalls gesetzlich zu regeln. 
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2. Die Umsetzung der Festlegungen des vorgelegten Gesetzentwurfes würde Arbeits- und 
Organisationsabläufe wesentlich verbessern und rechtssicherer machen. Damit würde 
Konfliktpotenzial bei der Lösung akuter Eskalationssituationen erheblich vermindert werden. 

Begründung: 
Alle Formen der Anordnung besonderer Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie die 
Einschränkung des Aufenthaltes im Freien zusammen mit anderen Untergebrachten, die 
Wegnahme von Gegenständen, die Absonderung in einem besonderen Raum oder bei erhöhter 
Fluchtgefahr die Feststellung bei der Ausführung, Vorführung oder einem Transport bedürfen in 
Thüringer Maßregelvollzügen aktuell der vorherigen Zustimmung eines/r 
Interventionsbeauftragten. Bei Gefahr in Verzug ist die Zustimmung des/r 
Interventionsbeauftragten unverzüglich nachzuholen. 

Diese Regelung erfordert nicht nur einen erheblichen Arbeitsaufwand, auch für den 
verantwortlichen Arzt, sondern stört zugleich empfindlich die Organisationsabläufe. 

Allein die Problematik, dass, wenn der verantwortliche Facharzt auf der Basis seiner Sach- und 
Fachkunde bei einem Untergebrachten die gegenwärtige erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung 
oder die gegenwärtige erhebliche Gefährdung der Rechtsgüter Dritter festgestellt hat, er den 
Interventionsbeauftragten am Telefon davon jedoch nicht überzeugen kann, und dieser die 
Zustimmung nicht erteilt, kann sich ein Dilemma entwickeln. Dies besteht darin, dass sich der 
verantwortliche Facharzt generell bzw. im Einzelfall nicht mehr traut, die besonderen Schutz- und 
Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, obschon er überzeugt ist, dass aufgrund eines 
psychopathologischen Ausnahmezustandes beim Untergebrachten eine erhebliche Selbst- und 
Fremdgefährdung besteht. 

Ordnet er die besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nicht an, weil er die Zustimmung des 
Interventionsbeauftragten nicht hat, und begeht der Untergebrachte im Nachgang einen Suizid, so 
übernimmt der Interventionsbeauftragte nicht die Verantwortung. Die Verantwortlichkeit bleibt 
beim behandelnden Facharzt. 

Bezüglich der besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen ist es unzureichend, dass 
Fesselungen nur bei zusätzlicher, erhöhter Fluchtgefahr verhängt werden können und die Fesselung 
bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport eines Untergebrachten bisher nur dann 
erlaubt sind. Erfahrungsgemäß besteht auch bei Untergebrachten mit sehr hohem 
Aggressionspotential und nicht einschätzbaren impulshaften Handlungen die Notwendigkeit einer 
Fesselung bei Ausführungen, Vorführungen und Transporten, auch ohne dass erhöhte Fluchtgefahr 
besteht. Dies ist erforderlich, um Verletzungen des begleitenden Personals zu vermeiden. 

§ 14 ThürMRVG (neu) sieht vor, dass die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach Abs. 1 Nummer 
1-4 durch die fachliche Einrichtungsleitung, eine zuständige Ärztin oder einen zuständigen Arzt oder 
eine zuständige Psychotherapeutin oder einen zuständigen Psychotherapeuten angekündigt und 
angeordnet werden können. Die Zustimmung des Interventionsbeauftragten ist nicht mehr 
erforderlich. 

Die geplante Änderung unter Abs. 2 hat dahingehend Auswirkungen, dass in Zukunft die fachliche 
Einrichtungsleitung (also auch eine Juristin/ein Jurist) oder der/die zuständige Arzt/Ärztin (also auch 
ohne Facharztanerkennung) oder eine Psychotherapeutin/ein Psychotherapeut (also auch eine 
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Psychologin/ein Psychologe, die/der noch kein psychologischer Psychotherapeut ist) 
Sicherungsmaßnahmen von Abs. 1 Nr. 1-4 anordnen können soll, ist nicht angemessen. Die 
Anordnung von besonderen Sicherungsmaßnahmen bedarf einer breiten psychiatrischen und  

psycho-therapeutischen Erfahrung durch eine mehrjährige Tätigkeit im Maßregelvollzug. 
„Zuständige Ärzte" und „zuständige Psychotherapeuten" könnten sonst Personen sein, die kaum 
oder gar nicht über klinische Erfahrungen in diesem Bereich verfügen. 

Besondere Sicherungsmaßnahmen sollten nur von der Vollzugsleitung und der von ihr benannten 
Vertretung anzuordnen sein. Notwendigerweise muss diese Person wie oben beschrieben im 
Maßregelvollzug mehrjährig erfahren sein, sie kann dabei ein Facharzt/ eine Fachärztin für 
Psychiatrie, für Kinder- und Jugendpsychiatrie, für Psychosomatik, eine Ärztin/ein Arzt ohne 
abgeschlossene Facharztweiterbildung, eine Psychologische Psychotherapeutin/ein 

Psychologischer Psychotherapeut oder eine Psychologin/ein Psychologe ohne abgeschlossene 
Therapieausbildung sein. Die Erweiterung der Anordnungserlaubnis auf nicht ärztliche 
Berufsgruppen ist aus fachlicher Sicht dringend überfällig. 

Die Änderung, dass bei Gefahr im Vollzug besondere Sicherungsmaßnahmen nach Abs. 1-4 auch 
durch anderes therapeutisches oder pflegerisches Personal der Einrichtung angeordnet werden 
können soll, sind zu befürworten, selbstverständlich ist aber frühestmöglich die Vollzugsleitung 
bzw. die für diese Aufgaben benannte Vertretung darüber zu informieren. Die geplante Änderung 
einer durchgängigen 1:1-Betreuung bei Fixierungen wird aufgrund der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes schon so gehandhabt. Die durchgängige 1:1-Betreuung ist aus 
medizinischen und psychotherapeutischen Gründen dringend erforderlich. Die Anforderung, dass 
diese durch „therapeutisches oder pflegerisches Personal, dass durch Ärzte in solche Aufgaben 
eingewiesen wurde" erfolgen muss, halten wir für richtig. 

Aufgrund der derzeitigen Versorgungsstrukturen im Maßregelvollzug mit erheblichem 
Personalmangel im pflegerischen Bereich ist eine kontinuierliche 1:1-Betreuung „nur durch 
erfahrenes Fachpersonal" (dies bedeutet: examinierte Fachkräfte für Pflege) aktuell schon sehr 
schwer zu gewährleisten, da dieses innerhalb einer Schicht immer auch für andere, medizinische 
Aufgaben (Ausgabe der Medikation  etc.)  herangezogen werden muss. Examinierte Pflegekräfte 
stehen auf dem Arbeitsmarkt kaum noch zur Verfügung. Ein Problem, das auch nicht durch bessere 
Entlohnung allein gelöst werden kann. Das „erforderliche Maß der ärztlichen Kontrolle" während 
der Sicherungsmaßnahme „Fixierung" sollte durch fachärztliche Beurteilung festgelegt werden. 

Wichtig erscheint, dass in § 14 Abs. 7 ThürMRVG hingewiesen wird, dass ein Untergebrachter bei 
besonderen Sicherungsmaßnahmen nach Abs. 1 Nummer 3-5 auf die Möglichkeit einer 
nachträglichen gerichtlichen Überprüfung ihrer Zulässigkeit hinzuweisen ist. 

Auch für die Mitarbeiter:innen ist im jeweiligen Kontext zu erwarten, so die Erfahrung der 
vergangenen 20 Jahre, dass sie erhebliche Stress- und Arbeitsbelastung erfahren, wenn sie den 
Untergebrachten nicht ausreichend gesichert sehen, nachdem der zuständige Arzt akute 
Suizidalität festgestellt hat. 

3. Nach den vorliegenden Erfahrungen können zusätzlichen Kosten anfallen. Die Einrichtungen gehen 
davon aus, dass für die 1:1-Betreuung Fachpersonal erforderlich ist, aber es keine examinierten 
Pflegekräfte sein müssen. Die Kosten würden dann steigen, wenn die Forderung bestünde, 
examiniertes Pflegepersonal einzustellen, um den erhöhten Personalbedarf abzudecken. 
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4. Der vorgelegte Gesetzentwurf wird nach vorliegenden Erfahrungen keine gravierenden negativen 
Auswirkungen auf die im Thüringer Maßregelvollzug Untergebrachten haben. Grundsätzlich 
besteht dadurch die Möglichkeit einer besseren Untergebrachtenbetreuung. Allerdings könnte es 
zu fachlich nicht fundierten Entscheidungen kommen, wenn im Maßregelvollzug unerfahrene 
Ärzte, Psychologen oder Juristen Sicherungsmaßnahmen anordnen dürften, was bedeuten könnte, 
dass diese zu früh, zu spät oder fälschlicherweise verhängt würden. 

5. Die in § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG genannte Einschränkung grenzt nur bei 
„gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung oder einer gegenwärtigen erheblichen 
Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter" im richtigen Maße ein, in welchen Situationen 
besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürRVG 
ergriffen werden können. Die Formulierung grenzt die Situation ausreichend ein. 

6. Die in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 vorgesehene Vorenthaltung von 
Gegenständen sollte neben der Wegnahme ausdrücklich erlaubt sein. 

7. Es ist nicht erforderlich zusätzlich zu den in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz I Nr. 
1-5 genannten besonderen Sicherungsmaßnahmen weitere Maßnahmen zu nennen, wie etwa die 
Absonderung von anderen Patienten bzw. Untergebrachten oder die medikamentöse 
Ruhigstellung. Die erwähnte sogenannte „medikamentöse Ruhigstellung" ist unnötig. 
Untergebrachte im Maßregelvollzug müssen nicht und werden nicht „ruhiggestellt". 

Die medikamentöse Zwangsbehandlung von Maßregelvollzugsuntergebrachten ist in § 29 
ThürMRVG geregelt. Hier muss dringend eine Änderung erfolgen im Sinne einer Regelung, welche 
ermöglichen sollte, dass Untergebrachte „zur Erreichung des Vollzugsziels (nämlich der Sicherung 
der Allgemeinheit durch eine Besserung der sog. „Anlasserkrankung" des Untergebrachten, welche 
für seine •Gefährlichkeit ursächlich ist) zwangsbehandelt werden dürfen. Dies sollte genehmigt 
werden, sofern Untergebrachte im Maßregelvollzug die medikamentöse Behandlung ihrer sog. 
„Anlasserkrankung" mehrfach abgelehnt haben, diesbezüglich aber nicht einwilligungsfähig sind 
und folglich nicht ermessen können, was eine Ablehnung für sie selbst bedeutet. Die Konsequenz 
wäre ein jahrelanges, reines „Verwahren und Sichern" psychisch schwer kranker — oft jungerl — 
Menschen im Maßregelvollzug, welche aufgrund fortbestehender Gefährlichkeit nicht gelockert 
werden können, da die zugrundeliegende psychiatrische Erkrankung nicht medikamentös 
behandelt werden kann. 

Selbstverständlich müssten alle anderen Bedingungen für medikamentöse Zwangsbehandlungen 
(wie z.B. Nutzen-Schaden-Abwägung, mehrmalige Ablehnung der oralen Einnahme, Geeignetheit 
des Präparates, mildestes Mittel, fehlende ablehnende Patientenverfügung  etc.)  erfüllt sein. 

8. Die Lösung stellt sich rechtssicher und praktikabel der. 

9. Eine für den Untergebrachten verständliche Ankündigung (§ 26 Abs. 2 ThürMRVG) und 
Nachbesprechung (§ 14 Abs. 6 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 7 ThürMRVG) der besonderen 
Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG sollte gesetzlich 
fixiert werden. Dies ist bereits im Thüringer Maßregelvollzugsgesetz geregelt. 
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10. Angepasstes Dokumentationsblatt vor Ort in den Thüringer Maßregelvollzügen in Abstimmung mit 
den Interventionsbeauftragten. Dieses sollte schriftlich erfolgen und folgende Inhalte umfassen: 

Beginn der Fixierung 
Ende der Fixierung 
Grund für die Fixierung 
Dauer der Fixierung 

11. Die Regelungen in § 14 ThürPsychKG und § 26 ThürMRVG sollten generell synchronisiert werden. 

Weitere Anmerkungen zum Entwurf: 

In medizinisch begründeten Ausnahmefällen muss es weiterhin möglich sein, eine 1:1- Betreuung mittels 
Videoüberwachung durchführen zu können. 

Im Übrigen wird ausdrücklich begrüßt, dass die 1:1-Betreuung nicht nur von examiniertem Pflegepersonal, 
sondern auch von ärztlich eingewiesenem Personal übernommen werden kann. 

Grüße  

1. Vorsitzende des Verbandes 
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THÜR. LANDTA6 POST
09.09.2022 10:23

z^(r^/^2
Formblatt zur Datenerhebung '"'""

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpfiichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpfiichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentgtion
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserSich ausfüllen und zusammön mit der SteHungnahme senden!

Zu welchem'Qesetze.ntwyrF:haben;ß

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
kranker IVIenschen und ^ur Änderung des Thüringer MaßregelvoHzugsgesetzes
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP
- Drucksache 7/5264 - •

1.

:Haben^iesibhals;Vertretereinerjyr)stischeri.Persp^/geäüßeri,.d. h/a
Vereinlgung^n8itüriiGher?ersoFien:ocler Sachen:^, B.:yerein,:GmbH^ ''.':, ,
GenQssen$ctiäft;üd^Öffehtliche:Änstalt^Körperschaft:des;Öffe
öffentlichen RectTts)?^::: \\ :^-:. ^^':':\<'-;.^;''^:^.^..^1^."-^-.'::-^^ ^-•"•-.

(§QAbs,:1 Nr.;ll,:2ThürB^

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postieitzaht, Ort

Organisationsform

BUNDESVERBAND BER
-BEftüFSeCTfCTWN»

Landesverband Thüringen
Alfred-Hess-Str. 36 - 99094 Erfurt

:2.
H9benSlasich^ls^atürliüh^^Persön^eäuf^rt,'d:h.^l^Rriyatp€^^
(§\6UAbs,1.Nr.'1,2ThÜrBiel6f[dökG);l^/;;'-'':^!-?'.'-;,^^^ ';-. ;:-\..'.-.'„;<1

Name Vorname

Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrosse

wird In kslnem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



i 3, Was:istder:Schwerpunkt Ihrer inhaltjicheno^
(§?Abs.1;Nr.,9ThlirBete!ldokG) :::':,;/;.: ^: '::, ; ^. ^ ,.^ \;^

1^0'U1 ,^c/

Haben Sie In: Ihre rnsQhrlftliGhen^e^tfagdJe entwarft

^ befürwortet,
a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThÜrBeteildoRG)

4^ •'
if^^

t
tM^I

Würden Sieypm Landtag gebeten, einen, schriftlichen
einzyr@iQhen?;.^. '''^-'^ .~:^-"^ ;:"•''/•:^ ~-\ '•^.-i:::"i-i.i^^-:.

t§^At>5^hNr;;öThürBöt9ildokG>'.::'''-^^^:-: :^^.\:;:: ^\

zum Gesetzgebungsvorhaben

J^- ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

n per E-Mai!

per Srlef

ü.

Hat?@n Sje sich 9|s: Anwältskänzlei: im Auftrag eines Auftraggebers .mit söhrif^
äni\Geset?g^bungsverfahren^betejl|gi?^; \ :^: ^ ^. ^ ^ : - .. -: 7- ^
(§5-Abs,1'Nr;'8.ThürB9teildokG)..J^^;/-\^l',<.^tl\..^^ l.^^;".^.-::.-;..~."^,\"'.:^"'.' -"': ;''\:'.:: ;- :1:'\ :;

a ja nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7;:,
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres SGhnftlichen Beitrages ip der
BeteJfigteritransparenzdoKumentatipnzü?:^ : ,: ;,::^^^^ -;.: ,^ ; - - - :/ ^ ^ ; ;
(§;5Abs,1Satz2/ThÜr6eteEldo?) ; - ; :::;;^^ . /: ^", , ' -1^1< ••"•••: •:••

0< Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort,: Datum Unterschrift

(^*

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Erfurt, den 26. August 2022  

Stellungnahme 
des Bundesverbands der Berufsbetreuer/innen e.V. 
zum Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur 
Unterbringung psychisch kranker Menschen und zur Änderung des 
Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes (Drucksache 7/5264) 

Der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V. (BdB) vertritt die Interessen von rund 7.500 
beruflich tätigen rechtlichen Betreuer*innen. Er ist die kollegiale Heimat seiner Mitglieder und 
macht Politik für deren Interessen. Der BdB stärkt seine Mitglieder darin, Menschen mit 
Betreuungsbedarf professionell zu unterstützen, ein Leben nach eigenen Wünschen und 
Vorstellungen zu führen — selbstbestimmt und geschützt. 

I. Vorbemerkungen 
Der BdB bedankt sich für die Möglichkeit, Stellung zu beziehen zum Gesetzentwurf zur 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Unterbringung psychisch kranker Menschen und zur 
Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes (Drucksache 7/5264). 
Das Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen 
(ThürPsychKG) regelt die freiheitsentziehende Unterbringung psychisch kranker Menschen im 
Falle akuter Selbst- oder Fremdgefährdung in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus, das 
Thüringer Maßregelvollzugsgesetz (ThürMRVG) die freiheitsentziehende Unterbringung von 
psychisch kranken oder suchtkranken Straftätern. 
Mit der geplanten Änderung der genannten Gesetze sollen die Erfordernisse aus der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit von Fixierungen vom 
24.07.2018 (2 BvIR 309/15, 2 BAR 502/16) umgesetzt werden.  

II. Stellungnahme 
Die vorgeschlagenen Änderungen erscheinen nach Ansicht des BdB insgesamt frei von 
inhaltlichen Widersprüchen. Es ist allerdings zu kritisieren, warum die aktuelle Möglichkeit 
nicht genutzt wird, weitere Schwachstellen der Gesetze einer Überarbeitung zu unterziehen. 



Denn beide Gesetze genügen nicht den Ansprüchen einer menschenrechtsbasierten 
Psychiatrie. 
Im dritten Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland stellt das 
Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) z.T. deutliche Mängel im Bereich der 
Zwangsmaßnahmen in der allgemeinen Psychiatrie fest (BT-Drs.19/6493), insbesondere 
Thüringen schneidet dabei schlecht ab (S. 69). Dies allein sollte eigentlich Anlass sein, das 
gesamte ThürPsychKG sowie das ThürMRVG in den Blick zu nehmen. 
Allerdings sind es nicht nur die rechtlichen Vorgaben, die angesichts der Notwendigkeit einer 
kritischen Gesamtbetrachtung zu betrachten sind, sondern auch bestehende rechtliche und 
praktische Ansätze zur Zwangsvermeidung. Beispiele sind die ambulanten Hilfsangebote, der 
Blick auf die Klinikstrukturen, verschiedene „gelebte" Konzepte zur Zwangsvermeidung, 
Besuchskommissionen usw. Thüringen fällt bspw. bei den Regelungen zur Ausgestaltung der 
Besuchskommissionen im Vergleich mit anderen Bundesländern ebenso zurück (S. 85). 
Schließlich moniert der BdB die mangelhafte Forschungslage zum Thema 
Zwangsmaßnahmen. Die Notwendigkeit der systematischen Forschung zu Ausmaß und 
Auswirkung, Entstehung, Vorbeugung und Verhinderung von Zwangsmaßnahmen ist dringend 
gegeben, da dies die Grundlage für die Steuerung und Entwicklung, sowie die Verbesserung 
des Versorgungssystems darstellt, mit dem Ziel einer Reduktion von Zwang, der Entwicklung 
von Behandlungsstandards sowie generell einer den Menschenrechten verpflichteten 
Psychiatrie. Das Problem besteht allerdings nicht nur in der mangelnden Forschung, sondern 
beginnt bereits bei der Validität erhobener Standarddaten. Die verfügbare 
Routinedokumentation in der Psychiatrie stellt sich aus unterschiedlichen Gründen ebenso als 
unzulänglich heraus. In der Mehrzahl der deutschen psychiatrischen Kliniken wird Zwang nicht 
systematisch statistisch erfasst und ausgewertet. Dieser Mangel ist fatal. Es fehlen bundesweit 
einheitliche Datenerhebungen. Die Kulturhoheit der Bundesländer sorgt mit ihren 
unterschiedlichen Psychiatriegesetzen überdies für eine unübersichtliche und sich vom 
Anspruch stark unterscheidende Datenlage, die nur beschwerlich interpretiert werden kann. 
Die Zahlen über die Anwendung von Zwangsbehandlungen sind daher unbekannt und 
basieren nur auf Schätzungen. Trotz vereinzelnder Fortschritte und Bewegungen in diesem 
Thema ist noch viel zu wenig getan. 
Der Landesgesetzgeber sollte hier den Anspruch verfolgen, dass ausreichend, regelmäßig 
und verpflichtend Standarddaten zu Zwangsmaßnahmen erhoben werden. Eine  „Black  Box", 
wie es jahrzehntelang betrieben wurde, kann keine Lösung bleiben. 
Die beispielhaften Punkte zeigen, dass das ThürPsychKG wie auch das ThürMRVG noch weit 
davon entfernt sind, um den Ansprüchen einer menschenrechtsbasierten Psychiatrie zu 
entsprechen. Eine umfangreichere Überarbeitung als nur die Erfordernisse aus der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit von Fixierungen vom 
24.07.2018 umzusetzen erscheint notwendig.  

Ill.  Zusammenfassung & Positionen des BdB 
Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Unterbringung 
psychisch kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes will 
die Erfordernisse aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit 
von Fixierungen vom 24.07.2018 (2 BvR 309/15, 2 ByR 502/16) umsetzen. Der BdB ist jedoch 
der Ansicht, dass die vorhanden z.T. deutlichen Schwachstellen der beiden Gesetze ebenso 
überarbeitet werden sollten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattzur Datfenerhebung

naoh § 5 Abs. 1 des Thürfnger BefeillgtBntransparenzdokumenfationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schrlfllichen BeHrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, is( nach .dem Thüringer

Beteiiigtentransparenzdokuinentationsgeselz (ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der foigendon Felder 1 bis 6 werden In jedem Fall als vprpflichtende
Mindestinformationßn gemäß g 5 Abs. 1 ThürBeieildokG in der Beteiligfsntrsnsparenzdokumeniation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentilcht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

BUiQ gut leserltch ausfüHön und zusammQn mit der SteKungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Tiie! des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe unct Unterbringung psychisch

kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehalts)

Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP
- Drücksache 7/5264 -

1,

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreler einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechte Stiftung des
öffentlichen Rech(s)?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1,2 ThOrSeleildokG; Hinweis; Wenn nein, dann v/aiier mit Frags 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Qlraße, Hausnummer (oder Postfach)

Postteitxahl, Ort

OrganisatSonsform

DGPPN

Reinhardtstraße

29

10117. Berlin

Haben Sie sich ais natüriiche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1, 2 ThÜrBeleildokG)

Name Vorname'

a Geschäfts- oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angsben zur Wohnadressa sind nur erforderllchi wsnn keine gndere Adrösse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fait veröffentlicht.)

Straße, Hau?nummer

Postleitzahi. Ort



3.

A.

5.

3,

Was Ist der Schwerpunkt Ihrer jnhalttjchen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildcAG)

Leitung Wissenschaftlicher Dienst DGPPN, Politikbeauftragter des Vorstands

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

S befürwortet,

a abgelehnt,
3 ergänzungs- bzw, änderunösbedürftig eingeschätzt?

äitto fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Boilrages zum

3 es etzgebung s verfahren zUsamnien!

§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteltdokG)

Der Gesetzentwurf wird insgesamt begrüßt, Eine Änderung sollte jedoch dringend hinsichtlich
der Anordnung von besonderen Sicherungsmaßnahmen dahingehend erfolgen, dass nur
Ärzte d iese'rege l haft anordnen dürfen. Zuäem sollte ergänzt werden, dass 3te
dokumentierten Zwangsmaßnahmen Jährlich in anonymisferter Form an die Fachaufsicht
weitergeisitet werden und eine Veröffentlichung einer umfangreichen Statistik in
geeigneter Form (vgl. Bericht der Ombudsstelle in Baden-Württemberg) zu erfolgen hat.

Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schnftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsyorhaben

iinzu reiche n?
g 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

9 ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein •

Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Aniass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie steh geäußert?

j perE-Mail

] per Brief

laben Sie sich als Anwattskanzlet Im Auftrag elnes AuHraggebers mit schriftlichen Beiträgen

im Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
S 5 Abs, 1 Nr. 6 ThürBBtelldtAG)

] Ja • K netn (weller mit Frage 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bille benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der
Beleiiigtenlransparenzdokumeniationzu?
(§ 5 Abs, 1 Satz 2 ThürBel(?HdD;<G)

(8 ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voifstandtgkelt der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des

Gesetzgebungsverfahfens mitteilen.

Ort, Datum

Berlin, 30.08.2022

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Deutsche GesefSschaft für
Psychiatrie und Psychofcheraple,

TAG mj K=t":dv,

Thüringer Landtag
Zuschrift

s?nungna es | 7/2109
30.08.2022

zu Drs. 7/5264

Stellungnahme der DGPPN im Anhörungsverfahren zum Gesetzent-

wurf zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbnn-

gung psychisch kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer

Ma ßregelvo l Izugsgesetzes

Fragenkatalog zur schriftlichen Anhörung zum Gesetzentwurf in Drucksache 7/5264

Entspricht der vorgelegte Gesetzentwurf Ihrer Ansicht nach dem Verfassungsgerichtsurteil

vom 24. Jutt 2018 (2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16}? Welche Änderungen halten Sie für notwen-

W
Ja/der vorgelegte Entwurf entspricht nach Ansicht der DGPPN dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts,

Grenzt die in § 14 Abs. l ThürPsychKG bzw.S 26 Abs. l ThürMRVG genannte Einschränkung,

nur bei „gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung oder einer gegenwärti-

gen erheblichen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter" im richtigen Maße ein, in wet-

chen Situationen besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. l ThürPsychKG bzw. § 26

Abs. l ThürRVG ergriffen werden können?

1m Wesentlichen grenzt die genannte Einschränkung die Situationen !m richtigen Maße ein.

Bei Selbstgefährdung soiite aus Sicht der DGPPN die Zulässigkeit der Fixierung in § 14 Abs. l
Nr. 5 außerdem voraussetzen/ dass dem Patienten infolge seines Krankheitszustands die Ein-

sieht in die Schwere seiner Erkrankung und die Notwendigkeit von Behandiungsmaßnahmen

oder die Fähigkeit fehlt, sich zu einer Behandlung zu entschließen.

Sollten zusätzlich zu den in § 14 ThürPsychKG bzw.S 26 ThürMRVGAbs. l Satz l Nr. 1-5 ge-

nannten besonderen Sicherungsmaßnahmen weitere Maßnahmen genannt werden, wie

etwa die Absonderung von anderen Patienten oder die medikamentöse Ruhigsteltung?

1/3



Deutsche Gesellschaft: für
Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und
NervenheSfkunde e.V.

Anwendung findet häufig auch die sog. Zurückhaltung oder Festhalten. Auch ihre Anwen-

düng sollte als besondere Sicherungsmaßnahme definiert werden und einem Richtervorbe-

halt unterworfen sein.

Die medikamentöse Ruhigsteilung wird in vielen PsychKG im Rahmen von Behandlungen ge-

gen den Willen geregelt, was von der DGPPN angemahnt wird/ da es sich dabei nich.t um

eine therapeutische Behandlung handelt. Da sie jedoch regelhaft Anwendung findet/ sollte

sie im Rahmen der besonderen SJcherungsmaßnahmen geregelt werden.

Im Übrigen regt die DGPPN an; die bisher nur unzureichend im Thüringer PsychKG geregelte

Anwendung von Behandlungen gegen den Willen der Patienten (§ 12) ebenfalls zu reformie-

ren und dabei eine Analogie zur Regelung nach § 1906a BGB herzustellen.

Ist die Lösung rechtsslcher und praktikabel, besondere Sfcherungsmaßnahmen nach § 14 Abs.

l ThürPsychKG bzw.§ 26 Abs. l ThürMHVG durch zuständige Ärzte oder Psychotherapeuten

schriftlich anordnen zu lassen?

Dass besondere Sicherungsmaßnahmen/ auch mit Ausnahme der Rxierung wie hier vorgese-

hen/ regelhaft auch von Psychotherapeuten angeordnet werden können, ist nach Kenntnis

der DGPPN ein Novum unter den PsychKG. Laut 53-Leitlinie „Verhinderung von Zwang"

(DGPPN 2018, s. S. 227) darf eine freiheitsbeschränkende oder -entziehende Maßnahme nur

von dem zuständigen Arzt aufgrund einer Urteilsbildung am psychisch erkrankten Menschen

erfolgen und nur bei Gefahr im Verzug ohne ärztliche Anordnung erfolgen/die jedoch so-

rasch wie möglich nachzuholen ist Die DGPPN empfiehlt daher dringend, dass die Anord"

nung freiheitsentziehender und -beschränkender Maßnahmen grundsätzlich weiterhin durch

Ärzte zu erfolgen hat und eine Anordnung durch nicht-ärztiiches Personal auf Situationen/

bei denen Gefahr im Verzug besteht, zu beschränken.

Eine schriftliche Anordnung ist notwendig und entspricht den Empfehlungen der S3-Leit!inie

(DGPPN 2018, s. S. 227). Zudem ist laut Leitlinie eine Aufkiärung über die beabsichtigte Maß-

nähme erforderfich.

Soltten eine für den Patienten verständliche Ankündigung (§ 26 Abs. 2 ThürMRVG) und Nach-

besprechung (§ 14 Abs. 6 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 7 ThürMRVG) der besonderen Siche-

rungsmaßnahmen nach § 14 Abs, l ThürPsychKG bzw. § .26 Abs. l ThürMRVG gesetzlich fi-

xiert werden?

Ja, dies ist notwendig und sollte in denn Falle/ dass eine Übersetzung in eine andere Sprache

notwendig ist, auch entsprechende Mittel für eine Übersetzung vorsehen.

2/3



Deutsche Gesellschaft für
Ps/chiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und
Nervenheilkunde e.V.

In welcher Form sollte die Dokumentation (§ 14 Abs. 7 ThürPsychKG bzw, § 26 Abs. 8 ThürM-

RVG) erfolgen und welche !nhafte der Dokumentation sind gesetzlich zu fixieren?

Die Dokumentation sollte neben den im Entwurf enthaltenen Aspekten auch die Art der

Maßnahme und vorherige DeeskaiatEonsversuche umfassen (DGPPN 2018, s. S. 251),

Zudem wird angeregt/ dass eine jährliche Meldung über Sicherungsmaßnahmen in verschlüs"

selter und anonymisierter Form an die Fachaufsicht und eine Veröffentlichung einer umfang"

reichen Statistik in geeigneter Form (siehe Bericht der Ombudsstelie in Baden-Württemberg

§ 10 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten) zu erfoi-

gen hat.

Sollten die Regelungen in § 14 ThürPsychKG und § 26 ThürMRVG generel! synchronisiert wer-

den?

Ja, die oben aufgeführten Regelungen sollten inklusive der Ergänzungsvorschläge der DGPPN
in beiden Vorschriften synchronisiert werden, da beide Patientengruppen einen gleichbe"

rechtigten Anspruch auf größtmögliche Wahrung ihrer Patientenautonomie haben.

Literatur

DGPPN (2018) S3"Leitlinie „Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven

Verhaltens be! Erwachsenen" AWMF-Register Nr. 038-022. https://www.dfippn,de/ Re-

sources/Pers!stent/154528053e2dl464d9788cOb2d298ee4a9dlcca3/S3%20LL%20Verhinde-

runR%20von%20Zwanfi%20LANG+LITERATUR%20FlNAL%2010,9,2018.t)df

3/3

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Formblattzur Datensrhebung
nach § 5 Abs. 1 .des Thüringer Beteltigtentransparenzdokumentafionsgesefzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokumsntationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet» die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall afs verpflichtende
Mtndestinformstionen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Beteilfgtentransparenzdokumentation
veröffentSicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich' nur dann 3Uf den [nternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Ste Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserSich ausfüHen und zusammen mit der SteHungnahmö senden/

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich sctiriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
kranker tVIenschen und zur Änderung des Thüringer IVIaßregelvollzugsgesetzes
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorfoehatts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP •
- Drucksache 7/5264 - • .

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein. GmbH, AG. eingetragene ,
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentttchen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§6 Abs. 1 Nr.'t,2.ThürBetetldokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße. Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsatlonsform

T€>- -H U.<; k €.iüL KLL ui !<^,

^C^^i-^H

.0/-y'fc Ökuw^c.^ [i^^d^

Pfa^-la^. -AQ '2.

([^^•^ ^u.klL^UK-e^

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h; als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1.2 ThürBeteMG)

Name Vorname'

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur vyohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dis Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

A'/^'/cii



Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Mr. 3 ThürBeteildokG)

Ofe/-a^^t't/i cU^ ^o^-^Wc.l^^ ^a ^
^SL^L^JT-/-^u^^. L^wr^u^ du ^•) •f^cL^'rvk /R^o^u'/^^hf 7̂
Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

y befürwortet, .
D abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzE?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres 8Ghriftt!chen Beitrages zum
G es etzgebungs verfahren zusammenl

(§ 6 Abs. 1 Nr, 4 ThürBstellöokG)

Ole Umseizung der Fes Hebungen das vorgelegten Gasetzentourfes wQrde Arbeils' und Ofganlsallonsab!au;e wasenllich vefbeisem und rechbsiüief
machen, Oamll wörde Konflihipoienüai bei der Lösung ?hut6f EshelaHontsllusilonsn ertiebiich venfnlntfert wefdea

Aila Formen dCTAnpfdnung bSäondyfif Schute-und Si^erunqsmaBnahmen der UntBrgabrachten^
der ^erifl^nZyslImiiiungefneifrJntervanlfonsüaaufttas^n^iasBRegeiungerfordeff nicht fturs'lnen^
vefan (wörtlichen Arel. aondern slOri zuglalch emplsndjldi cHe OfgantsaHonsabfäufg,

;smailnahmart bedarf nicht unöetjingle[nar fltziiciten auallflkaiton, abar einer breiion psychiatfi schert und
psychotherapeullschen Erfahfung durch eine mahiJBhriga Tilllgkelt (m Ma(lrBge!voilzug.

Nach den vortiBganttanEffahnjngen kOnns^iusaidkhB Kpslen enfalisn. pja Elnri£hlunE|art oehandavon aus, daM för da t:l.Ba(feuyng Fachpersona)
ertordttRch Ist, aber ei kelna examinlertenj'degely'äfie sein müasen, 0!a Kosten würdBii dann slstgen. wenn die Farderung beslOnde.cniimlniärtas
PHegeparsonsl alnuilalian. um effl&hlen PeftonalbedBrf abtudecken.

15.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag' zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
(§ 5 /\bs. 1 Nr. 5 ThürBetelidokG)

CT Ja (Hinweis; weiter mit Prags 6) D .nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich gsäMßert?

tn welcher Form haben Sie sich geäußert?

|3 per E-Mal!

a per Brief

16.

Haben Sie sich als Anwaltskanzjei Im Auftrag eines Auftraggebers mit schrlfHlchen. Beitragen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThÜrBeteildokG) / .

^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen S!e ihren Auftraggeberf



7.

r1
ti

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 6Abs. 1 Satz 2ThürBeteHdof<G)

9/' Ja D nein
v

Mit meiner Unterschrift verslchers ich die Rfchflgkelt und Vollständlgkeif der Angaben. Änderungen
In den mitgeteilten Daten v^erde ich unverzügfjch und unaufgefordert bis zum Abschlusö' des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort» Datum • •

^ukllüw-än 2W. ^7-

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

hier: Stellungnahme der ÖHK gGmbH Mühlhausen mit Bezug auf die gemeinsame 

Stellungnahme der Thüringer Fachkrankenhäuser mit Maßregelvollzug 

 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bedanken wir uns für die Gelegenheit, zu dem Antrag der FDP und zu dem 

Fragenkatalog der CDU-Fraktion zu o.g. Thematik eine Stellungnahme abgeben zu können. 

Da uns die Abstimmung zwischen den drei Thüringer Fachkliniken mit Maßregelvollzügen 

in dieser wichtigen Thematik von Vorteil erschien, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir 

nachfolgend inhaltlich mit der von den drei Fachkliniken übersandten Stellungnahme 

übereinstimmen. 

Wir unterstützen grundsätzlich die Zielstellung des o. g. Antrags und begrüßen die 

Erörterung der aufgeführten Fragestellungen. 

Ökumenisches Hain ich Klinikum gGmbH Pfafferode 102    
Akademisches Lehrkrankenhaus des 99974 Mühlhausen   
Universitätsklinikums Jena T +49 3601 80-30  

F +49 3601 80-3104  
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

Psychosomatik und Neurologie 

 

  ri 
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Zu den Fragen nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 

1. Der vorgelegte Gesetzentwurf basiert auf den Feststellungen der Urteile des 2. Senats 

des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. Juli 2018 (2 BA 309/15, 2 BA 309/16). Eine 

derartige Einschätzung können wir nicht abschließend vornehmen, da dies einer 

juristischen Einschätzung bedarf. 

Da die Erreichbarkeit der Gerichte auch in der Nacht sowie an Wochenenden und 

Feiertagen gegeben sein muss, ist es notwendig, dies gleichfalls gesetzlich zu regeln. 

2. Die Umsetzung der Festlegungen des vorgelegten Gesetzentwurfes würde Arbeits-

und Organisationsabläufe wesentlich verbessern und rechtssicherer machen. Damit 

würde Konfliktpotenzial bei der Lösung akuter Eskalationssituationen erheblich 

vermindert werden. 

Begründung: 

Alle Formen der Anordnung besonderer Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie die 

Einschränkung des Aufenthaltes im Freien zusammen mit anderen Untergebrachten, 

die Wegnahme von Gegenständen, die Absonderung in einem besonderen Raum 

oder bei erhöhter Fluchtgefahr die Fesselung bei der Ausführung, Vorführung oder 

einem Transport bedürfen in Thüringer Maßregelvollzügen aktuell der vorherigen 

Zustimmung eines/r Interventionsbeauftragten. Bei Gefahr in Verzug ist die 

Zustimmung des/r Interventionsbeauftragten unverzüglich nachzuholen. 

Diese Regelung erfordert nicht nur einen erheblichen Arbeitsaufwand, auch für den 

verantwortlichen Arzt, sondern stört zugleich empfindlich die Organisationsabläufe. 

Allein aus der Problematik, dass, wenn der verantwortliche Facharzt auf der Basis 

seiner Sach- und Fachkunde bei einem Untergebrachten die gegenwärtige erhebliche 

Selbst- oder Fremdgefährdung oder die gegenwärtige erhebliche Gefährdung der 

Rechtsgüter Dritter festgestellt hat, er den Interventionsbeauftragten am Telefon 

davon jedoch nicht überzeugen kann, und dieser die Zustimmung nicht erteilt, kann 

sich ein Dilemma entwickeln. Dies besteht darin, dass der verantwortliche Facharzt 

generell bzw. im Einzelfall zögern könnte, die besonderen Schutz- und 

Sicherungsmaßnahmen anzuordnen, obschon er überzeugt ist, dass aufgrund eines 

psychopathologischen Ausnahmezustandes beim Untergebrachten eine erhebliche 

Selbst- und Fremdgefährdung besteht. 

Ordnet er die besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nicht an, weil er die 

Zustimmung des Interventionsbeauftragten nicht erreichen konnte, und begeht der 

Untergebrachte im Nachgang einen Suizid, so übernimmt der 
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Interventionsbeauftragte nicht die Verantwortung. Die Verantwortlichkeit bleibt 

beim behandelnden Facharzt. 

Bezüglich der besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen ist es unzureichend, 

dass Fesselungen nur bei zusätzlicher, erhöhter Fluchtgefahr verhängt werden 

können und die Fesselung bei einer Ausführung, Vorführung oder beim Transport 

eines Untergebrachten bisher nur dann erlaubt sind. Erfahrungsgemäß besteht auch 

bei Untergebrachten mit sehr hohem Aggressionspotential und nicht einschätzbaren 

impulshaften Handlungen die Notwendigkeit einer Fesselung bei Ausführungen, 

Vorführungen und Transporten, auch ohne dass erhöhte Fluchtgefahr besteht. Dies 

Ist erforderlich, um Verletzungen des begleitenden Personals zu vermeiden. 

§ 14 ThürMRVG (neu) sieht vor, dass die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach 

Abs. 1 Nummer 1-4 durch die fachliche Einrichtungsleitung, eine zuständige Ärztin 

oder einen zuständigen Arzt oder eine zuständige Psychotherapeutin oder einen 

zuständigen Psychotherapeuten angekündigt und angeordnet werden können. Die 

Zustimmung des Interventionsbeauftragten ist nicht mehr erforderlich. 

Die geplante Änderung unter Abs. 2 hat dahingehend Auswirkungen, dass in Zukunft 

die fachliche Einrichtungsleitung (also auch eine Juristin/ein Jurist) oder der/die 

zuständige Arzt/Ärztin (also auch ohne Facharztanerkennung) oder eine 

Psychotherapeutin/ein Psychotherapeut (also auch eine Psychologin/ein Psychologe, 

die/der noch kein psychologischer Psychotherapeut ist) Sicherungsmaßnahmen von 

Abs. 1 Nr. 1-4 anordnen können soll, ist nicht angemessen. Die Anordnung von 

besonderen Sicherungsmaßnahmen bedarf einer breiten psychiatrischen und 

psychotherapeutischen Erfahrung durch eine mehrjährige Tätigkeit im 

Maßregelvollzug. „Zuständige Ärzte" und „zuständige Psychotherapeuten" könnten 

sonst Personen sein, die kaum oder gar nicht über klinische Erfahrungen in diesem 

Bereich verfügen. 

Besondere Sicherungsmaßnahmen sollten nur von der Vollzugsleitung und der von 

ihr benannten Vertretung anzuordnen sein. Notwendigerweise muss diese Person 

wie oben beschrieben im Maßregelvollzug mehrjährig erfahren sein, sie kann dabei 

ein Facharzt/ eine Fachärztin für Psychiatrie, für Kinder- und Jugendpsychiatrie, für 

Psychosomatik, eine Ärztin/ein Arzt ohne abgeschlossene Facharztweiterbildung, 

eine Psychologische Psychotherapeutin/ein Psychologischer Psychotherapeut oder 

eine Psychologin/ein Psychologe ohne abgeschlossene Therapieausbildung sein. Die 

Erweiterung der Anordnungserlaubnis auf nicht ärztliche Berufsgruppen ist aus 

fachlicher Sicht dringend überfällig. 

Die Änderung, dass bei Gefahr im Vollzug besondere Sicherungsmaßnahmen nach 

Abs. 1-4 auch durch anderes therapeutisches oder pflegerisches Personal der 
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Einrichtung angeordnet werden können soll, sind zu befürworten, selbstverständlich 

Ist aber frühestmöglich die Vollzugsleitung bzw. die für diese Aufgaben benannte 

Vertretung darüber zu informieren. Die geplante Änderung einer durchgängigen 1:1-

Betreuung bei Fixierungen wird aufgrund der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichtes schon so gehandhabt. Die durchgängige 1:1-Betreuung 

ist aus medizinischen und psychotherapeutischen Gründen dringend erforderlich. Die 

Anforderung, dass diese durch „therapeutisches oder pflegerisches Personal, dass 

durch Ärzte in solche Aufgaben eingewiesen wurde" erfolgen muss, halten wir für 

richtig. 

Aufgrund der derzeitigen Versorgungsstrukturen im Maßregelvollzug mit 

erheblichem Personalmangel im pflegerischen Bereich ist eine kontinuierliche 1:1-

Betreuung „nur durch erfahrenes Fachpersonal" (dies bedeutet: examinierte 

Fachkräfte für Pflege) aktuell schon sehr schwer zu gewährleisten, da dieses 

innerhalb einer Schicht immer auch für andere, medizinische Aufgaben (Ausgabe der 

Medikation  etc.)  herangezogen werden muss. Examinierte Pflegekräfte stehen auf 

dem Arbeitsmarkt kaum noch zur Verfügung. Ein Problem, das auch nicht durch 

bessere Entlohnung allein gelöst werden kann. Das „erforderliche Maß der ärztlichen 

Kontrolle" während der Sicherungsmaßnahme „Fixierung" sollte durch fachärztliche 

Beurteilung festgelegt werden. 

Wichtig erscheint, dass in § 14 Abs. 7 ThürMRVG darauf hingewiesen wird, dass ein 

Untergebrachter bei besonderen Sicherungsmaßnahmen nach Abs. 1 Nummer 3-5 

auf die Möglichkeit einer nachträglichen gerichtlichen Überprüfung ihrer Zulässigkeit 

hinzuweisen ist. 

Auch für die Mitarbeiter:Innen ist im jeweiligen Kontext zu erwarten, so die Erfahrung 

der vergangenen 20 Jahre, dass sie erhebliche Stress- und Arbeitsbelastung erfahren, 

wenn sie den Untergebrachten nicht ausreichend gesichert sehen, nachdem der 

zuständige Arzt akute Suizidalität festgestellt hat. 

3. Nach den vorliegenden Erfahrungen können zusätzlichen Kosten anfallen. Die 

Einrichtungen gehen davon aus, dass für die 1:1-Betreuung Fachpersonal erforderlich 

ist, aber es keine examinierten Pflegekräfte sein müssen. Die Kosten würden dann 

steigen, wenn die Forderung bestünde, examiniertes Pflegepersonal einzustellen, um 

den erhöhten Personalbedarf abzudecken. 

4. Der vorgelegte Gesetzentwurf wird nach vorliegenden Erfahrungen keine 

gravierenden negativen Auswirkungen auf die im Thüringer Maßregelvollzug 

Untergebrachten haben. Grundsätzlich besteht dadurch die Möglichkeit einer 

besseren Untergebrachtenbetreuung. Allerdings könnte es zu fachlich nicht 

fundierten Entscheidungen kommen, wenn im Maßregelvollzug unerfahrene Ärzte, 
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Psychologen oder Juristen Sicherungsmaßnahmen anordnen dürften, was bedeuten 

könnte, dass diese zu früh, zu spät oder fälschlicherweise verhängt würden. 

5. Die in § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG genannte Einschränkung 

grenzt nur bei „gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung oder einer 

gegenwärtigen erheblichen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter" im 

richtigen Maße ein, in welchen Situationen besondere Sicherungsmaßnahmen nach 

§ 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG ergriffen werden können. Die 

Formulierung grenzt die Situation ausreichend ein. 

6. Die in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 vorgesehene 

Vorenthaltung von Gegenständen sollte neben der Wegnahme ausdrücklich erlaubt 

sein. 

7. Es ist nicht erforderlich, zusätzlich zu den in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG 

Abs. 1 Satz I Nr. 1-5 genannten besonderen Sicherungsmaßnahmen weitere 

Maßnahmen zu nennen, wie etwa die Absonderung von anderen Patienten bzw. 

Untergebrachten oder die medikamentöse Ruhigstellung. Die erwähnte sogenannte 

„medikamentöse Ruhigstellung" ist unnötig. Untergebrachte im Maßregelvollzug 

müssen nicht und werden nicht „ruhiggestellt". 

Die medikamentöse Zwangsbehandlung von Maßregelvollzugsuntergebrachten ist in 

§ 29 ThürMRVG geregelt. Hier muss dringend eine Änderung erfolgen im Sinne einer 

Regelung, welche ermöglichen sollte, dass Untergebrachte „zur Erreichung des 

Vollzugsziels (nämlich der Sicherung der Allgemeinheit durch eine Besserung der sog. 

„Anlasserkrankung" des Untergebrachten, welche für seine Gefährlichkeit ursächlich 

ist) zwangsbehandelt werden dürfen. Dies sollte genehmigt werden, sofern 

Untergebrachte im Maßregelvollzug die medikamentöse Behandlung ihrer sog. 

„Anlasserkrankung" mehrfach abgelehnt haben, diesbezüglich aber nicht 

einwilligungsfähig sind und folglich nicht ermessen können, was eine Ablehnung für 

sie selbst bedeutet. Die Konsequenz wäre ein jahrelanges, reines „Verwahren und 

Sichern" psychisch schwer kranker — oft junger! — Menschen im Maßregelvollzug, 

welche aufgrund fortbestehender Gefährlichkeit nicht gelockert werden können, da 

die zugrundeliegende psychiatrische Erkrankung nicht medikamentös behandelt 

werden kann. 

Selbstverständlich müssten alle anderen Bedingungen für medikamentöse 

Zwangsbehandlungen (wie z.B. Nutzen-Schaden-Abwägung, mehrmalige Ablehnung 

der oralen Einnahme, Geeignetheit des Präparates, mildestes Mittel, fehlende 

ablehnende Patientenverfügung  etc.)  erfüllt sein. 

8. Die Lösung stellt sich rechtssicher und praktikabel dar. 
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9. Eine für den Untergebrachten verständliche Ankündigung (§ 26 Abs. 2 ThürMRVG) 

und Nachbesprechung (§ 14 Abs. 6 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 7 ThürMRVG) der 

besonderen Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 

ThürMRVG sollte gesetzlich fixiert werden. Dies ist bereits im Thüringer 

Maßregelvollzugsgesetz geregelt. 

10. Angepasstes Dokumentationsblatt vor Ort in den Thüringer Maßregelvollzügen in 

Abstimmung mit den Interventionsbeauftragten. Dieses sollte schriftlich erfolgen und 

folgende Inhalte umfassen: 

Beginn der Fixierung 

Ende der Fixierung 

Grund für die Fixierung 

Dauer der Fixierung 

11. Die Regelungen in § 14 ThürPsychKG und § 26 ThürMRVG sollten generell 

synchronisiert werden. 

Weitere Anmerkungen zum Entwurf: 

Im Übrigen wird ausdrücklich begrüßt, dass die 1:1-Betreuung nicht nur von examiniertem 

Pflegepersonal, sondern auch von ärztlich eingewiesenem Personal übernommen werden 

kann. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß §'5 Abs, 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlJchl, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des-Gesetzentwurfs)?::

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
kranker IVIenschen und zur Änderung des Thüringer IVIaßregelvollzugsgesetzes
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP
- Drucksache 7/5264 -

1;

Haben Sie sich ajs Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als; Vertreter einer :
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein. GmbH, AG,: eingetragene :- :
GenossenschsiftoderöffentlicheAnstalt, Körperschäft des ö.ffenttichön Rechts,'Stiftung cje3: : :
öffentlichen Rechts)? , ;. • - :'••..'• -;.-'.:. •.\/,\:^: .,-:^1.::^1:^1^;..;'.^;:.:::Y

(§ 5 Abs. 1 Nr. :1; 2 ThürBeteiidoKG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weitermit Frage 9.)

EAIEAEJTO?^
/"

[^ ^U^ ^
Geschäfts- oder Diensladresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Orcfanisationsform

Sb ^L^ OT31

wi
2.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h. als Privatperson
(§5Abs.1 Nr.1,2.ThürBeteildokG} , . .;.,:.:,: .:,

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis' Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fal! veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder berLiflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) : ;•:.-;; ,;',\,::; • ,'..

14.

15.

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,
a abgelehnt,

ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren ziisammenl

(§ ö Abs, 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)

Wurden Sie vom Landtag gebeten^ einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebung s vorhaben
einzureichen?
(§5 Abs. 1 Nr.SThUrBeteildoKG)

[6.

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Maii

^^ per Brief

Haben Sie sich als Anwattskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Geseizgei^ungsverfahren beteiligt? .';:•'::".:'" -\''•.'•::'..''. •1"". ..-.^ '•'-••'.'• ''/••:, ^\:':^::.

(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildol(G) .. . •;"^Y.".. .,.:•.:. ;: ...-:: ;\ ,:. : ':

D ja D nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sift'die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in cjer
BeteiligtentransparenzdoKumentationzu? ,; .;.: . . .... •. ,

(§5Abs. 1 Satz 2,ThürBeteildo!<G) ' '; .• . ' '.

W ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Geselzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

7-^L

ift ;

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Seh- geehrte Frau Ministeriah'ätin , sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit, zu dem im Betreff genannten Antrag Stellung nehmen zu können.

Die Landesärztekammer Thüringen schließt sich der in der Anlage beigefügten Stellungnahmen des Ökumeni"
.sches Hainich Klinikum gGmbH (formale Zuständigkeit federfühi'end durch Frau Chefärztin
MRV, Herrn /Arztlicher Direktor,und /Ärztliche Direktorin und
Mitglied des Suchtausschusses Landesärztekammer Thüringen " primär zuständig fUr Rechtsfragen) volli)m-
fängHch an.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Hauptgeschäftsftihrer

Anlagen

Kontakt
im Semmlcht 33 | 07751 Jena
Tel.: 03641 614 - 0
Fax: 03541614-169
Ma!l; post@laek-thueringen.de

Web; www.faek-thuefingen.de

Datenschutz

Die information nach der DS-GVO bei Datenerhebung- Daten-
schutzhlnwelse nach Art. 13 und 21 DS-GVO finden Sie auf unse-

rer Homepage www.laek-thueringen.de/ciatenschtjtz, Sollte es
Ihnen nicht möglich sein, diese ciurE elnzusehen, senden wir ste

Ihnen gerne zu.
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Ihre Nachricht vom 15.07.2022

AZ:7/5264

Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP Drucksache 7/5264

Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

hier; Stellungnahme der ÖHK gGmbH IVIühlhasuen mit Bezug auf die gemeinsame

Stellungnahme der Thüringer Fachkrankenhäuser mit Maßregelvollzug

Sehr geehrte Frau 

sehr geehrte Damen und Herren/

hiermit bedanken wir uns für die Gelegenheit, zu dem Antrag der FDP und zu dem

Fragenkatalog der CDU-Fraktion zu o.g. Thematik eine Stellungnahme abgeben zu können.

Da uns die Abstimmung zwischen den drei Thüringer Fachkliniken mit Maßregelvollzügen

in dieser wichtigen Thematik von Vorteil erschien/ bitten wir Sie um Verständnis, dass wir

nachfolgend inhaltlich mit dieser Stellungnahme übereinstimmen.

Wir unterstützen grundsätzlich die Zie!stel!ung des o. g, Antrags und begrüßen die

Erörterung der aufgeführten Fragestellungen.

ökumenisches Halntch Kl!n!kum gGmbH
Akademisches Lehri<rankenhausdes
Un!versitätsl<l!mkumsJena

FachkrankenhausfürPsychiatrie,
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
PsychosomatiS< und Neurologie

Pfafferode 102
99374 Mühihausen
T+49 360180-30
F+49 360180-3104

sekretariat@oehi<.de
www.oahk.de

Geschäftsführer: 
Ärztliches Dlrektorat: 

ir^ltzenda d^s A>tfe()^tsrates; 
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Zu den Fragen nehmen wir Em Einzelnen wie folgt Stellung:

l. Der vorgelegte Gesetzentwurf basiert auf den Feststellungen der Urteile des 2.Senats

des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. Juli 2018 (2 BvR 309/15,2 BvR 309/16). Eine

derartige Einschätzung können wir nicht abschließend vornehmen/ da dies einer

juristischen Einschätzung bedarf.

Da die Erreichbarkeit der Gerichte auch in der Nacht sowie an Wochenenden und

Feiertagen gegeben sein muss, ist es notwendig/ dies gleichfalls gesetzlich zu regeln.

2, Die Umsetzung der Festlegungen des vorgelegten Gesetzentwurfes würde Arbeits-

und Organisationsabläufe wesentlich verbessern und rechtssicherer machen. Damit

würde Konfliktpotenzial bei der Lösung aiaiter EskalationssEtugtionen erheblich

vermindert werden.

Begründung:

Alle Formen der Anordnung besonderer Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie die

Einschränkung des Aufenthaltes im Freien zusammen mit anderen Untergebrachten,

die Wegnahme von Gegenständen, die Absonderung in einem besonderen Raum

oder bei erhöhter Fluchtgefahr die Feststellung bei der Ausführung, Vorführungoder

einem Transport bedürfen in Thüringer Maßregetvollzügen aktuell der vorherigen

Zustimmung eines/r Interventionsbeauftragten. Bei Gefahr in Verzug ist die

Zustimmung des/r Interventionsbeauftragten unverzüglich nachzuholen.

Diese Regelung erfordert nicht nur einen erheblichen Arbeitsaufwancf, auch für den

verantwortlichen Arzt/ sondern stört zugleich empfindlich die Organisationsablaufe.

Allein die Problematik, dass, wenn der verantwortliche Facharzt auf der Basis seiner

Sach- und Fachkunde bei einem Untergebrachten die gegenwärtige erhebliche

Selbst- oder Fremdgefährdung oder die gegenwärtige erhebliche Gefahrdung der

Rechtsgüter Dritter festgestellt hat/ er den interventionsbeauftragten am Telefon

davon jedoch nicht überzeugen kann/ und dieser die Zustimmung nicht erteilt/ kann

sich ein Dilemma entwlckein. Dies besteht darin/ dass sich der verantwortliche

Facharzt generell bzw. im Einze!fall nicht mehr traut, die besonderen Schutz- und

Sicherungsmaßnahmen anzuordnen/ obschon er überzeugt ist, dass aufgrund eines

psychopathologtschen Ausnahmezustandes beim Untergebrachten eine erhebliche

Selbst- und Fremdgefährdung besteht.

Ordnet er die besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nicht an, weil er die

Zustimmung des InterventEonsbeauftragten nicht hat, und begeht der

Untergebrachte im Machgang einen Suizid, so übernimmt der

29.08.2022
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Interventionsbeauftragte nicht die Verantwortung. Die Verantwortlichkeit bleibt

beim behandelnden Facharzt.

Bezüglich der besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen ist es unzureichend/

dass Fesseiungen nur bei zusätzlicher, erhöhter Fiuchtgefahr verhängt werden

können und die Fessetung bei einer Ausführung,.Verführung oder beim Transport

eines Untergebrachten bisher nur dann erlaubt sind. Erfahmngsgemäß besteht auch

bei Untergebrachten mit sehr hohem Aggressionspotentia! und nicht einschätzbaren

impulshaften Handlungen'die Notwendigkeit einer Fesselung bei Ausführungen/

Verführungen und Transporten/ auch ohne dass erhöhte Fluchtgefahr besteht. Dies

ist erforderlich/ um Verletzungen des begleitenden Personals zu vermeiden.

§ 14ThürMRVG (neu) sieht vor, dass die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach

Abs. l Nummer 1-4 durch die fachliche Einrichtungsleitung, eine zuständige Ärztin

oder einen zuständigen Arzt oder eine zuständige Psychotherapeutin oder einen

zuständigen Psychotherapeuten angekündigt und angeordnet werden können. Die

Zustimmung des interventionsbeauftragten ist nicht mehr erforderlich.

Die geplante Änderung unter Abs, 2 hat dahingehend Auswirkungen/dass in Zukunft

die fachliche Einrichtungsteitung (also auch eine Juristin/ein Jurist) oder der/die

zuständige Arzt/Ärztin (also auch ohne Facharztanerkennung) oder eine

PsychotherapeutEn/ein Psychotherapeut (also auch eine Psychologin/ein Psychologe,

die/der noch kein psychologischer Psychotherapeut ist) Sicherungsmaßnahmen von

Abs. l Nr, 1-4 anordnen können soll/ ist nicht angemessen. Die Anordnung von

besonderen Sicherungsmaßnahmen bedarf einer breiten psychiatrischen und

psychotherapeutischen Erfahrung durch eine mehrjährige Tätigkeit im

Maßregelvoilzug. „Zuständige Ärzte" und //zuständige Psychotherapeuten" könnten

sonst Personen sein, die kaum oder gar nicht über kiinische Erfahrungen in diesem

Bereich verfügen.

Besondere Sicherungsmaßnahmen sollten nur von der Voilzugsleitung und der von

ihr benannten Vertretung anzuordnen sein. Notwendigerweise muss diese Person

wie oben beschrieben im Maßregelvoiizug mehrjährig erfahren sein/ sie kann dabei

ein Facharzt/ eine Fachärztin für Psychiatrie/ für Kinder- und Jugendpsychiatrie, für

Psychosomatik, eine Ärztin/ein Arzt ohne abgeschlossene Facharztweiterblldung/

eine Psychologische Psychotherapeutin/ein Psychologischer Psychotherapeut oder

eine Psychologin/ein Psychologe ohne abgeschlossene Therapieausbiidung sein. Die

Erweiterung der Anordnungserlaubnis auf nicht ärztliche Berufsgruppen ist aus

fachlicher Sicht dringend überfällig.

Die Änderung, dass bei Gefahr im Volizug besondere Sicheamgsmaßnahmen nach

Abs. 1-4 auch durch anderes therapeutisches oder pflegerisches Personal der

29.08.2022



Seite 4 von 6

Einrichtung angeordnet werden können soll/ sind zu befürworten, selbstverständlich

ist aber frühestmöglich die VoHzugsleitung bzw, die für diese Aufgaben benannte

Vertretung darüber zu informieren. Die geplante Änderung einer durfchgängigen 1:1-

Betreuung bei Fixierungen wird aufgrund der Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichtes schon so gehancthabt. Die durchgängige l:l-Betreuung

ist aus medizinischen und psychotherapeutischen Gründen dringend erforderlich. Die

Anforderung/ dass diese durch „therapeutisches oder pflegerisches Personal, dass

durch Ärzte in solche Aufgaben eingewiesen wurde" erfolgen muss, halten wir für

richtig.

Aufgrund der derzeitigen Versorgungsstrukturen im Maßregelvollzug mit

erheblichem Personalmange! im pflegerischen Bereich ist eine kontinuierliche 1:1"

Betreuung //nur durch erfahrenes Fachpersonal" (dies bedeutet: examinierte

Fachkräfte für Pflege) aktuell schon sehr schwer zu gewährleisten, da dieses

innerhalb einer Schicht immer auch für andere, medizinische Aufgaben (Ausgabe der

Medikation etc.) herangezogen werden muss. Examinierte Pfiegekräfte stehen auf

dem Arbeitsmarkt kaum noch zur Verfügung, Ein Problem/ das auch nicht durch

bessere Entlohnung allein getost werden kann. Das „erforderliche Maß der ärztlichen

Kontrolle" während der Sicherungsmaßnahme ,/Fixierung" sollte durch fach ärztliche

Beurteilung festgelegt werden.

Wichtig erscheint, dass in § 14 Abs. 7 ThürMRVG hingewiesen wird/ dass ein

Untergebrachter bei besonderen Sicherungsmaßnahmen nach Abs. l Nummer 3-5

auf die Möglichkeit einer nachträglichen gerichtlichen Überprüfung ihrer Zulassigkeit

hinzuweisen ist.

Auch für die Mitarbejter:lnnen ist im jeweiligen Kontext zu erwarten, so die Erfahrung

der vergangenen 20 Jahre/ dass sie erhebliche Stress- und Arbeitsbelastung erfahren/

wenn sie den Untergebrachten nicht ausreichend gesichert sehen/ nachdem der

zuständige Arzt akute Suizidaiität festgestellt hat.

3. Nach den vorliegenden Erfahrungen können zusätzlichen Kosten anfallen. Die

Einrichtungen gehen davon aus/ dass für die l:l-Betreuung Fachpersonaf erforderlich

ist/ aber es keine examinierten Pflegekräfte sein müssen. Die Kosten würden dann

steigen/ wenn die Forderung bestünde, examiniertes Pfiegepersonal einzustelien/ um

den erhöhten Personaibedarf abzudecken.

•4, Der vorgelegte Gesetzentwurf wird nach vorliegenden Erfahrungen keine

gravierenden negativen Auswirkungen auf die im Thüringer Maßregdvollzug

Untergebrachten haben. Grundsätzlich besteht dadurch die Möglichkeit einer

besseren Untergebrachtenbetreuung. Allerdings könnte es zu fachlich nicht

fundierten Entscheidungen kommen, wenn im Maßregelvollzug unerfahrene Ärzte,
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Psycho!ogen oder Juristen Sicherungsmaßnahmen anordnen dürften, was bedeuten

könnte, dass diese zu früh; zu spät oder fälschlicherweise verhängt würden.

5. Die in § 14 Abs. l ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. l ThürMRVG genannte Einschränkung

grenzt nur bei „gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung oder einer

gegenwärtigen erheblichen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter" im

richtigen Maße ein, in welchen Situationen besondere Sicherungsmaßnahmen nach

§ 14 Abs. l ThiirPsychKG bzw. § 26 Abs. l ThürMRVG ergriffen werden können. Die

Formulierung grenzt die Situation ausreichend ein.

6, Die in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG Abs. l Satz l Nr. 2 vorgesehene

Vorenthaltungvon Gegenständen sollte neben der Wegnahme ausdrücklich erlaubt

sein,

7. Es ist nicht erforderlich, zusätzlich zu den in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG

Abs. l Satz l Nr. 1-5 genannten besonderen Sicherungsmaßnahmen weitere

Maßnahmen zu nennen/ wie etwa die Absonderung von anderen Patienten bzw.

Untergebrachten oder die medikamentöse RuhEgstellung. Die erwähnte sogenannte

„medikamentöse Ruhigsteltung" ist unnötig. Untergebrachte im Maßregelvoltzug

müssen nicht und werden nicht//ruhiggestellt".

Die medikamentöseZwangsbehandlungvon EVlaßregeivollzugsuntergebrachten ist in

§ 29 ThürMRVG geregelt. Hier muss dringend eine Änderung erfolgen im Sinne einer

Regelung, welche ermöglichen sollte, dass Untergebrachte „zur Erreichung des

Volizugsziels (nämlich der Sicherung der Allgemeinheit durch eine Besserung der sog.

,/Anlasserkrankung" des Untergebrachten, welche für seine Gefährlichkeit ursächiich

ist) zwangsbehandelt werden dürfen. Dies sollte genehmigt werden/ sofern

Untergebrachte im Maßregelvolizug die medikamentöse Behandlung ihrer sog.

„Anlasserkrankung" mehrfach abgelehnt haben, diesbezüglich aber nicht

einwiliigungsfahig sind und folglich nicht ermessen können, was eine Ablehnung für

sie selbst bedeutet. Die Konsequenz wäre ein Jahrelanges, reines „Verwahren und

Sichern" psychisch schwer kranker - oft Junger! - Menschen im lVlaßrege!vollzug,

welche aufgrund fortbestehender Gefährlichkeit nicht gelockert werden können, da

die zugrundeliegende psychiatrische Erkrankung nicht medikamentös behandelt

werden kann.

Selbstverständlich müssten alle anderen Bedingungen für medikamentöse

Zwangsbehandlungen (wie Z.B. Nutzen-Schaden-Abwägung/ mehrmalige Ablehnung

der oralen Einnahme, Geeignetheit des Präparates/ mildestes MEttei, fehlende

ablehnende Patientenverfügung etc.) erfüllt sein.

8. Die Lösung stellt sich rechtssicher und praktikabel dar.
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9. Eine für den Untergebrachten verständliche Ankündigung (§ 26 Abs, 2 ThürMRVG)

und Nachbesprechung (§ 14 Abs. 6 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 7 ThürMRVG) der

besonderen Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. l ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. l

ThürMRVG sollte gesetzlich fixiert werden. Dies ist bereits im Thüringer

Maßregelvoiizugsgesetz geregelt.

10. Angepasstes Dokumentationsblatt vor Ort in den Thüringer Maßregelvotlzügen in

Abstimmung mit den Interventionsbeauftragten. Dieses sollte schriftlich erfoigen und

folgende Inhalte umfassen;

Beginn derRxlerung

Ende der Fixierung

Grund für die Fixierung

Dauer der Fixiemng

11. Die Regelungen in § 14 ThürPsychKG und § 26 ThurMRVG sollten generell

synchronisiert werden.

Weitere Anmerkungen zum Entwurf:

In medizinisch begründeten Ausnahmefällen muss es weiterhin möglich sein, eine 1:1-

Betreuung mittels Videoüberwachung durchführen zu können.

Im Übrigen wird ausdrücklich begrüßt/ dass die l:l-Betreuung nicht nur von examiniertem

PflegepersonaL sondern auch von ärztiich eingewiesenem Personal übernommen werden

kann.

Mit freundlichen Grüßen

 Fiege . Dr. 

Geschäftsführer ChefärzUn
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Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik,
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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Telefon Unser Zeichen Datum
03601 803-499 Ä  11.08.2022

Stellungnahme
zum Reformentwurf der FDP-Fraktion im Thüringer Landtag

im Hinblick auf das Gesetz zum Schutz psychisch kranker Menschen (PsychKG)

Die nunmehr im Konkreten angegangenen Reformschritte mit Ziel einer Noveliierung des

Gesetzes sind begrüßenswert und steilen in Teilen den Nachvoilzug gesetzlicher Vorgaben dar,
wie sie sich nach dem Urteil des Bundesverfassungsgenchtes aus dem Jahr 2018 herleiten.

Nach ausführlicher Diskussion im Chefarzt-Kollegium unseres Klinikums kommentieren wir die

einzelnen Noveliierungsvorschläge wie folgt:

1. Anordnung von Sicherungsmaßnahmen:

Es wird vorgeschlagen, dass Einrichtungsleitung, Psychotherapeuten etc. besondere

Sicherungsmaßnahmen anordnen können mit Ausnahme der Fixierung (Einschränkung der

Bewegungsfreiheit).

Unsere Einschätzung:

Die hier vorgeschlagenen Personenangaben und deren Qualifizierung sind wesentlich zu

unbestimmt.

Zielführender wäre es hingegen, wenn der/die jeweilige Chefarzt/Chefärztin Personen
benennt, die im Falle ihrer Abwesenheit entsprechende Sicherungsmaßnahmen anordnen

können, jeweils abhängig von der Erfahrung / Expertise dieser Personen in dem forensischen
Fachbereich.

ÖHKflQfflbH Bank fü richl Jona Vors. d. AuFsichtsralas: Dlpi.-oo
Pfaffafode 102 IBAN; D B Nr„ 405473 Geschäflsführer: Olpt.-Kfm
Ü99T4 MdhthausonnhO r,: 261600-184 ÄrzlHchss ütrehlorat; Dr. mod.
Tel:+48 (0)3801 57/12'lß05B5 Dr. med, Kalha
Fax:+-f9(ä)3601ß03-104
mw/.oalrt.de
ltllnlkleifuna@oetik.de
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Begründung:
Es sollte an dieser Stelle mehr auf die Erfahrung im Umgang mit forensischen Patienten

abgezielt werden sowie mit der Kenntnis des Teams und der baulich-struktureilen

Voraussetzungen der Station, auf der der Patient untergebracht ist. Erst in diesem

gedanklichen Zusammenspiel können die unbedingt notwendigen Maßnahmen definiert und
angeordnet werden. All dies setzt eine gute Kenntnis der Haus- und Personalstrukturen

voraus.

1.2.Thema Fixierung:

Es ist zu klären, weiche Form der Fixierung hier gemeint ist, ob aiso wie im Bundesgericht

festgeschrieben 5" und 7-Punkt-Fixierungen angedacht sind oder ob es sich um Fixierungen

aller Art handelt, also auch zum Bsp, den „festen Stuhl" in der Gerontopsychiatrie oder auch

eine 3- bzw. 4-Punkt-Fixierung. Auch das körperliche Fixieren des Patienten durch

unmittelbaren Zugriff von Mitarbeitern könnte als Fixierung definiert werden, ietztiich auch die
medikamentöse Bewegungsemschränkung im Krisenfaii.

1.3. Eins-zu-Eins-Betreuung bei fixierten Patienten:

Aktuelle Situation:
Bisher war - zumindest bei 5" und 7-Punkt-Fixierungen - die Sjtzwache durch eine

examinierte Krankenpflegekraft sicherzustellen.

Unsere Einschätzung:

Es ist zu begrüßen, dass im Hinblick auf die angespannte Lage im Pflegedienst nun auch
solche Personen mit der Sitzwache beauftragt werden können, die ärztliche in ihre Tätigkeit
eingewiesen wurden, im Praxisalitag hat sich immer wieder gezeigt, dass es für manche

Patienten ein hohes Maß an Provokation bedeutet, wenn eine Person der Pfiege erkennbar

in unmittelbarer Nähe zu ihr sitzt, (n solchen Fällen sollte es auch möglich sein, dass der

Mitarbeiter in Schleusenraum des Krisenzimmers oder kurz davor sitzt, um den Patienten

nicht unnötig zu provozieren.

1.4. Ärztliche Kontrollen derSicherungsmaßnahmen

Aktueffe Regelungen:
Die Kontrollen sind im erforderlichen Maße zu gewährleisten.

Unsere Einschätzung:
Bei gleichzeitiger Vorhaltung einer Eins-zu-Eins-Sitzwache soilte es in der Verantwortung des

Arztes liegen, in weichen zeitiichen Abständen durch ihn Kontrollen festgelegt werden, ggfs.

in Absprache mit dem fachärztlichen Hintergrund. Nicht praktikabel sind Lösungen, die von
manchen Richtern vorgegeben werden, bspw. Kontrollen in 30-Minuten-Abständen.



" 3 -

1,5. Erreichbarkeit der Gerichte:

ÄktueHe Situation:
Vielfach sind die Gerichte am Abend nur bis ca. 21 Uhr zu erreichen, in der nachfolgenden

Nachtpause steht kein Richter zur Verfügung, erst mit Beginn des Regeldienstes um 08.00
Uhr am nächsten Morgen endet dieser Zeitraum.

Unsere Einschätzung:

Es sollte für alle Gerichte verbindlich festgelegt werden, von wann bis wann sie zu erreichen

sind, eine notfaflmäßige Rufbereitschaft sollte für 24 Stunden an allen Tagen bestehen, um
eine hinreichende RechfshElfe und RechtssjcherheJt für die Patienten vorzuhalten.

1.6. Hält sich der Patient ohne Erlaubnis außerhalb der Einrichtung auf, hat die

Einrichtung eine unverzügliche Zurückführung zu veranlassen:

Unsere Einschätzung:

Die Unterbringung ist hoheitlich durch das Gericht angeordnet, die Rückführung des Patienten
kann in keiner Weise Aufgabe der Einrichtung sein. Durch diese wird die unerlaubte
Abwesenheit des Patienten bei der zuständigen Pl gemeldet, die nach dem Patienten sucht
und diesen nach dem Auffinden zurückführt.

2, Finanzierung der Unterbringung;

Unsere Einschätzung:

Es muss klar geregelt sein, in welcher Reihenfolge andere Institutionen die Finanzierung der

Unterbringung verantworten, sobald kein Krankenkassenschutz gegeben ist.

3. Inhaltliche Ergänzung;

Eine Heilbehandlung (nicht eine Ruhigstellung!) des psychiatrisch schwer erkrankten
Patienten muss im Gesetz vorgesehen sein, Dabei gehen wir davon aus, dass die

zwangsweise Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus „einen schweren

Gesundheitsschaden" (Definition DGPPN) für den Patienten darstellt Zu dessen Abwendung
muss bei dem nicht einsichtsfähigen (und letztlich deswegen ja untergebrachten) Patienten
eine umfängliche medikamentöse Behandlung möglich sein mit einem kurativen Ziel, bis
zumindest die Geschäfts-und EinwHligungsfähigkeit wiedergegeben ist.

Für die ärztliche Einschätzung einer solchen Situation sollten zumindest zwei
Fachärzte/Fachärztinnen verantwortiich unterschreiben, denkbar wäre auch, dass hier

kliniKübergreifend Kollegen / Kolleginnen sich wechselseitig supervidieren und
entsprechende Fäile überprüfen.

Ärztlicher Direktor

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Formblaft zur Datenerhebung
nach g 5 Abs. 1 .des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumenfaffonsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem
Gesefzgebungsverfahren beteiligt hat. ist nach dem Thüringer
Betelligtentransparenzdokumehtationsgesetz (ThürBeteltdo.kG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für s!e zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In jedem Fall als verpflichtende
Mindestlnformattonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Beteliigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserHch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

^u welchem Gesetzentwurf haben Sie.slch schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
kranker IVlenschen und zur Änderung des Thüringer IVIaßregeivoflzugsgesetzes

(Gesetz zur notwendigen Ausgesfaltung des RichtervorbehaKs)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP
- Drucksache 7/5264"

1.

Haben Sie steh als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene .

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
Öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeielldoRG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ Isattonsform

A ^6?.

Q. l/. f &^^/^k
.» y / •-/' // / f .,

t/ftfh/wf/^1^ f/j^'//

f^UuA Jfe. ^'.^

JW(f_^A
2.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h; als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThÜrBetelldokG) . ^>

Name Vomaipe"

a Geschäfts" oder Dienstadr^'e a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadres^et'ind nur erforderlich, wenn ke[ne andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall varöffentifctit,-)'

Straße, Hauspummer

Postleitzahl, Ort



3.

4..

5.

3. .

Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
t§ 6 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteffdokG)

s^^W' ^^ ^'%^ ^^//(^ ~

- o]Ül<s'lt(üti^^__/ ^ V-^'^ä^a^
Habärf Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a befürwortet»
a abgelehnt,

ergänzungs- bzw. änderungs bedürftig eingeschätzt?

Bitte fasse'n Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen! . ' •

§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

/"

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag' zum Gesetzgebungsvorhaben
ifnzureichen?
§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetelldokG)

3C Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a .nein •

Venn Sje die Frage 5 verneint haben: ^y§ welchem Aniass haben Sie sich geäußert?

D welcher Form haben Sie sich geäußert?

] per E"Mail

3: per Brief

iaben Sie sich als Anwaltskanzlel Im Auftrag elnes Auftraggebers mit sGhrlftllchen, Beiträgen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
i 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBatelldokG)

] ja S^ nein (weiter mit Frage 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der
Beteilfgtenfransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldokG)

JSL- ja Q nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
fn den mitgeteilten Daten w<erde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

^ H^-nn^.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Stellungnahme des DBH-Fachverbandes für Soziale Arbeit, Strafrecht und
Kriminaipolitik e.V. zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe
und Unterbringung psychisch kranker Menschen und zur Änderung des
Thüringer Maßregelvolizugsgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gesetzesentwurf bedankt sich der DBH-

Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitike. V. und nimmt wie folgt

Stellung:

Der Entwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP zur Änderung des Thüringer

Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen und der Entwurf

zur Änderung des Thüringer Maßregetvollzugsgesetzes dient der Umsetzung des

Urteils des BundesverfassungsgerEchts vom 24.Juli 2018 (2 BvR 309/15, 2 BvR

502/16). Die bestehenden gesetzlichen Regelungen sollen den Vorgaben des

Bundesverfassungsgerichts angepasst werden. Die Änderungen beziehen sich auf

den Richtervorbeha!t, die Betreuung und Uben/vachung der betroffenen Personen
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während der Fixierung, die ärztliche Anordnung der Fixierung und den Hinweis an die

betroffene Person über eine gerichtliche Überprüfung (A. Problem und '
/

Regelungsbedürfnis und B. Lösung).

Wegen der gleichen Problematik hat der DBH-Fachverband im Januar und Februar

2019 Stellung genommen zu dem Gesetzentwurf zur Verbesserung des

Rechtschutzes bei Fixierungen im Justiz- und Maßregelvollzug und bei öffentlich-

rechtlichen Unterbringungen in psychiatrischen Einrichtungen des Landes Nordrhein-

Westfalen, zu dem Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung zur Anpassung

des Rechts der FJxierung im bayerischen Justizvollzug und zu dem Gesetzentwurf

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zur Stärkung der

Rechte von Betroffenen bei FixEerungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen.

Grundlage der jeweiligen Gesetzesentwürfe war das oben genannte Urteil des

Bundesverfassungsgerichts.

Da diese Gesetzestexte im Entwurf mit dem übersandten Gesetzestext hinsiöhtlich

der Umsetzung der Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts übereinstimmen,

beziehen wir uns auf unsere bisher.abgegeben Stellungnahmen und übersenden

diese als Anlage zu diesem Schreiben.

Mit freundlichen Grüßen,

renkhahn Johan

(DBH-Präsidentin) (Vize-Präsjdent)
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Köln. 01.03.2019

Stellungnahme des DBH-Fachverbandes für Soziale Arbeit, Strafrecht und

Kriminalpolitik
zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen
im Rahmen von Freiheitsentziehungen (Referentenentwurf des Bundesminisferiums der
Justiz und für Verbraucherschutz vom 22.02.2019)

Der DBH-Fachverband begrüßt die zeitnahe Umsetzung des Urteils des ,

Bundesverfassungsgerichts zur Fixierung psychisch kranker Untergebrachter gem.

§ 25 PsychKG bzw. nach bayerischer Rechtslage vom 24.JulJ 2018 "2 BvR 309/15, 2

BvR 502/16-, juris. Die Steljungnahmefrist bis zum 01.03.2019 ist allerdings zu kurz

bemessen. Neben der Erarbeitung einer Stellungnahme bedarf es innerhalb eines

Gremiums (Präsidium DBH-Fachverband) immer, einer notwendigen Zeit für eine

Abstimmung. ,

Das Gericht hat für den Freistaat Bayern festgestellt, dass es an einer den

verfassungsrechtlichen Anforderungen genügenden gesetzlichen Grundlage fehlt und

hat für eine Regelung eine Ubergangszeit bis zum 30. Juni 2019 festgelegt. Bis dahin

führen Fixierungen unter bestimmten Voraussetzungen nicht zur Unzulässigkeit der

Maßnahme (Rdnr. 126,130). Angesichts dieser Fristsetzung können wir die

Eifbedürftigkeitnachvollziehen. .
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Im Anschreiben des Bundesministeriums der Justiz und fürVerbraucherschutz vom 22.

Februar 2019 wird auf die 89. Jumiko im November 2018 verwiesen, wo eine Einigung

mit den Ländern erfolgte, eine bundeseinheitliche Bestimmung zur gerichtlichen

Zuständigkeit und zum gerichtlichen Verfahren zu schaffen. Diese Regelung begrüßen

wir. Unserer Auffassung nach wäre es auch sinnvoll gewesen, den Gesetzestext zur
•/

Fixierung abzustimmen. Da die Zivilhaft in den Justizvollzugsanstalten der Länder

vollzogen wird und die Länder ebenfalls die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts

für ihre Voilzugsbereiche umsetzen müssen, sind zukünftig zwei unterschiedliche

Rechtsgrundlagen für den gleichen Tatbestand zu beachten.

Zu den Änderungen des Bundesstrafvollzuasaesetzes

Das ßundesverfassungsgericht hat festgelegt, dass es sich bei einer 5-Punkt- und einer

7-Punkt-Fixierung, bei der sämtliche Gliedmaßen des Betroffenen mit Gurten am Bett

festgebunden werden, um eine FreiheEtsentziehung im Sinne des Art. 104 Abs.2 GG

handelt, es sei denn, es handelt sich um eine !edig!ich kurzfristige Maßnahme. Von

einer kurzfristigen Maßnahme sei in der Regel auszugeben, wenn sie absehbar die

Dauer von ungefähr einer halben Stunde unterschreitet Die Fixierung sei als

eigenständige FreEheitsentziehung zu qualifizieren, die den Rlchtervorbehalt des Art

104 Absatz 2 Satz 1 GG abermals auslöst und von der vorherigen richterlichen

Unterbringungsanordnung nicht gedeckt ist (Rdnr. 64 bis 70).

Der Referentenentwurf des Bundes gibt in einem neuen § 127 Absatz 1 zunächst eine

Definition der Fixierung: „Eine Fesselung, durch die die Bewegungsfreiheit des

Gefangenen vollständig aufgehoben wird (Fixierung). ist nur zulässig, wenn und

solange dies zur Abwendung einer drohenden gewichtigen Gesundheitsschädigung des

Gefangenen oder einer anderen Person unerlässlich ist".1 Dies entspricht im

Wesentlichen den Vorschriften der Länder zu den besonderen Sicherungsmaßnahmen

im Vollzug.
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Im Absatz 2 wird dann der Ausnahmetatbestand einer absehbar kurzfristigen Fixierung

und bei Gefahr im Verzüge geregelt, während der Grundsatz des Verfahrens in Absatz

3 Satz 1 geregelt wird. („Eine nicht nur kurzfristige Fixierung bedarf der vorherigen

Anordnung durch das Gericht".) Wir schlagen daher vor, aus Gründen der .

Rechtsystematik die beiden Absätze zu tauschen.

Nach diesem Satz 1 in Absatz 3 sollte eingefügt werden; „Die Anordnung und .

Überwachung der Fixierung erfolgt durch einen Arzt". (BVerfG Rdnr. 83: „Zur Wahrung

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unabdingbar ist die Anordnung und Überwachung

der Fixierung ... durch einen Arzt".). Dies ist .das grundsätzliche normale Verfahren aus

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Alternativ könnte man die Formulierung aus

dem Entwurf Nordrhein-Westfalens in § 70 Absatz 5 übernehmen: „Fixierungen ...,

durch die die B.ewegungsfreiheit der Gefangenen nicht nur kurzfristig aufgehoben wird,

bedürfen der vorherigen ärztlichen Stellungnahme."

Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist eine nachträgliche richterliche

Entscheidung nur dann zulässig, wenn der mit der Freiheitsehtziehung verfolgte

verfassungsrechtlich zulässige Zweck nicht erreichbar wäre, sofern der Maßnahme die

richterliche Entscheidung vorausgehen müsste. Art 104 Abs. 2 Satz 2 GG erfordere in

einem solchen Fa!!, die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Nicht

venneidbar seien zum Beispiel Verzögerungen, die durch die Länge des Weges,

Schwierigkeiten beim Transport, die notwendige Registrierung und Protokollierung oder

ein renitentes Verhalten des Betroffenen bedingt sind (Rdnr, 98, 99).

Der Entwurf legt in § 127 Absatz 3 Satz 2 bis 4 fest: "Bei Gefahr im Verzug kann die

Anordnung der Fbderung durch die Anstaltsleiturig oder einen anderen Bediensteten der

Anstalt getroffen werden. Ein Arzt ist unverzüglich hinzuzuziehen. Die richterliche-

Entscheidung ist unverzüglich herbeizuführen". Aus den oben genannten Gründen

schlagen wir folgende klarere Formulierung vor: „Die ärztliche Stellungnahme ist

unverzüglich nachzuholen."
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Leider fehlt im Gesetzesentwurfdßr Hinweis des Bundesverfassungsge.richts auf

unvermeidbare Verzögerungen. Wir halten dies für Praxis für unerlässlich. Dort treten

immer wieder Probleme durch fehlendes Personal insbesondere am Wochenende auf,

was eine Verzögerung nicht rechtfertigt. Durch eine gesetzliche Regelung über nicht

vermeidbare Verzögerungen wird die Organisationspflicht der Anstalt klar definiert, um

Vorsorge für die rechtzeitige Antragstellung zu treffen. Das Bundesverfassungsgericht,

weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin, dass nach dem

Rechtsstaatsprinzip der Gesetzgeber gehalten ist, Vorschriften so zu fassen, wie dies

nach der Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den

Normzweck möglich ist. Das diene u. a. dazu, die Gerichte in die Lage zu versetzen, die

Verwaltung anhand rechtlicher Maßstäbe zu kontrollieren (Rdnr. 77).

Das Bundesverfassungsgericht hat weiterhin festgelegt, dass eine richterliche

Entscheidung nicht erforderlich ist, wenn bereits zu Beginn der Maßnahme abzusehen

ist, dass die Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes der. Maßnahme ergehen wird

oder die Maßnahme vor Herbeiführung der.Entscheidung tatsächlich beendet und auch

keine Wiederholung zy erwarten ist (Rcfnr 101).

Die Umsetzung dieser Ausnahmeregelung im' Entwurf begrüßen wir. Es heißt dort im §

127 Absatz 3 Satz 5 „... wenn zu Beginn der Fbderung abzusehen Ist,...". Diese

maßgebende Vorgabe ist bedeutend, weil die Dokumentationspflicht auch diese

Entscheidung über die prognostizierte Dauer der Fixierung umfassen und eine

nachträgliche gerichtliche K!ärung die Überprüfung der Entscheidung immer

gewährleisten muss (Rctnr. 104,59).

Das Bundesverfassungsgericht hat auch festgelegt, dass die genannten Fixierungen

eine Freiheitsentziehung darstellen, es sei denn, es handelt sich um eine lediglich

kurzfristige Maßnahme. Von einer kurzfristigen Maßnahme sei in der Regel
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auszugeben, wenn sie absehbar die Dauer von ungefähr einer halben .Stunde

unterschreitet (Rdnr. 68).

Auch diese Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts ist durch § 127 Absatz 2 Satz 1

umgesetzt: „Eine absehbar kurzfristige Fixierung ...11 und auch hier muss die

Dokumentationspflicht die getroffene Entscheidung wiedergeben. Allerdings ist es im

Sinne des o.g. Bestimmtheitsgrundsatz unerlässlich, die Definition einer kurzfristigen

Maßnahme in den Gesetzestext aufzunehmen. Die Bediensteten und die Betroffenen

brauchen für die Praxis und den späteren Rechtschutz klare Vorgaben. Es soilte daher

in §.127 Absatz 2 als Satz 2 eingefügt werden: „Eine kurzfristige Flxierung darf die

Dauer einer halben Stunde nicht überschreiten."

Das Bund.esverfassungsgericht hat weitere Voraussetzungen für eine Fixierung ,

festgelegt: . . .

„Zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatees unabdingbar ist die Anordnung und

Überwachung der Fixierung in einer geschlossenen .... Einrichtung untergebrachter

Personen durch einen Arzt" (Rdnr. 83).

„Während der Durchführung der Maßnahme ist jedenfalls bei einer 5-Punkt- oder 7-

Punkt-FixEerung in der Unterbringung aufgrund der Schwere des Eingriffs eine Eins-zu-

Eins-Betreuung durch therapeutisches oder pflegerisches Personal zu gewährleisten"

(Rdnr. 83); Beide Vorgaben sind in § 127 Absatz 4 umgesetzt.

„Als Vorwirkung der Garantie 'effektiven Rechtschutzes ergibt sich aus Art. 2 Abs.2

Sätze 2 und 3 i.V.m. Art. 104 Abs. 1 Satz 1 GG die Notwendigkeit, die gegen den

natürlichen. Willen der untergebrachten Person erfolgte Anordnung einer Fixierung, die

maßgeblichen Gründe hierfür, ihre Durchsetzung, Dauer und Art der Überwachung zu

dokumentieren" (Rdnr. 84). Zwar gibt die Formulierung in §. 127 Absatz 5 den Wortlaut

des Urteils wieder, aber wir empfehlen aus den oben genannten Gründen und wegen

einer späteren gerichtlichen Klärung alle getroffenen Entscheidungen und deren

maßgebliche Gründe zu dokumentieren: „Die Anordnung sowie alle getroffenen
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Entscheidungen, ihre maßgebliöhen Gründe ... zu dokumentieren". Das

Bundesverfassungsgericht hat hierzu festgestellt: „Nur auf der Grundlage einer
•l " ~ '

detaillierten Dokumentation bleibt fachgerechtes und verhältnismäßiges Handeln auch

unter der für Kiiniken typischen Bedingung sichergestellt, dass die zuständigen Akteure

wechseln".

s

„Zusätzlich erfolgt aus dem Freiheitsgrundrecht (Art. 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 i.V.m. Art

104 Abs. 1 SäU 1 GG) die Verpflichtung, .dem Betroffenen nach Beendigung der

Maßnahme auf die MögliöhkeEt hinzuweisen, die Zulässigkeit der durchgeführten.

Fixierung gerichtlich Überprüfen'zu lassen" (Rdnr, 85). Diese Vorgabe wurde umgesetzt

durch § 127 Absatz 6. Wir begrüßen die KlarsteHung, dass der Hinweis giktenfamdig zu

machen ist.

Zu den_Änderunaen der StPO und. des JGG

In § 126 Abs. 5 StPO und § 93 JGG werden Vorschriften zur ZuständEgkeit für die

gerichtliche Überprüfung von Fixlerungen eingeführt. Die Normtexte verwenden jedoch

Jeweils den Begriff „Fesselung", ergänzt um den Zusatz „durch die die

Bewegungsfreiheit des Untersuchungsgefangenen nicht nur kurzfristig vollständig

aufgehoben wird,,..". in §93 JGG n.F. wird dann zusätzlich noch der Begriff Fixierung

eingeführt, und zwar im Zusammenhang mit dem Gerichtsbezirk, in dem die „Flxi&rung"

durchgeführt wird. Diese Formulierungen'sind unklar, denn das Urteil des

Bundesverfassungsgerichts bezieht sich auf5-Punkt- und 7-Punkt-Fixierungen und

nicht auf Fesseiungen. Auch in diesen beiden Normen sollte daher eine kurze Definition

des Begriffs „Fixierung" eingeführt werden und vor allem die Nennung beider Begriffe in

einer Norm ohne Definition (§ 93 JGG n.F.) unbedingt vermieden werden.'

Zum gerichtlichen Verfahren

Für das gerichtliche Verfahren zur richterlichen Anordnung und der nachfolgenden

gerichtlichen Überprüfung verweist der Entwurf auf das Verfahren, in

Unterbringungssachen nach dem FamFG. Auf den ersten Blick erscheint dies sinnvoll,
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da diese Gerichte eben für Unterbringungssachen spezialisiert sind und es hier bereits

Bereitsc.haftsdienste gibt, die es bei den sonst, nach §§ 109 ff.

Bundesstrafvolizugsgesetz für gerichtliche Entscheidungen über Maßnahmen zur

Regelung.einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiet des Strafvollzuges oder des

Vollzuges freiheitsehtziehender Maßregeln der Besserung und -Sicherung zuständigen

Strsfvollstreckungskammern nicht gibt. •

Bei Fixierungen im Strafvollzug handelt es sich um eine besondere

Sicherungsmaßnahme, für deren gerichtliche Überprüfung bisher die

Strafvollstreckungskammer zuständig ist. Häufig geht diese besondere

Sicherungsmaßnähme mit einer weiteren besonderen Sicherungsmaßnahme einher,

nämlich der Unterbringung im besonders gesicherten Haftraum, da sich dort

Vorrichtungen für Fixierungen befinden. Die Verschiebung der gerichtlichen

Zuständigkeit im Fall der Anordnung von einer Fixierung zur Gerichtsbarkeit nach

FamFG wird nun in vielen Fällen zu der für die betroffenen Gefangenen schwer zu

überblickenden Situation führen, dass für zwei Aspekte eines aus ihrer Sicht

einheitlichen Lebenssachverhalts (Unterbringung im besonders gesjchßrten Haftraum

mit Fixierung) zwei verschiedene Gerichtsbarkeiten mit zwei unterschiedlichen

Verfahrensordnungen zuständig sind, nämlich die nach FamFG für die Fbderung und

die Strafvollstreckungskammer mit dem Verfahren nach §§ 109 ff.

Bundesstrafvollzug&gesetz für die Unterbringung im besonders gesicherten Haftraum.

Wir bezweifeln, dass dies dem Gebot effektiven Rechtsschutzes gerecht wird.

Ausführungen zu den Kosten

Wir begrüßen grundsätzlich die Ausführungen unter F. des Referentenentwurfs zu den

weiteren Kosten. Wir teilen aber die Prognose nicht, dass dem erhöhten Aufwand der

Länder mittel- bis langfristig Einsparungen gegenüberstehen, weil die richterliche

Entscheidung.erforderlich ist und die Entscheidungen im nachträglichen Rechtsschutz

dadurch weniger werden..Zum einen liegen in den Ländern noch keine Erfahrungen mit

dem neuen Verfahren vor und zum anderen kann keine Prognose ohne weiteres
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Datehmaterial über die kurzfristigen Fixierungen, die dem nachträglichen Rechtsschutz

unterliegen, abgegeben werden. •

Im Namen des Präsidiums,
 Präsidentin des DBH-Fachverbandes

 Vlze-Präsident des DBH-Fachverbandes
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung zur Anpassung des

Rechts der Fixierung im bayerischen Justizvollzug .

Der DBH begrüßt die zeitnahe Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur

Fixierüng psychisch kranker Untergebrachter gem. § 25 PsychKG bzw. nach bayerischer

Rechtslage vom 24Jufi 2018 -2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16-, juris.

Das Gericht hat für den Freistaat Bayern festgestellt/ dass es an einer den

verfassungsrechtlichen Anforderungen genügenden gesetzlichen Grundlage fehlt und hat für

ieine Regelung eine Übergangszeit bis zum 30, Juni 2019 festgelegt.. Bis dahin führen

Fixierungen unter bestimmten Voraussetzungen nicht zur Unzulässigkeit der Maßnahme

(Rdnr. 126,130).

Wir beziehen uns im Folgenden auf die geplanten Änderungen im bayerischen

Strafvollzugsgesetz.

Das Bundesverfassungsgericht hat festgelegt/ dass es sich bei einer 5-Punkt und einer 7-Punkt

Fbderung/ bei der sämtliche Gliedmaßen des Betroffenen mit Gurten am Bett festgebunden

werden/ um eine Freiheitsentziehung im Sinne des Art. 104 Abs. 2 GG handelt/ es sei denn, es

handelt sich um eine lediglich kurzfristige Maßnahme. Von einer kurzfristigen Maßnahme se!

in der Regel auszugeben/ wenn sie absehbar die Dauer von ungefähr einer halben Stunde-



unterschreitet Die Fixierung.sei als eigenständige Freiheitsentziehung zu qualifizieren, die den

Richtervorbehalt des Art. 104 Absatz 2 Satz l GG abermals auslöst und von der vorherigen

richterlichen Unterbringungsanordnung nicht gedeckt Ist (Rdnr. 64 bis 70).

Folgerichtig legt der bayerische Entwurf in dem neuen Absatz 3 des Art.99 fest: „Die Fixierung

bedarf der vorherigen Anordnung des zuständigen Gerichts, es sei denn/ es handelt sich um

eine kurzfristige Maßnahme".

Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist eine nachträgliche richterliche Entscheidung nur

dann zulässig, wenn der mit der Freiheitsentzlehung verfolgte verfassungsrechtlich zulässige

Zweck nicht erreichbar ist, sofern der Maßnahme die richterliche Entscheidung vorausgeht,

Art.104 Abs. 2 Satz 2 GG erfordere in einem solchen Fall, die richterliche Entscheidung

unverzüglich nachzuholen. Nicht vermeidbar seien zum Beispiel Verzögerungen, die durch die

Länge des Weges/ Schwierigkeiten beim Transport/ die notwendige Registrierung und

Protokollierung oder ein renitentes Verhalten des Betroffenen bedingt sind (Rdnr. 98, 99).

Der Entwurf legt in Absatz 3 zu Art.99 eindeutig fest: „Bei Gefahr im Verzug kann ohne

vorherige Anordnung nach Satz l mit der Hxierung begonnen werden. Die richterliche

Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen, es sei denn/ es ist absehbar, dass die Fixierung vor

Erlangung einer richterlichen Entscheidung beendet sein und eine zeitnahe Wjederholung

nicht erforderlich werden wird."

Leider .fehlt im Gesetzesentwurf der Hinweis des Bundesverfassungsgerichts auf „nicht

vemieidbare" Verzögerungen. Wir halten die ausdrückliche Erwähnung im Gesetz für die

Praxis für unerlässlich. Es treten immer wieder Probleme durch fehlendes Personal

insbesondere am Wochenende auf/ welches eine Verzögerung nicht rechtfertigt. Durch eine

gesetzliche Regelung über nicht vermeidbare Verzögerungen wird die Organisationspflicht der

Anstalt klar definiert, um Vorsorge für die rechtzeitige Antragstelliing zu treffen.

Das Bundesverfassungsgericht weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach dem

Rechtsstaatsprinzip der Gesetzgeber gehalten ist, Vorschriften so zu fassen, wie dies nach der

Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist.

Das diene u.a. dazu/ die Gerichte in die Lage zu versetzen, die Verwaltung anhand rechtlicher

Maßstäbe zu kontrollieren (Rdnr. 77).

Das Bundesverfassungsgericht hat weiterhin festgelegt/ dass eine richterliche Entscheidung

nicht erforderlich Ist, wenn bereits zu Beginn der Maßnahme abzusehen ist/ dass die

Entscheidung erst nach Wegfali des Grundes der Maßnahme ergehen wird oder die

Maßnahme vor Herbelführung der Entscheidung tatsächlich beendet und auch keine

Wiederholung zu erwarten ist (Rdnr 101).

Die Umsetzung dieser Ausnahmeregelung Ist.im Entwurf nicht präzise. Es heißt dort im Ansatz

3 zu Art. 99, „...es sei dehn/ es Ist-absehbar..." Es fehlt die maßgebende Vorgabe, dass diese

Absehbarkeit „bereits zu Beginn der Maßnahme" vorliegen muss. Dies ist bedeutend, weil die

Dokumentationspfllcht auch diese Entscheidung umfassen muss und eine nachträgliche

gerichtliche Klärung die Überprüfung der Entscheidung immer gewährleisten muss (Rdnr.

104,59), Es sollte daher der Wortlaut ergänzt werden: „....es sei denn, es ist vor Beginn der

Fixierung absehbar... .



Die Formulierung: „...auch keine Wiederholung zu erwarten ist" wird ausdrücklich begrüßt,

weil sich in der Praxis zeigt, dass auch nach beendeten Fixierungen immer wieder nach kurzer'

Zeit eine weitere Fixlerung notwendig wird. Die Formulierung verlangt daher eine

Einschätzung der Persönlichkeit des Gefangenen und der tatsächlichen Umstände.

Das Bundesverfassungsgericht hat ferner festgelegt/ dass die genannten Fixierungen eine

Freiheitsentziehung darstellen/ es sei denn, es handelt sich um eine lediglich kurzfristige

Maßnahme. Von einer kurzfristigen Maßnahme sei in der Regel auszugeben/ wenn sie

absehbar die Dauer von ungefähr einer halben Stunde unterschreitet(Rdnr. 68).

Im Absatz 3 zu Art.99 heißt es lediglich: „...es sei denn/ es handelt sich um eine kurzfristige

Maßnähme". Auch für diesen Ausnahmetatbestand ist es wichtig/ dass er präzise formuliert

wird. Es fehlt im Text zum einen das Wort „absehbar"/ weil die Verantwortlichen vor der

Maßnahme eine Entscheidung über die Dauer der Maßnahme treffen müssen, die wiederum

der Dokumentationspflicht unterliegt und damit auch der späteren Überprüfbarkeit Zum

anderen ist es im Sinne des o.g. Bestimmtheltsgrundsatzes unerlässlich/ die Definition einer

kurzfristigen Maßnahme in den Gesetzestext aufzunehmen. Die Bediensteten und die

Betroffenen, brauchen für die Praxis und den späteren Rechtschutz klare Vorgaben. Der

Wortlaut sollte daher ergänzt werden: ....es sei denn, es handelt sich vor der Rxierung

absehbar um eine kurzfristige Maßnahme. Eine kurzfristige Maßnahme darf die Dauer von 30

Minuten nicht überschreiten.

Das Bundesverfassungsgericht hat weitere Voraussetzungen für eine Fixierung festgelegt;

„Zur Wahrung des Verhältnismäßigkeltsgrundsatzes unabdingbar ist die Anordnung und

Überwachung der Fixierung in einer geschlossenen ... Einrichtung untergebrachter Personen

durch einen Arzt" (Rdnr, 83). Dies Erfordernis wird durch den neuen Absatz 2 zu Art 98 erfüllt.

„Während der Durchführung der Maßnahme ist Jedenfalls bei einer 5-Punkt oder 7-Punkt-

Rxierung in der Unterbringung aufgrund der Schwere des Eingriffs eine Eins-zu-Eins-

Betreuung durch therapeutisches oder pflegensches Personal zu gewährleisten" (Rdnr. 83).

Dies wird geregelt !m neuen Absatz 4 zu Art. 99: ".„sind die Gefangenen in besonderem Maß

zu betreuen...sind sie durch geeignete Bedienstete ständig und unmittelbar zu beobachten.

Ebenfalls neu geregelt wurde In einem Satz 3 zu Art. 100 Absatz l, dass eine angemessene

ärztliche Überwachung sichergestellt wird.

„Als Vorwirkung der Garantie effektiven Rechtschutzes ergibt sich aus Art 2 Abs.2 Sätze 2 und

3 i.V.m. Art 104 Abs. l Satz l GG.die Notwendigkeit, die. gegen den natürlichen Willen der

untergebrachten Person erfoigte Anordnung einer Fixierung, die maßgeblichen Gründe

hierfür, ihre Durchsetzung, Dauer und Art der Überwachung zu dokumentieren". (Rdnr. 84)

Diese Anforderung wird durch den neuen Absatz 2 zu Art. 98 geregelt. Es sollte allerdings aus

Gründen der Rechtssicherhelt nicht nur die Anordnung und deren Gründe dokumentiert

werden/ sondern auch die Entscheidung/ dass es um eine kurzfristige Maßnahme handelt oder

dass eine Gefahr im Verzüge vorliegt. Absatz 2 Nr.l wäre dementsprechend zu ergänzen.



//Zusätzlich erfolgt aus dem Freiheitsgrundrecht (Art. 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 i.V.m. Art 104 Abs,

l Satz l GG) äie Verpflichtung, den Betroffenen nach Beendigung der Maßnahme auf die

Möglichkeit hinzuweisen, die Zulässigkeit der durchgeführten Fixierung gerichtlich überprüfen
zu lassen", (Rdnr, 85) Dies wird im Entwurf In Absatz 2 letzter Satz zu Art 98 ausdrücklich

geregelt.

Neben den vom Bundesverfassungsgericht geforderten gesetzlichen Regelungen sollte

unserer Auffassung nach der Psychologische Dienst in die Entscheidung über die Fixierung

•eingebunden werden. Im Regelfall sucht der Psychologische Dienst alsbald nach der Fixierung

und in.der Folge2eit den Gefangenen täglich auf. Der Psychologische Dienst verfügt aber über

andere und .weitere Erkenntnisse der zu fixierenden Person/ so dass die Flxierung

entsprechend dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz so kurz wie möglich angeordnet werden

kann, wenn diese Erkenntnisse mit einbezogen werden. Es sollte daher in Absatz 2 zu Art; 99

geregelt werden, dass der Psychologische Dienst vor der Fixierung zu hören ist

Ausdrücklich begrüßen wir die unter „D. Kosten" gemachten Ausführungen für die geplante

Einrichtung von 6 Plansteiten für Richter und 6 Stellen für den Servicebereich zur

Unterstützung der Richter. Dies sollte allerdings nur ein erster Schritt sein. Mehrbedarf kann

nicht .auägeschlossen werden, äenn es liegen zurzeit keinerlei Erfahrungswerte für die

Umsetzung des Rechtsschutzes bei Rxierungen vor.

Wirgehen davon aus, dass In Anstalten mit einem hohen Anteil an Untersuchungsgefangenen

oder mit psychiatrischen Abteilungen bei der Berechnung des personellen Aufwandes /

Mehraufwandes die Rufbereitschaft der Anstaltsleitung oder der mandatierten Personen, die

Rufbereitschaft, des ärztlichen Dienstes und der Einsatz von qualifiziertem Personal

berücksichtigt wird.
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Stellungnahme des DBH-Fachverbandes für Soziale Arbeit, Strafrecht und
Kriminalpolitik
zu m.Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Rechtsschutzes bei Fixierungen im
Justiz- und MaßregG!vof!zug und bei öffentlich-rechtlichen Unterbringungen in
psyahiatrischen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Der DBH-Fachverband begrüßt die zeitnahe Umsetzung des Urteils des

Bundesverfassungsgerichts zur Fixierung psychisch kranker Untergebrachter gern. § 25

PsychKG bzw. nach bayerischer Rechtslage vom 24Juli 2018, 2 BvR 309/15, 2 BvR

502/16, NJW 2018, 2619-2628. Das Gericht hat für den Freistaat Bayern festgestellt,

dass es an einer den verfassungsrechtiichen Anforderungen genügenden gesetzlichen
./

Grundlage fehlt.und hat für eine Regelung eine Ubergangszeit bis zum SO.Juni 2019

festgelegt. Bis dahin führen Fixierungen unter bestimmten Voraussetzungen nicht zur

Unzulässigkeitder Maßnahme (Rdnr. 126,130);

Wir beziehen uns im Folgenden auf die geplanten Änderungen im Strafvotlzugsgesetz

NRW.

Das Bundesverfassungsgericht hat festgelegt, dass es sich bei einer 5-Punkt- und einer

7-Punkt-Fixierung, bei der sämtliche Gliedmaßen des Betroffenen mit Gurten am Bett

festgebunden werden, um eine FreEheitsentzEehung im Sinne des Art. 104 Abs. 2 GG

handelt, es sei denn, es handelt sich um eine lediglich Kurzfristige Maßnahme. Von einer

kurzfristigen Maßnahme sei in der Reget auszugeben, wenn sie absehbar die Dauer von

ungefähr einer halben Stunde unterschreitet. Die FExierung sei als eigenständige
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Freiheitsentziehung zu qualifizieren, die den RichtervorbehaltdesArt. 104 Absatz 2 Satz

1 GG abermals auslöst und von der vorherigen richterlichen Unterbringungsanordnung.

nicht gedeckt ist (Rdnr. 64 bis 70). -Folgerichtig legt der vorliegende Gesetzesentwurf.in

§70 Abs. 5 StVollzG-E fest: „Fixierungen nach §69 Abs. 2 Nr. 6, durch die die

.Bewegungsfreiheit der Gefangenen nicht nur kurzfristig aufgehoben wird, bedürfen der

vorherigen ärztlichen Stellungnahme und richterlichen Anordnung."

Laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist eine nachträgliche richterliche

Entscheidung nur dann zulässig, wenn der mit der' Freiheitsentziehung verfolgte

verfassungsrechtiich zulässige Zweck nicht erreichbar wäre, sofern der Maßnahme die

richterliche Entscheidung vorausgehen müsste. Art 104 Abs. 2 Satz 2 GG erfordere in

einem solchen Fall, die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Nicht

vermeidbar seien zum Beispiel Verzögerungen, die durch die Länge des Weges,

Schwierigkeiten beim Transport, die notwendige Registrierung und Protokollierung oder

ein renitentes Verhalten des Betroffenen'bedingt sind (Rdnr. 98, 99),

Der vorliegende Gesetzesentwurf legt in § 70 Absatz 5 StVollzG-E eindeutig fest: "Bei

Gefahr im Verzug darf die Anstaltsleitung die Anordnung vorläufig treffen. Die richterliche

Entscheidung und ärztliche Stellungnahme sind unverzüglich nachzuholen." Leider fehlt

im Gesetzesentwurf aber der Hinweis des Bundesverfassungsgerichts auf „erlaubte"

Verzögerungen. Wir halten dies für die Praxis jedoch für unerlässlich. Dort treten immer

wieder Probleme durch fehlendes Personal insbesondere am Wochenende auf, was eine

Verzögerung nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aber gerade nicht

rechtfertigt. Durch eine gesetzliche Regelung Über nicht vermeidbare Verzögerungen

wird die Organisationspflicht der Anstalt klar definiert, um Vorsorge für die rechtzeitige

Antragstellung zu treffen. 'Das Buhdesverfassungsgericht weist in . diesem

Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass nach dem Rechtsstaatsprinzip der

Gesetzgeber gehalten ist, Vorschriften so bestimmt zu fassen, wie dies nach der Eigenart

der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist.
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Das diene unter anderem dazu, die .Gerichte in die Lage zu versetzen, die Verwaltung

anhand rechtlicher Maßstäbe zu kontrollieren (Rctnr. 77),

Das Bundesverfassungsgericht hat weiterhin festgelegt, dass eine richterliche ,

Entscheidung nicht erforderlich ist, wenn bereits zu Beginn der Maßnahme abzusehen

ist, dass die Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes'der Maßnahme ergehen wird

oder die Maßnahme vor Herbeiführung der Entscheidung tatsächlich beendet und auch

keine Wiederholung zu erwarten ist (Rdnr 101). Die Umsetzung dieser

Ausnähmeregelung ist im vorliegenden Gesetzesentwurf nicht präzise. Es heißt dort in

§ 70 Absatz 5 StVollzG-E lediglich, „„.wenn'absehbar ist, ..." Es fehlt die maßgebende

Vorgabe, dass diese Absehbarkeit „bereits zu Beginn der Maßnahme" vorliegen muss.

Dies ist bedeutend, weil die Dokumentationspflicht auch diese Entscheidung umfasst, um

eine umfassende,, nachträglich gerichtliche Überprüfung der Entscheidung zu

gewährleisten (Rdnr. 104, 59).

Das Bundesverfassungsgericht hat auch festgelegt, dasä die genannten Fixierüng'en eine

FreEheitsentziehung darstellen, es sei denn, es handelt sich um eine lediglich kurzfristige

Maßnahme. Von einer kurzfristigen Maßnahme sei in der Regel auszugeben, wenn sie

absehbar die Dauer von ungefähr einer halben Stunde unterschreitet (Rdnr. 68).

In § 70 Abs. 5 StVotlzG-E heißt es lediglich: „FExierungen nach § 69 Absatz 2 Nr, 6, durch

die die Bewegungsfreiheit nicht nur kurzfristig aufgehoben wird, bedürfen der vorherigen

ärztlichen Stellungnahme und richterlichen Anordnung." Aber für diesen

Ausnahmetatbestand ist es wichtig, dass er präzise formuliert wird. Es fehlt im Text zum

einen das Wort „absehbar", weil die Verantwortlichen vor der Maßnahme eine

Entscheidung über die Dauer der Maßnahme treffen müssen, die wiederum der

Dokumentationspfficht unterliegt und damit auch der späteren Überprüfbarkeit. Zum

anderen ist es im Sinne dös Bestimmtheitsgrundsatz unerlässlich, die Definition einer

kurzfristigen Maßnahme in den Gesetzestext aufzunehmen. Die Bediensteten und die

Betroffenen brauchen für die Praxis und den späteren Rechtschutz klare Vorgaben. Der
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Hinweis in der Problembeschrejbung zum Gesetzesentwurf unter „A." reicht für diese

Anforderung nicht aus.

Das Bundesverfassungsgericht hat weitere Voraussetzungen für eine Fbderung

festgelegt: „Zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unabdingbar ist die

Anordnung und Überwachung der Fixierung in einer, geschlossenen (...) Einrichtung

untergebrachter Personen durch einen Arzt"(Rdnr. 83).

„Während der Durchführung der Maßnahme ist jedenfalls bei einer 5-Punkt- oder 7-

Punkt-Fixierung in der Unterbringung aufgrund der Schwere des Eingriffs eine Eins-zu-

Eins-Betreuung durch therapeutisches, oder pflegerisches Personal zu

gewährleisten"(Rdnr. 83).

„Als Vorwirkung der Garantie effektiven Rechtschutzes ergibt sich aus Art. 2 Abs.2 Sätze

2 und 3 i.V.m. Art. 104 Abs.'l Satz 1 GG die Notwendigkeit, die'gegen den natürlichen

Willen der untergebrachten Person erfolgte Anordnung einer Fixierung, die maßgebiichen

Gründe -hierfür, ihre Durchsetzung. Dauer und Art der Überwachung zu

dokumentleren".(Rdnr. 84)

„Zusätzlich erfolgt aus dem Freiheitsgrundrecht (Art. 2 Abs. 2.Sätze 2 und 3 i.V.m. Art

104 Abs. 1 Satz 1 GG) die Verpflichtung, den Betroffenen nach Beendigung der

Maßnahme auf die Möglichkeit hinzuweisen, die Zuiässigkeit der durchgeführten

Fixierung gerichtlich überprüfen zu lassen". (Rdnr. 85) .

Diese weiteren Voraussetzungen des Bundesverfassungsgerichts sind in dem

vorliegenden Gesetzesentwurf eingearbeitet worden (§ 70 Abs. 4, § 70 Abs. 6. § 71

Absatz 1,2 und 3 StVollzG-E).

in der bisherigen gesetzlichen Regelung in Nordrhein-Westfalen war in § 71 des

Strafvollzugsgesetzes vorgesehen, dass im Bedarfsfall der psychologische Dienst den

Gefangenen alsbald und in der Folgezeit möglichst täglich aufsucht. Diese Regelung ist
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dahingehend geändert worden, dass vor der Anordnung der' besonderen

Sicherungsmaßnahme im Bedarfsfall der psychologische Dienst hinzuzuziehen ist

Dies ist zweifelsfrei eine Verbesserung der tatsächlichen und rechtlichen Situation einer

Fixierung, denn der psychologische Dienst verfügt über andere und weitere Erkenntnisse

der zu fixierenden Person, so dass die Fixierung entsprechend dem

.VerhältnismäßEgkeitsgrundsatz so kurz wie möglich, andauert. Wir empfehlen daher, die

Worte „im Bedarfsfall" zu streichen, zumal das Gesetz keine Definition für dieses

Tatbestandsmerkmal enthält, und . somit die Anstaltsleitung keine rechtssichere

Entscheidung treffen kann.

Ausdrücklich begrüßen wir die unter „D.'Kosten" gemachten Ausführungen für die

geplante Einrichtung von 50 Pianstellen für Richter*innen an Amts- und Landgerichten

und 50 Stellen für den Servicebereich zur Unterstützung der Richter*innen sowie weitere

Sachmittel. Es ist richtig, hier von einem ersten Schritt zu sprechen und weiteren

Mehrbedarf nicht gleich auszuschließen, denn es liegen zurzeit keinerlei Erfahrungswerte

für die Umsetzung des Rechtsschutzes bei Fixierungen vor.

Zur Umsetzung ist es ebenso folgerichtig, die Rufbereitschaft der Anstaltsleitung oder der

mandatierten Personen durch zusätzliche Planstellen des. VoHzugs- und

Verwaltungsdienstes zu stärken. Das gleiche gilt für die-Einrichtüng einer Rufbereitschaft

des ärztlichen Dienstes und die Erstellung der ärztlichen Gutachten, deren Kosten Ern.

Haushaltsentwurf 2019 bereits berücksichtigt wurden. Die Personalkosten für die

medizinische Überwachung und für den Einsatz von qualifiziertem Personal des

Allgemeinen Vollzugsdienstes halten wir im Grundsatz ebenfalls für notwendig.

im Namen des Präsidiums,
VJze-Präsidenf des DBH-Fachverbandes

Selten 5 von 5

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblaft zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteifigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesefzgebungsverfahren beteiiigt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserfich ausfüflen und zusammen mit der Steflungnahme senden!

Zir^Gliem^esetzerrtwurf haben Sie ^sichs^hriftlic^geaü^^

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch

kranker IVlenschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes (Gesetz

zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehaltes)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP in Drs. 7/5264

t.^^1

^:::^1

Bab^n.Sjes sich ^Is Vertreter ^iner juristischen'jPersön
^reinigungnatÜrlicherPersorien o^er Sachen: (z^B; Ve ;'^'\.;'.:.

(3enösseniSchaffoderoffehlllche'^nstält,:Kor^
^ffentl|chen.Rec|its)?'^I;;':::;/C^^^'^-^.\^:;':'^ ^•.-:-^-\ '-• :^.\":^:';:j':::

:(§:5Abs/1 Nr; 1,:2ThürBeteildokG; Hinweis; Vyenn]ne!n, dann weiter

Name

LIGA der Freien Wohlfahrtspffege in Thüringen
e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Verein

Arnstädter Str. 50

99096 Erfurt

Haben.Stesiühials^nätürlichePet^on geäußert, d^h/al^
!(§^^^;^^2^ÜrBeteifdpkG),;^;^^ •:^^ <;:'1^';'-.'1''1^^:;:^.'.:*:1:.;.^'^'^;:^

Name Vorname

D Geschäfts" oder DEenstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angabsn zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fai! veröffentiicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



'3. ^'

:4-::Z

5^

'Q.^

Was.i3t;derSchwerpünMllhrerinhaSt|[chenpäerb@rutiichen Tätige .
•(§5Abs.^;NT,'3ThÜrBeletl{ioKG);\l;;/;'.^.;^;;\:_':.\^^ ' •.•;;•:'-'::••;:• ,:.•.•,::'.. ,:-:',-^..:^::' •:•-":

Interessenvertretung für die Wohlfahrtspfiege in Thüringen

Haben;5te;in;lhrem schriftlichen Beitrag! dje entworfenen F^gelungen insgesamt eher ^

0 befürwortet
0 abgelehnt,
K ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

im vorgelegten Gesetzentwurf der FDP Fraktion ist der Richtervorbehalt entsprechend des
Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 24. Juli 2018 bei Ergreifen von besonderen
Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs, 1 Satz 5 ThürPsychKG und § 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz
5 berücksichtigt. Insofern wurde diese Forderung in Landesrecht aufgenommen. Wir halten
darüber hinaus aber weitere Ergänzungen bzw. Änderungen im Gesetzentwurf entsprechend des
BVG-Urteils für notwendig

Wurden Si@;vpnyer!L9nde?re9ißrMng;gebeten,eineh^sGhriftlichen:BeJt^^
©esetzgefciungsvprhaben:oinzurieiph^ri? : ^;; / ~.:',^^ •^^-. :"-~. \^s-.::'.1. ^ ': : ^:^ ^ ^;: ^•^^: .7 -

(§:5.Abs.l1'Nr.-5:ThÜrBeteHdö^G):^ :.:' 1;.':1:.";-1:,'\.:-;^::;.::. :^-..;::"/:^-.^ .',;-;, -;.;..'::"1.'.";.;-1 •.^^ ;.-'.' "„'.^ •,-":^^

X Ja (Hinweis: weiter m!t Frage 6) d nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Mail

a per Brief

HiabenSfeslchälsAhwaItskanzJeiimA^^
am^6set^ebühäs^erfahreh:bete|ltgt7'-;,'^-'.'..^; •: ^^^'^.~.:^:'.^,;;'.:?~/ ":::^Y':';: :^;':: '~~\''-\::~f-^''.. '•'^^~\

(^AÜs.1 :Nr;;6 TtiürBeteijdoKG^:::l:-;;^^^^

a ja )$ nein (weiter mit Frage 7)

yVenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



l;--~:yA

jStirmnen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrjftljche,n:B6itrages. in der ; y :;,; ;,L;, / '^ '•": '•^ '^
BetedigtenträhspärenzdoKum^ntätiönzu? :^ ;:-:! : ^'^ • :^ "..:.•'"::;' ^';, •/." •'"'•',.;:;.': '•:^. ^ '; ;

l(§-S.^bs.1Satz^ThÜraetelldokG)l'^:;^\^^:--";:/;:,;:-^;.://-^^^'.' , ^-,,::/ '. :-:^ :,:;,;•.'. -',': '.-—..' ^L^-';";:..

^ ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteifen.

:'Qrt^Datum;-.1'.'.^:;/ <:'.;; ^ .•..:;•."':•. "'•l:''^:~^:'^i:^-:^

Erfurt, 30.09.2022

Unterschrift : - l ^ ;^ ^ :^ :

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



TOR LANDTAG POST 
31 .08.2022 14:26 

2/622 (Zo22  
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e. V. 
Arnstädter Str, 50,,99096 Erfurt 

- per E-Mail - 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e. V. 

Q2V0  
fs vsez 

Geschäftsstelle 
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege 
in Thüringen e.V. 
Arnstädter Str. 50 

(Eingang Humboldtstraße) 
99096 Erfurt 

PARITÄT 

MIN 
NMI  

Thüringer Landtag 

Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Gleichstellung 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

E-Mail: 
Internet: 
Telefon: 

info@liga-thueringen.de  
www.liga-thueringen.de  
(0361) 511499-0 

Ihr Schreiben vom/Ihre Zeichen  

Drs.  7/5264 
unsere Zeichen 

grü/swk/mit 
Erfurt, 

31.08.2022  

Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und 
Unterbringung psychisch kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer 
Maßregelvollzugsgesetzes (Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des 
Richtervorbehaltes) - Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP in  
Drs.  7/5264 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Verbände des LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e. V. bedanken sich für die 

Möglichkeit der Stellungnahme zu o.g. Gesetzesentwurf. 

Nachfolgend gehen wir anhand des beigefügten Fragenkataloges auf die aus unserer Sicht 

zentralen Punkte in der Entwurfsfassung ein und stellen unsere Hinweise und 
Anpassungsbedarfe diesbezüglich dar. 

1. Entspricht der vorgelegte Gesetzentwurf Ihrer Ansicht nach dem 
Verfassungsgerichtsurteil vom 24. Juli 2018 (2 ByR 309/15, 2 ByR 502/16)? 
Welche Änderungen halten Sie für notwendig? 

Im vorgelegten Gesetzentwurf der FDP Fraktion ist der Richtervorbehalt entsprechend des 
Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 24. Juli 2018 bei Ergreifen von besonderen 

Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. 1 Satz 5 ThürPsychKG und 

§ 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz 5 berücksichtigt. Insofern wurde diese Forderung in 

Landesrecht aufgenommen. Wir halten darüber hinaus aber weitere Ergänzungen bzw. 

Änderungen im Gesetzentwurf entsprechend des BVG-Urteils für notwendig: 
- Eine unverzügliche Information der gesetzlichen Vertreter des Untergebrachten 

bzw. des von der besonderen Sicherungsmaßnahme Betroffenen muss erfolgen, 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege 
in Thüringen e. V. E-Mail: Info@llga-thueringen.de  

Geschäftsstelle Telefon: (0361) 511499-0 
Amstädter Str. 50, 99096 Erfurt Telefax: (0361) 511499-19 www.liga-thueringen.de  sozial 
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sofern dies nicht dem mutmaßlichen Willen der untergebrachten Person 

widerspricht. 
Eine Ankündigung der beabsichtigten besonderen Sicherungsmaßnahme 

gegenüber dem Patienten in verständlicher Form muss erfolgen. 

Die Anordnung einer besonderen Sicherungsmaßnahme muss zwingend von einem 

Arzt bzw. von einer Ärztin vorgenommen werden (vgl. BVG-Urteil), Anordnungen 
von Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sind u.E. nach nicht rechtmäßig. 

2. Welche Auswirkungen hat der vorgelegte Gesetzentwurf auf die Arbeits- und 
Organisationsabläufe in den Einrichtungen des Maßregelvollzuges in 
Thüringen? Welche Auswirkungen hat der Gesetzentwurf auf Personal und den 
wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtungen? 

Es ist zu vermuten, dass besondere Sicherungsmaßnahmen zu einem höheren 
Personalaufwand z.B. durch eine 1:1-Betreuung sowohl im Maßregelvollzug wie auch in 

der Allgemeinpsychiatrie führen werden. Dieser muss sichergestellt sein. 

3. Welche Auswirkungen hat der vorgelegte Gesetzentwurf auf die im Thüringer 
Maßregelvollzug Untergebrachten? 

Den Patientinnen und Patienten im MRV und den nach PsychKG untergebrachten Personen 

wird eine gesetzeskonforme Umsetzung des BVG-Urteils zugesichert. Dazu zählen, dass 
nach einer ärztlichen Einschätzung eine richterliche Genehmigung erfolgt, die Maßnahme 

ihm bzw. ihr in einer verständlichen Form erläutert wird. Ebenso sind die betroffenen 

Personen auf die Möglichkeit der nachträglichen gerichtlichen Überprüfung der 

Zulässigkeit der besonderen Sicherungsmaßnahme hinzuweisen. 

Eine urteilskonforme Umsetzung bietet auch den tätigen Ärztinnen und Ärzten sowie allen 

anderen therapeutisch-pflegerischen Berufsgruppen einen sicheren Rechtsrahmen, in dem 

der Handlungsspielraum konkret beschrieben ist. 

4. Grenzt die in § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG genannte 
Einschränkung, nur bei „gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder 
Fremdgefährdung oder einer gegenwärtigen erheblichen Gefährdung 
bedeutender Rechtsgüter Dritter" im richtigen Maße ein, in welchen 
Situationen besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. 1 ThürPsychKG 
bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG ergriffen werden können? 

Es ist zu prüfen, ob als weiterer Zulässigkeitsgrund das geplante unerlaubte Verlassen der 

Einrichtung aufgeführt werden kann, wenn dem nicht durch mildere Mittel zu begegnen 

ist. 

In § 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz 2 ist jedoch noch der Zusatz: „Die Maßnahme darf nicht 
über das Erforderliche hinausgehen und der zu erwartende Nutzen muss die zu 

erwartende Beeinträchtigung deutlich feststellbar überwiegen" enthalten. Aus Sicht der 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege müsste dieser Zusatz ebenso in § 14 ThürPsychKG 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt — www.liga-thueringen.de  
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aufgenommen werden, denn auch bei Patienten und Patientinnen im Sinne des 
ThürPsychKG sollte dieser Grundsatz ebenso Priorität haben. 

5. Sollte in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 neben der 
Wegnahme auch die Vorenthaltung von Gegenständen ausdrücklich erlaubt 
sein? 

Ja, insofern es sich um Gegenstände handelt, die dazu geeignet sind, eine erhebliche 

Selbst- oder Fremdverletzung sowie die erhebliche Gefährdung der Rechtsgüter  Drifter  
herbeizuführen. 

6. Sollten zusätzlich zu den in § 14 ThürPsychKG bzw. 
§ 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz 1 Nr 1-5 genannten besonderen Sicherungs-
maßnahmen weitere Maßnahmen genannt werden, wie etwa die Absonderung 
von anderen Patienten oder die medikamentöse Ruhigstellung? 

Die Absonderung in einen anderen Raum ist u.E. durch § 14 ThürPsychKG Abs. 1 Satz 3 

bzw. § 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz 3 gegeben. 

7. Ist die Lösung rechtssicher und praktikabel, besondere Sicherungsmaßnahmen 
nach § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG durch zuständige 
Ärzte oder Psychotherapeuten schriftlich anordnen zu lassen? 

Verweis auf die Antwort zu Frage 1. 

8. Sollten eine für den Patienten verständliche Ankündigung 
(§ 26 Abs. 2 ThürMRVG) und Nachbesprechung (§ 14 Abs. 6 ThürPsychKG bzw. 
§ 26 Abs. 7 Thür MRVG) der besonderen Sicherungsmaßnahmen nach 
§ 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG gesetzlich fixiert werden? 

Aus Sicht der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege sollten entsprechende Ankündigungen 
gesetzlich fixiert werden, da Maßnahmen der besonderen Sicherung einen tiefgreifenden 

Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und Intimsphäre eines jeden Menschen darstellen, 

sodass eine Ankündigung in einer ihm verständlichen Sprache unabdingbar ist und ihm 

retrospektiv die Gelegenheit gegeben werden muss, die Situation im Gespräch mit den 
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzuarbeiten. Der Abschluss von 
Behandlungsvereinbarungen sollte in diesem Zusammenhang angeboten und gefördert 

werden. 

9. In welcher Form sollte die Dokumentation (§ 14 Abs. 7 ThürPsychKG bzw. 
§ 26 Abs. 8 ThürMRVG) erfolgen und welche Inhalte der Dokumentation sind 
gesetzlich zu fixieren? 

Die Dokumentation sollte mittels einer einheitlichen qualitätsgesicherten und 

datenschutzkonformen Software erfolgen. Die Dokumentation sollte in aggregierter Form 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt — www.liga-thueringen.de  
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zur Berichterstattung dem zuständigen Ministerium regelmäßig zur Verfügung gestellt 
werden. 

Mindestens dokumentiert werden sollte: 

- Ankündigung und Begründung der besonderen Sicherungsmaßnahme 
- Gründe für die Anordnung einschließlich der vergeblich ergriffenen milderen Mittel 
- Gerichtliche Anordnungsentscheidung 

Art und Beginn der Maßnahme 

- Art der Betreuung / Überwachung 

- Etwaige Verlängerung und Beendigung der Maßnahme 

Nachbesprechung der Maßnahme 

- Hinweis auf nachträgliche gerichtliche Überprüfung der Maßnahme 

- Information der gesetzlichen Vertretung des von der Maßnahme betroffenen 

Menschen 

10. Sollten die Regelungen in § 14 ThürPsychKG und § 26 THürMRVG generell 
synchronisiert werden? 

Aus Sicht der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege können die § 14 ThürPsychKG und 

§ 26 THürMRVG synchronisiert werden. 

Abschließend möchten wir auf weiteren Überarbeitungsbedarf in den hier zur Diskussion 

stehenden Gesetzen hinweisen. Die 2011 und 2013 getroffenen Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts zu Zwangsbehandlungen müssen ebenfalls umgehend in 

Thüringen umgesetzt werden. Hier bestehen große Regelungslücken, die zu massiven 

Unsicherheiten in der Praxis führen. 

Bei Fragen können Sie sich gern an uns wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt — www.liga-thueringen,de 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



FormbiaUzur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteflicjtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürfjche oder juristische Person, die sich mit einem schrititlchen Beitrag an einem
Gesetzgebungs verfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beieitlgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThÜrBeteildokG) verpflichtet, dte naohfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für ste zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fali als verpflichtende
Mindestfnformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBete!ldokG In der Betelllgtentransparenzdokumontatlon
veröffentiicht. Ihr Inhsitllcher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags vßräftentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlfch ausfüllen und zussmmen fmt der Steltungnahme senden!

Zu welchem Gesetzenhft/urf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
kranker IVIenschsn und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehalts)
Gesetzentwurf der ParlamentartsGhen Gruppe der FDP
- Drucksache 7/5264 - • •

1.

2.

Haben Ste sich ats Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (2, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentljchen Rechte Stiftung des
öffentltchen Rechts)?'
(§ SAbs. 1 Nr. 1,2 ThOrBetelidokQ; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Mame

Landeskrankenhausgesellschaff Thüringen e,V.

Seschäfts- oder DEenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

=W/efeah/, Ort

Organisationsform

eingetragener Verein

.andeskrankenhausgeselischaft Thüringen e,\/

Friedrich-Ebert-Str. 63

99096 Erfurt

-laben Sie sich als natürliche Person gsäußert, d. h. als Privatperson?
§ 6 Abs. 1 Nr. 1,2ThürBet8!tdokG)

^lame Vorname'

] Geschäfts- oder Djenstadresse D Wohnadresse

Hinweis; Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrasse

/ird [n keinem Fall veräffenilicht.)

Straße, Hausnummer

»ostleltzahl, Ort



|Was ist der Schwerpunkt ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
[ (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 ThÜrBetelldokG)

Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

^ . befürwortet,

a abgolehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürtiig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThÜrBetelidokß)

Dlg Umsatzung der Fssiiegungen lies vorgeleglen GBSBfci^enhvuffas wOrdsArbells- und Ofganlsaü'onsabtäufe wesantilch verbBssam und
rechtssicher machen. Damit wOrda Konniktpersonal bei üer Lösung akuler EskalaHonssltuallonen erfiebKch uermlndert werden.

Allo Formen der Anordnung bssondsrer Scliutz- und SlchBrtisilsmaßnahmen der Untergebrachlen, bedCirfen In den Thüringer MaßfegBlvollzügen
ahtueil der vortiarjgan Zustimmuna elnes/r tntervenüonsbeauflrßgtan. Dlase Regeiung erfotdert nicht nur einen ertieMlchen Arfaeltsautosnd, doch
auch (Or den veranhw/lllchen Arzt, sondam stört i;ug!e!ch empftndfich dte Ofganlsgllcinsabiatifs.

Dia Anordnung von besonciefen Slchefungsmaßnahmen bedaff nicht unbedingt einer äizllichen QualHlkallon, aber sherbfeiten psychlalrlschen
und psychoihsrapeullschan Erfahrung cfurcfi e!na meh^ahriga Tötigkeit !m Maßfegelvollzug. •

Nach dan voriiegsnden Erfslirungen können zusälzliche Koslan anfallen. Dia Einrtctilungen gehen davon aus, öasa für die 1:1-Belfainmg
Factiparsonal sffordertich )s!, absr es itelna exemlerten PflsgBhräfte sein müssen. Die Koaien würden dann steigen, wenn <Se Forderung bestQnde,
examiertes Pflegspersonal efnzustelien, um erhöhlen Psrsonalbedarf abzudecken;

Anmerkung: In medizinisch begrflndaten Ausnahmefätien muas es weitertiln möglich sein, eins 1;1-Betfeuung mlttels \fldaoQb8[wachung
durchführsn zu könnsn.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr, G ThürBeteltdokG)

E3/ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a ' .nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

B' per E-Ma!l

D per Brief

16,

Haben Sie sich als Anwaltskanzlel im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 Thür8etel!dDHG)

B/ nein (wetter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage G bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



r.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrEftiichen Beitrages In der
Betelligtentransparenzdokumentationzu?
(g 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldokG)

^ ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Rlchtlgkßlt und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mftgeteliten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschtuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Erfurt, 30.08.2022

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



LANDESKRANKENHAUSGESELLSCHAFT 
THÜRINGEN e.V. 
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Thüringer Landtag 

Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

Per E-Mail: poststelle@thueringer-landtag.de  

Verband der Krankenhausträger 
in Thüringen 

FriedrIch-Ebert-Straße 63 
99096 Erfurt  

Telefon: 
+49 (0) 361 558300 

Telefax: 
+49 (0) 361 5583019 

www.lkhg-thueringen.de  

post@lkhg-thueringen.de  
Ihre Nachricht vom 

15. Juli 2022  

DRS  7/5264 

Unsere Nachricht vo Datum 

31.08.2022 

Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 15. Juli 2022 mit dem Sie uns im Rahmen des o.g. 

Anhörungsverfahrens Gelegenheit geben, Stellung zu nehmen. 

Die Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen e.V. (LKHG) schließt sich der gemeinsamen 

Stellungnahme der Thüringer Fachkrankenhäuser mit Maßregelvollzug: Ökumenisches Hainich 

Klinikum gGmbH, Helios Fachkliniken Hildburghausen GmbH sowie Asklepios Fachklinikum Stadtroda 

GmbH an. Die gemeinsame Stellungnahme ist der guten Ordnung halber beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 



Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH 
Pfafferode 102 
99974 Mühlhausen 

Helios Fachkliniken Hildburghausen GmbH 
Eisfelder Straße 
98646 Hildburghausen 

Asklepios Fachklinikurn Stadtroda GmbH 
Bahnhofstraße la 
07646 Stadtroda 

Thüringer Landtag 

Jürgen-Fuchs-Str. 1 

99096 Erfurt 

Per E-Mail: poststelle@thueringer-landtag.de  

Ihre Nachricht vom 15.07.2022 25.08.2022 

Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP Drucksache 7/5264 

Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

hier: Gemeinsame Stellungnahme der Thüringer Fachkrankenhäuser mit Maßregelvollzug 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bedanken wir uns für die Gelegenheit, zu dem Antrag der FDP und zu dem 

Fragenkatalog der CDU-Fraktion zu o.g. Thematik eine Stellungnahme abgeben zu können. Da 
uns die Abstimmung zwischen den drei Thüringer Fachkliniken mit Maßregelvollzügen in 

dieser wichtigen Thematik von Vorteil erschien, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir 

nachfolgend inhaltlich mit dieser Stellungnahme übereinstimmen. 

Wir unterstützen grundsätzlich die Zielstellung des o. g. Antrags und begrüßen die Erörterung 

der aufgeführten Fragestellungen. 
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Zu den Fragen nehmen wir im Einzelnen wie folgt Stellung: 

1. Der vorgelegte Gesetzentwurf basiert auf den Feststellungen der Urteile des 2. Senats 

des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. Juli 2018 (2 ByR 309/15, 2 ByR 309/16). Eine 

derartige Einschätzung können wir nicht abschließend vornehmen, da dies einer 
Juristischen Einschätzung bedarf. 

Da die Erreichbarkeit der Gerichte auch in der Nacht sowie an Wochenenden und 

Feiertagen gegeben sein muss, ist es notwendig, dies gleichfalls gesetzlich zu regeln. 

2. Die Umsetzung der Festlegungen des vorgelegten Gesetzentwurfes würde Arbeits- und 

Organisationsabläufe wesentlich verbessern und rechtssicherer machen. Damit würde 

Konfliktpotenzial bei der Lösung akuter Eskalationssituationen erheblich vermindert 
werden. 

Begründung: 

Alle Formen der Anordnung besonderer Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie die 

Einschränkung des Aufenthaltes im Freien zusammen mit anderen Untergebrachten, die 

Wegnahme von Gegenständen, die Absonderung in einem besonderen Raum oder bei 

erhöhter Fluchtgefahr die Fesselung bei der Ausführung, Vorführung oder einem 

Transport bedürfen in Thüringer Maßregelvollzügen aktuell der vorherigen Zustimmung 

eines/r Interventionsbeauftragten: Bei Gefahr in Verzug ist die Zustimmung des/r 
Interventionsbeauftragten unverzüglich nachzuholen. 

Diese Regelung erfordert nicht nur einen erheblichen Arbeitsaufwand, auch für den 

verantwortlichen Arzt, sondern stört zugleich empfindlich die Organisationsabläufe. 

Allein aus der Problematik, dass, wenn der verantwortliche Facharzt auf  del-  Basis seiner 
Sach- und Fachkunde bei einem Untergebrachten die gegenwärtige erhebliche Selbst-

oder Fremdgefährdung oder die gegenwärtige erhebliche Gefährdung der Rechtsgüter 

Dritter festgestellt hat, er den Interventionsbeauftragten am Telefon davon jedoch nicht 

überzeugen kann, und dieser die Zustimmung nicht erteilt, kann sich ein Dilemma 

entwickeln. Dies besteht darin, dass sich der verantwortliche Facharzt generell bzw. im 

Einzelfall nicht mehr traut, die besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen 
anzuordnen, obschon er überzeugt  1st,  dass aufgrund eines psychopathologischen 
Ausnahmezustandes beim Untergebrachten eine erhebliche Selbst- und 
Fremdgefährdung besteht. 

Ordnet er die besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nicht an, weil er die 

Zustimmung des Interventionsbeauftragten nicht erreichen konnte, und begeht der 

Untergebrachte im Nachgang einen Suizid, so übernimmt der Interventionsbeauftragte 

nicht die Verantwortung. Die Verantwortlichkeit bleibt beim behandelnden Facharzt. 

Bezüglich der besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen ist es 

unzureichend, dass Fesselungen nur bei zusätzlicher, erhöhter Fluchtgefahr verhängt 

werden können und die Fesselung bei einer Ausführung, Vorführung oder beim 

Transport eines Untergebrachten bisher nur dann erlaubt sind. Erfahrungsgemäß 

besteht auch bei Untergebrachten mit sehr hohem Aggressionspotential und nicht 
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einschätzbaren impulshaften Handlungen die Notwendigkeit einer Fesselung bei 
Ausführungen, Vorführungen und ‚Transporten, auch ohne dass erhöhte Fluchtgefahr 
besteht. Dies ist erforderlich, um Verletzungen des begleitenden Personals zu 
vermeiden. 

§ 14 ThürMRVG (neu) sieht vor, dass die besonderen Sicherungsmaßnahmen nach Abs. 
1 Nummer 1-4 durch die fachliche Einrichtungsleitung, eine zuständige Ärztin oder einen 
zuständigen Arzt oder eine zuständige Psychotherapeutin oder einen zuständigen 
Psychotherapeuten angekündigt und angeordnet werden können. Die Zustimmung des 
Interventionsbeauftragten ist nicht mehr erforderlich. 

Die geplante Änderung unter Abs. 2 hat dahingehend Auswirkungen, dass in Zukunft die 
fachliche Einrichtungsleitung (also auch eine Juristin/ein Jurist) oder der/die zuständige 
Arzt/Ärztin (also auch ohne Facharztanerkennung) oder eine Psychotherapeutin/ein 
Psychotherapeut (also auch eine Psychologin/ein Psychologe, die/der noch kein 
psychologischer Psychotherapeut ist) Sicherungsmaßnahmen von Abs. 1 Nr. 1-4 
anordnen können soll, ist nicht angemessen. Die Anordnung von besonderen 
Sicherungsmaßnahmen bedarf einer breiten psychiatrischen und psycho-
therapeutischen Erfahrung durch eine mehrjährige Tätigkeit im Maßregelvollzug. 
„Zuständige Ärzte" und „zuständige Psychotherapeuten" könnten sonst Personen sein, 
die kaum oder gar nicht über klinische Erfahrungen in diesem Bereich verfügen. 

Besondere Sicherungsmaßnahmen sollten nur von der Vollzugsleitung und der von ihr 
benannten Vertretung anzuordnen sein. Notwendigerweise muss diese Person wie oben 
beschrieben im Maßregelvollzug mehrjäh  rig  erfahren sein, sie kann dabei ein Facharzt/ 
eine Fachärztin für Psychiatrie, für Kinder- und Jugendpsychiatrie, für Psychosomatik, 
eine Ärztin/ein Arzt ohne abgeschlossene Facharztweiterbildung, eine Psychologische 
Psychotherapeutin/ein Psychologischer Psychotherapeut oder eine Psychologin/ein 
Psychologe ohne abgeschlossene Therapieausbildung sein. Die Erweiterung der 
Anordnungserlaubnis auf nicht ärztliche Berufsgruppen ist aus fachlicher Sicht dringend 

überfällig. 

Die Änderung, dass bei Gefahr im Vollzug besondere Sicherungsmaßnahmen nach Abs. 
1-4 auch durch anderes therapeutisches oder pflegerisches Personal der Einrichtung 
angeordnet werden können soll, sind zu befürworten, selbstverständlich ist aber 
frühestmöglich die Vollzugsleitung bzw. die für diese Aufgaben benannte Vertretung 
darüber zu informieren. Die geplante Änderung einer durchgängigen 1:1-Betreuung bei 
Fixierungen wird aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes schon 
so gehandhabt. Die durchgängige 1:1-Betreuung ist aus medizinischen und 
psychotherapeutischen Gründen dringend erforderlich, Die Anforderung, dass diese 
durch „therapeutisches oder pflegerisches Personal, dass durch Ärzte in solche 
Aufgaben eingewiesen wurde" erfolgen muss, halten wir für richtig. 

Aufgrund der derzeitigen Versorgungsstrukturen im Maßregelvollzug mit 
erheblichem Personalmangel im pflegerischen Bereich ist eine kontinuierliche 1:1-
Betreuung „nur durch erfahrenes Fachpersonal" (dies bedeutet: examinierte Fachkräfte 
für Pflege) aktuell schon sehr schwer zu gewährleisten, da dieses innerhalb einer Schicht 
immer auch für andere, medizinische Aufgaben (Ausgabe der Medikation  etc.)  
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herangezogen werden muss. Examinierte Pflegekräfte stehen auf dem Arbeitsmarkt 

kaum noch zur Verfügung. Ein Problem, das auch nicht durch bessere Entlohnung allein 
gelöst werden kann. Das „erforderliche Maß der ärztlichen Kontrolle" während der 
Sicherungsmaßnahme „Fixierung" sollte durch fachärztliche Beurteilung festgelegt 
werden. 

Wichtig erscheint, dass in § 14 Abs, 7 ThürMRVG hingewiesen wird, dass ein 
Untergebrachter bei besonderen Sicherungsmaßnahmen nach Abs. 1 Nummer 3-5 auf 
die Möglichkeit einer nachträglichen gerichtlichen Überprüfung ihrer Zulässigkeit 
hinzuweisen ist. 

Auch für die Mitarbeiterinnen ist im jeweiligen Kontext zu erwarten, so die Erfahrung 
der vergangenen 20 Jahre, dass sie erhebliche Stress- und Arbeitsbelastung erfahren, 
wenn sie den Untergebrachten nicht ausreichend gesichert sehen, nachdem der 
zuständige Arzt akute Sulzidalität festgestellt hat. 

3. Nach den vorliegenden Erfahrungen können zusätzlichen Kosten anfallen. Die 
Einrichtungen gehen davon aus,  crass  für die 1:1-Betreuung Fachpersonal erforderlich 
ist, aber es keine examinierten Pflegekräfte sein müssen. Die Kosten würden dann 
steigen, wenn die Forderung bestünde, examiniertes Pflegepersonal einzustellen, um 
den erhöhten Personalbedarf abzudecken. 

4. Der vorgelegte Gesetzentwurf wird nach vorliegenden Erfahrungen keine gravierenden 
negativen Auswirkungen auf die im Thüringer Maßregelvollzug Untergebrachten haben. 
Grundsätzlich besteht dadurch die Möglichkeit einer besseren 
Untergebrachtenbetreuung. Allerdings könnte es zu fachlich nicht fundierten 
Entscheidungen kommen, wenn im Maßregelvollzug unerfahrene Ärzte, Psychologen 
oder Juristen Sicherungsmaßnahmen anordnen dürften, was bedeuten könnte, dass 
diese zu früh, zu spät oder fälschlicherweise verhängt würden. 

5. Die in § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG genannte Einschränkung 
grenzt nur bei „gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung oder einer 
gegenwärtigen erheblichen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter" im richtigen 
Maße ein, in welchen Situationen besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. 1 
ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürRVG ergriffen werden können. Die Formulierung 
grenzt die Situation ausreichend ein. 

6. Die in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 vorgesehene 
Vorenthaltung von Gegenständen sollte neben der Wegnahme ausdrücklich erlaubt 
sein. 

7. Es ist nicht erforderlich zusätzlich zu den in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG Abs. 
1 Satz I Nr. 1-5 genannten besonderen Sicherungsmaßnahmen weitere Maßnahmen zu 
nennen, wie etwa die Absonderung von anderen Patienten bzw. Untergebrachten oder 
die medikamentöse Ruhigstellung. Die erwähnte sogenannte „medikamentöse 
Ruhigstellung" ist unnötig. Untergebrachte im Maßregelvollzug müssen nicht und 
werden nicht „ruhiggestellt". 
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Die medikamentöse Zwangsbehandlung von Maßregelvollzugsuntergebrachten ist in § 
29 ThürMRVG geregelt. Hier muss dringend eine Änderung erfolgen im Sinne einer 

Regelung, welche ermöglichen sollte, dass Untergebrachte „zur Erreichung des 
Vollzugsziels (nämlich der Sicherung der Allgemeinheit durch eine Besserung der sog. 
„Anlasserkrankung" des Untergebrachten, welche für seine Gefährlichkeit ursächlich ist) 
zwangsbehandelt werden dürfen. Dies sollte genehmigt werden, sofern Untergebrachte 
im Maßregelvollzug die medikamentöse Behandlung ihrer sog. „Anlasserkrankung" 
mehrfach abgelehnt haben, diesbezüglich aber nicht einwilligungsfähig sind und folglich 
nicht ermessen können, was eine .Ablehnung für sie selbst bedeutet. Die Konsequenz 
wäre ein jahrelanges, reines „Verwahren und Sichern" psychisch schwer kranker — oft 
jungerl — Menschen im Maßregelvollzug, welche aufgrund fortbestehender 
Gefährlichkeit nicht gelockert werden können, da die zugrundeliegende psychiatrische 
Erkrankung nicht medikamentös behandelt werden kann. 

Selbstverständlich müssten alle anderen Bedingungen für medikamentöse 
Zwangsbehandlungen (wie z.B. Nutzen-Schaden-Abwägung, mehrmalige Ablehnung der 
oralen Einnahme, Geeignetheit des Präparates, mildestes Mittel, fehlende ablehnende 
Patientenverfügung  etc.)  erfüllt sein. 

8. Die Lösung stellt sich rechtssicher und praktikabel dar. 

9. Eine für den Untergebrachten verständliche Ankündigung (§ 26 Abs. 2 ThürMRVG) und 
Nachbesprechung (§ 14 Abs. 6 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 7 ThürMRVG) der 
besonderen Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 
ThürMRVG sollte gesetzlich fixiert werden. Dies ist bereits im Thüringer 
Maßregelvollzugsgesetz geregelt. 

10. Angepasstes Dokumentationsblatt vor Ort in den Thüringer Maßregelvollzügen in 
Abstimmung mit den Interventionsbeauftragten. Dieses sollte schriftlich erfolgen und 
folgende Inhalte umfassen: 
- Beginn der Fixierung 

Ende der Fixierung 
Grund für die Fixierung 
Dauer der Fixierung 

11. Die Regelungen in § 14 ThürPsychKG und § 26 ThürMRVG sollten generell synchronisiert 
werden. 

Weitere Anmerkungen zum Entwurf: 

In medizinisch begründeten Ausnahmefällen muss es weiterhin möglich sein, eine 1:1-
Betreuung mittels Videoüberwachung durchführen zu können. 

Im übrigen wird ausdrücklich begrüßt, dass die 1:1-Betreuung nicht nur von examiniertem 

• Pflegepersonal, sondern auch von ärztlich eingewiesenem Personal übernommen werden 
kann. 
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Mit freundlichen Grüßen 
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 .des Thüringer Befetligfentransparenzdokumentafionsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person i die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpffichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder .1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestlnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrßeteildokG fn der Beteiligtentransparenzdokumontation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich- nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bftte gut Seserlioh ausföllQn und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzies

(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Rlchtervorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentariseheh Gruppe der FDP
- Drucksache 7/5264"

1.

2.

Habsn Sie steh als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene .

Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mil Frage 3.)

Name

ll^v^^^

Geschäfts- oder Dfenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatiohsform

^ftt <pf^

X^A^RV. ^^

^s^ c4^
-iaben Sie sich als natüritche Person geäußert, d. h, als Privatperson?
:§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildoRG)

^lanrse Vorname'

3 Geschäfts- oder Dtenstadresse a Wohnadrosse

Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine anders Adresse benannt wird. Die Wohnactresse
v!rd In keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

3ostlettzahl, Ort



'3.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen öder beruflichen Tätigkeit?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelidokG)

Kt^-iM^ ö^r '^^^^r^ ^^\ ^-^r-f^. %^^w<^^
^^^t^^iü uJT^^f^^f^^^^t'^^.

Haben Sie in Ihrem schriftltchep Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

14.- D befürwortet,
D abgelehnt,
^ ergän2:ungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres gGhriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebung s verfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldoKG)

^̂t. ä^ tv*y L <^ t/(rt^

5,

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichsn?
(g 6 Abs. 1 Nr. S ThÜrBeteHdokG)

ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) D .nein

Wenn Sie die Frage 6 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Maii

a ' per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlet im Auftrag slnes Auftraggebers mit sehrifflfchen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(g '5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG)

a Ja ^f nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren AuftraggebBrI



7,

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftfichen Beitrages in der
Beteiligtenfransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Salz 2 ThürBetelIdokG)

ja a nein

Mit meiner Unterschrtff versiohere ich die Richfigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen'
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzügfich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

JL
Ort, Datum Unterschrift

<S^P-( ^/^ß, s^-

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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ker Menschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes (Gesetz zur 
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Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP 

 
 

in vorbezeichneter Angelegenheit überreichen wir die im Auftrag des Vorstandes gefertigte an- 
lieg nde ungnahme des Vorstandsmitgliedes RA  Dr.  Fertig zur gefälligen Verwendung. 



Spilker Collegen 
RECHTSANWÄLTE 

Beantwortung des Fragenkatalogs 

zur schriftlichen Anhörung zum Gesetzentwurf in Drucksache 7/5264 

Vom Ausschuss beschlossene Fragen der Fraktion der CDU: 

1. Entspricht der vorgelegte Gesetzentwurf Ihrer Ansicht nach dem 

Verfassungsgerichtsurteil vom 24.07.2018(2 Bvil 309/15,2 UR 502/ 16)? Welche 

Änderungen halten Sie für notwendig? 

Es sollte geprüft werden, ob der Richtervorbehalt die Entscheidung einer 

freiheitsentziehenden Maßnahme nicht grundsätzlich erhalten bleibt und nur in den Fällen 

der gegenwärtigen und erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung zumindest temporär 

ersetzt werden kann. Dies bedeutet, nur in den Fällen, in denen eine Gefahr für Leib und 

Leben besteht, kann im Zeitpunkt der Entscheidung auf den Richtervorbehalt verzichtet 

werden. Ggf. sollte der Richter im Nachgang beteiligt werden, um die Rechtmäßigkeit der 

Maßnahme zu überprüfen. Des Weiteren ist zu prüfen, ob die Formulierung in § 14 Abs. 2 

ThürPsychKG „die fachliche Einrichtungsleitung", die auch in § 26 Abs. 2 ThürMRVG 

vorkommt, als unbestimmter Rechtsbegriff geeignet ist, Rechtssicherheit zu schaffen. 

Insbesondere in den Fällen, wo der Richtervorbehalt nicht greifen würde, könnte es zu 

Streit dahingehend führen, ob die fachliche Geeignetheit bei der Einrichtungsleitung für 

die hier relevante Entscheidung gegeben war. Aus diesem Grunde sollte die Entscheidung 

im Falle des nicht gegebenen Richtervorbehaltes bei Eilbedürftigkeit nur durch eine 

zuständige Ärztin oder einen zuständigen Arzt oder eine zuständige Psychotherapeutin 

oder einen zuständigen Psychotherapeuten angeordnet werden. 

2. Welche Auswirkungen hat der vorgelegte Gesetzentwurf auf die Arbeits- und 

Organisationsabläufe in den Einrichtungen des Maßregelvollzuges in Thüringen? 

Welche Auswirkungen hat der Gesetzentwurf auf Personal und den 

wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtungen? 

Diesbezüglich kann keine Erklärung abgegeben werden, 

1 



Spilker Collegen 
RECHTSANWÄLTE 

3. Welche zusätzlichen Kosten fallen an? 

Diesbezüglich kann keine Erklärung abgegeben werden. 

4. Welche Auswirkungen hat der vorgelegte Gesetzentwurf auf die im Thüringer 

Maßregelvollzug Untergebrachten? 

Bei Nichtvorhandensein eines Richtervorbehaltes könnte die Gefahr bestehen, dass bei 

Abwägung der Voraussetzungen der besonderen Sicherungsmaßnahmen die rechtliche 

Abwägung in den Hintergrund tritt. In vorliegenden Fallgestaltungen muss allerdings bei 

Fällen der Eigen- und Fremdgefährdung sowohl die physische und psychische Situation 

bewertet, aber auch die Verhältnismäßigkeit im Sinne einer rechtlichen Bewertung 

gegeben sein. Das BVerfG hat dies in seinem Urteil vom 24.07.2018 (2 ByR 309/15) so 

entschieden. Dies scheint durch die gefundene Formulierung nicht ausgewogen 

berücksichtigt worden sei. 

5. Grenzt die in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG genannte Einschränkung, nur 

bei „gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung oder einer 

gegenwärtigen erheblichen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter Dritter" im 

richtigen Maße ein, in welchen Situationen besondere Sicherungsmaßnahmen nach 

§ 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG ergriffen werden können? 

Nein. 

6. Sollte in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG neben Wegnahme auch die 

Vorenthaltung von Gegenständen ausdrücklich erlaubt sein? 

Ja. 

2 



Spilker &I Colleen  
RECHTSANWÄLTE 

7. Sollten zusätzlich zu den in § 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG genannten 

besonderen Sicherungsmaßnahmen weitere Maßnahmen genannt werden, wie 

etwa die Absonderung von anderen Patienten oder die medikamentöse 

Ruhigstellung? 

Unter Berücksichtigung der psychischen Situation des Betroffenen/der Betroffenen kann 

u. a. die Absonderung von anderen Patienten ein geeignetes Mittel sein. Bei Fällen der 

medikamentösen Ruhigstellung ist selbstverständlich die medizinische Bewertung bzw. 

Einschätzung der behandelnden oder hinzugezogenen Ärzte maßgeblich. 

Die Möglichkeiten der besonderen Sicherungsmaßnahmen sollten hier breiter sein und 

eine größere Auswahl von Möglichkeiten beinhalten, 

8. Ist die Lösung rechtssicher und praktikabel, besondere Sicherungsmaßnahmen 

nach § 14 As. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 1 ThürMRVG durch zuständige Ärzte 

oder Psychotherapeuten schriftlich anordnen zu lassen? 

Wie bereits unter 1. erwähnt, ist die ärztliche und/oder psychotherapeutische 

Entscheidung auch bei einer schriftlichen Darlegung nicht unproblematisch, wenn diese 

die rechtliche Abwägung einer freiheitsentziehenden Maßnahme, so wie sie ein 

zuständiger Richter/eine zuständige Richterin vornehmen würde, treffen könnte. Die 

Frage, wann die schriftliche Anordnung zu dokumentieren ist, ist aus meiner Sicht unter 

Praktikabilitätspunkten infrage zu stellen. In der Regel stellt sich der Fall so dar, dass ein 

psychisch auffälliger Patient im Rahmen einer Selbstgefährdung zeitnah gesichert werden 

muss, so dass eine vorherige schriftliche Anordnung unpraktikabel scheint. 

Nichts desto trotz verbleibt es damit, dass eine entsprechende Entscheidung einer 

besonderen Sicherungsmaßnahme spätestens im Nachhinein dokumentiert sein muss. 

Insbesondere dann, wenn die Sicherungsmaßnahmen über einen bestimmten Zeitpunkt 

hinausgehen, verbleibt es dabei, dass hier in Erwägung gezogen werden muss, die 

juristische Prüfung zu ergänzen. Deswegen sei an dieser Stelle nochmals auf den 

Richtervorbehalt verwiesen, 

3 



Spilker Ljj  Colleen  
RECHTSANWÄLTE 

9. Sollten eine für den Patienten verständliche Ankündigung (§26 Abs. 2 ThürMRVG) 

und Nachbesprechung (§14 Abs. 6 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 7 ThürMRVG) der 

besonderen Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 

1 ThürMRVG gesetzlich fixiert'  werden? 

Ja. 

10.In welcher Form sollte die Dokumentation (§14 Abs. 7 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 

8 ThürMRVG) erfolgen und welche Inhalte der Dokumentation sind gesetzlich zu 

fixieren? 

Hier sind die Anforderungen der medizinischen Dokumentation im Sinne einer 

Patientendokumentation ausreichend. 

Vergleicht man die Vorgaben, die für eine medizinische Dokumentation, die auch durch 

die Rechtsprechung gefordert werden, so ist erforderlich, dass die Situation des Patienten 

(ggf. Krankheitsbild) und die Behandlungsalternativen (die Abwendung der besonderen 

Sicherungsmaßnahmen) dokumentiert werden. Insbesondere die Entscheidung, warum 

sich gerade für die jeweilige Sicherungsmaßnahme in diesem Moment entschieden wurde. 

Des Weiteren ist erforderlich, die Eilbedürftigkeit der Entscheidung durch den 

behandelnden Arzt/die behandelnde Ärztin/die Psychotherapeutin/den 

Psychotherapeuten zu dokumentieren. Gerade die Frage der Eilbedürftigkeit ist von hoher 

Relevanz, denn wenn die Eilbedürftigkeit nicht gegeben ist, ist aus Sicht des 

Unterzeichners wieder an den Richtervorbehalt zu denken bzw. diesen zur Anwendung zu 

bringen. 

11.Sollten die Regelungen in § 14 ThürPsychKG und § 26 ThürMRVG generell 

synchronisiert werden? 



Spilker Colleen  
RECHTSANWÄLTE 

Ja. Eine Synchronisation ist sinnvoll, da es aufgrund von möglichen Lücken, die durch 

unterschiedliche Regelungen entstehen, Auslegungsprobleme geben kann, 

5 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumenfationsgesefz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ais verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

ß/ffe gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Tite! des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des ThürPsychKG und des Thüringer Maßregelvolizugsgesetzes
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP - Drucksache 7/5264 -

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffenüichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ S Abs. 1 Nr. 1,2ThürBetei!dokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Sophien- und Hufelandklinikum gGmbH
c/o Gesellschaft für Psychiatrie,
Neurotogie, Jugendpsychiatrie e.V.

Henry-van-de-Velde-Straße 2

99425 Weimar

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetelldokG)

Name Vorname

l: Geschäfts- oder Dienstadresse !. Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnactresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fail veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3,

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

l \ befürwortet,
l i abgelehnt,

11 erganzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen'

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

1>^ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) l; nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

(i perE-Mail

11 per Brief

Haben Sie steh als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteiIdokG)

l- ja [.; nejn (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren AuftragQeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
BeteiligtentransparenzdokLimentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

n ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Formblattzur Daten erheb u ng
nach § 5 Abs. 1 -des Thüringer Beteiltgtentransparenzdokunnentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungäverfahren beteiilgt hat, ist nach dem Thüringer
Befeiiigtentransparenzdokumentationsgesetz(ThürBetei!dokG) ver-pf lichtet, die nachfoigend erbetenen
Angaben - soweit-für sie zutreffend - zu machen.

Die infomnattonen der folgenden Felder -t bis 6 werden in Jedem Fatl als verpflichtende
Mindestinformatlopen gemäß g 5 Abs. 1 ThürB'etelidokG In der Betelligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltilcher Beitrag wird zusätzlich- nur dann auf den Intern.etseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

BStte gut iQserlich ausfüHen und zusammen mit der StQUungnahme senden!

Zu welchem Oesetzentwurf haben Sie sich schriftlich gsäußert (Tite! des GßSötsentwurfs)?

Geselz zur Anäerung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychiäch
Kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer IVIaßregelvoIlzugsgesetzes

(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richfervorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP •
" Drucksache 7/5264"

-i.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene ,
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschgft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? , •
[§ 6 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nsln, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

'op '

3eschäfts" oder Dlenstadresse

3traße, Hausnummer (öder Postfach)

3oät!e!fzahi, Ort

Organisationsform

,. &,(/

^'i^^ü.37

3CW ^
-laben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h; als Privatperson?
§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeEeiidokG)

stame Vorname'

3 Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

H.fnwdB: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn kelns andere Adresse. benannt wird, Die Wohnadresse

/lrd In keinem Fall veröffentlicht,)

itraße, Hausnummer

'ostleitzahl, Ort



3,

4.-

5..

6.

Was ist dor Schwerpunkt Ihr^r Inhaltlichen oder berLiflIohen Tätigkeit?
(§BAbs.lNr,3ThÜrßetelidokG)

iA-^/u^ A R^^<. /^us/^(f^f^
Haben Sie in Ihrem schriftiichßn Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,
abgelehnt,

a Qrgänzungs" bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schrift)lchen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetetidoKG)

-lU^^/ t^W ^-^-/6^^Ä^^ä-^r^A-^
A^u-ö^m^^.

- ß^^le. ^-fc-^ -^-^^-^A

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvprhaben

einzureichen?
(§6Abs.1Nr,5ThürBötetldokG)

^ ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a .nein •

Wenn 8Ee die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Aniass haben Sie sich geäußert?

'l , , '

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-M ai i

a per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im AuftraQ eines Auftraggebers m!t sehrfftSichen. Beiträgen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(g 6 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeEeHdokG) . ' . .

D ja. ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Präge 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftliGhen Beitrages In der
ßeteillgtentransparenzdokumentatlonzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelidokG)

A^~j7 D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mEtgeteiiten Daten werde ich unverzügilch' und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort, Datum Unterschrift;

^4 3A W,. 7 027

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Ihr Zeichen. Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Datum  

DRS. 7/5246 15.07,2022 WG 31.08.2022  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die GdP bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme des Gesetzes. 

Der Gesetzentwurf zeigt eine wesentlich spürbare Änderung zur Praxis auf. Zudem müsste weiterhin 

juristisch die Formulierung für ein Klarheit ohne Auslegungen geprüft und Überarbeitet werden. 

Im Bezug gesehen zu den Justizvollzugsanstalten kann folgendes grundsätzlich dargelegt werden. 

Generell würden sich wegen Anweisungsvorbehalt vor allem größere Praxisänderungen ergeben. 

Anordnungen von besonderen Sicherungsmaßnahmen obliegen derzeit der Anstaltsleitung bzw. von 
der Anstaltsleitung betrautem Personal. 

Hier besteht ja auch die Sonderregelung, dass bei Gefahr im Verzug sofort gehandelt werden darf. 

Einzig die Fixierung ist ein Problem. Eine ausschließliche Anordnung durch eine zuständige Ärztin 

oder einen zuständigen Arzt wird nicht befürwortet. Damit nimmt man dem Personal in den 

Einrichtungen die Möglichkeit zu handeln. Auch bei Gefahr im Verzug dürfen Fixierungen nur vom 

Arzt angewiesen werden. Praxisproblem wäre vor allem in Thüringen als dauerhafte Umsetzung, dass 

in den Anstalten ständig bzw. täglich kein Arzt zur Verfügung steht. Im Maßregelvollzug müsste der 

Patient solange durch unmittelbaren Zwang festgehalten werden, bis ein Arzt vor Ort ist um eine 

Fixierung anzuweisen. Für eine praktische Umsetzung wäre mit äußerster Schwierigkeit und 

wesentlichen höheren Personalaufwand von Nöten. Würde der Fall von zwei gleichzeitigen 

Maßnahmen eintreten, wären die Bereich nicht handlungsfähig. Die GdP. stellt sich dieses daher 

ziemlich schwierig und stressig vor. Eine praktische Lösung ist hierbei nicht greifbar, zumal eine 24 

Stunden Besetzung von Ärzten nicht er Realität und Praxis entsprechen würde, die gelebt werden 
kann. 

Die derzeitigen Handlungsanweisungen bezüglich der Anordnung und dem Verfahren besonderer 

Sicherungsmaßnahmen sind in dem §89 in dem für uns zuständigen Thüringer 

Justizvollzugsgesetzbuch soweit klar geregelt. Daher müsste hinterfragt werden, ob dieses 

wahrscheinlich nur den Maßregelvollzug betreffen könnte. Die Details der Anweisungen wie z.B. der 

Richtervorbehalt (Richterliche Genehmigung einer Fixierung ab 30 min) sind in Dienstanweisungen/ 

Handlungsanweisungen bereits berücksichtigt.  



Für das praktische Verwaltungshandeln im Vollzugsdienst müsste der Vollzugsdienst sich nun um den 

Kontakt, Umsetzung und Darlegung kümmern, welcher zusätzlicher Aufwand und Personalbedarf 

erfordern. Daher ist keine praktische Realisierung möglich, so dass die Maßnahmen, wie diese 

Fixierung unterbleiben. 

Antworten zu den Fragen: 

2. Durch diese Änderungen müsste Personalerhöhungen und 24h/7x in der Woche 

Besetzungen durch Ärzte bzw. Anzuweisende realisiert werden, welches bisher im 

Personalhaushalt und praktisch nicht umsetzbar erscheint. 

3. Weitere Personalkosten und Erschwerniszu lagen 

4. Aus praktischer Sicht würde die vorläufige Maßnahme bis zur Anweisung bestehen 

bleiben. Daher könnten andere Maßnahmen nicht umgesetzt werden. 

Es ist zudem denkbar, dass gesundheitliche Schäden der Person entstehen, weil die 

Sicherungsmaßnahmen nicht sofort erfolgen können. Zudem wird die Situation zu 

Umsetzungsproblemen in der Praxis führen, welche für die Untergebrachten nicht 

vermittelbar sind. Eine Eigengefährdung abzuwenden ist daher wesentlich Schwieriger. 

8. Die GdP lehnt dieses ab. Siehe vorherige Ausführungen in der Stellungnahme. 

9. Nein 

10. Bisherige Dokumentation sind ausreichend und Ressourcenschonend. Eine Dauer ist 

ausreichend. Eine sofortige Nachbereitung führt im Regelbetrieb zu Hürden und 

umsetzbaren Problemstellungen für den Alltagsablauf. 

Für weiter Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formbiattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 -des Thüringer B^feiligtentransparönzdokumonfationsQesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Belfrag an ölnem
Geset^gebungsvßrfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparen^dokumQntstionsgeset^ (ThürBeteildokG) verpfflchtet, diö nachfolgend erbetenen-
Angaben " soweit für sie zutreffend " zu machen,

Die Informationen der folgenden Feider 1 bis 6 werden In jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformatjonen gemäß g 5 Abs. 1 ThürBetel!doRQ in dsr Befeiligtentr^nspamnzdokumentatlon
veröffentifcht Ihr Inhaltlfcher Bsltrag wird zusätzlich' nur dann guf den intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustirmmung hierzu erteilen, .

Bitte gut !eser)ich Qusfüffen und zusammQn mli der SteHungnahme Qendw}

Zu welchem öesotzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gßsefzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung ctes Thüringer Gesetees zur Hilfe und Unterbringung psychisch
.kranker tVlenschen und zur Änderung des Thüringer MaßrögelvoHzugsgesefzes
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaitung des Rlcbtervorbehalts)
Gesetzentwurf dsr Pariamentarisehen Gruppe der FDP •
" Druoksache 7/5264« . • .

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, 3. Voreln, GmbH, AQ, eingetragene ,
Genossenschaft oder öffentilctie Anstalt, Körperschaft des äffentiichen Rechts, Stiftung des
Öffentiiöhen Rechts)?
(g 5 Abs. 1 Nr, 'S. 2 ThürBeteHdoRG; HlnwBJs: Wenn nein, dann weiter mit Präge 2. Wenn ja, dann weiter mii; Frage 3.)

NamQ

^ü^^^vt (\1y^o\^^ -
\\z<A^Ww<^

Geschäfts- oder Dlsnstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

PoätleEtzah!. Ort

Orggnlsationsform

^.üv^^^oo,^ <k<^ 1^'<\\Y,

Ji_

,-^A ,

^05 ^C<l\äi

Haben Sie sich als natürlEche Person geäußert, d. h; als Privatperson?
(§ S Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBötelldokG)

Name Vorname'

a Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben 2urWohnadresss sind nur erfordeHtch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem fall veröffentllclu)

Strafte, Hausnummer

Postleitzahl. Ort



!5.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhattlichen oder börufiichen Tätigkeit?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 ThÜrBeteilddkG)

^u^&A^-rfcM- c^J Rs^aW^p^u^u^ u^o^

!?jeJ^
Haben Sio in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

^s befürwortet,
D abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürflig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhaltö (Kornaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesefzget?ung8verfahren zusammen! , •

(§ ,6 Abs. 1 Nr. 4 ThÜrBetelldokG) .

I&U^ Ct<!t^fc//!J^
t/ if ..

Pa/ C^A^^<uJt<t>(^f y^/f- <^t- t^^.^ OÄO>. Su^o^.^
^fc^^^lsr ^(^o^ (AAM ^ A^e- ^v^^
in^jL^ ^iej^ ax^ ^Y^y-^^A^^y,
y^^-s T^"^ ^ <^a^ ^st^^o^ ^^

^. Erk-^ Ä^(>a<^^ CJ^ söl£wt Qrw^
QJc^ O^(JLK ^<-< ^<>^j5^\

'tf/<Uu4^c

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schrifUichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ BAbB. 1 Nr.SThürBetelidokß)

^ j^ (Hinweis: weiteif mit Frage 6) Q , nein

Wenn Sie diö Frage 5 verneint haben; Aus welchem Artlass haben Sie sich geäjußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E"MaJ

a per Brief-

Haben Sie siph als Anwattskanzlei Im Auftrag eines Auffragg^berö mit SGhriftliohsn. Beiträgen
am Geselzgebungsverfahren betetiEgt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBefelidokG) . .

Ja |J^ nein (weiter mit Frage 7)

Atenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auffraggob^rl



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrifftichen Beitrages In der
BetöiUgtentransparenzdokumentatfonzu?
(§ S Abs. 1 Satz 2 ThÜrBetelldokG)

K' Ja _ D nein

Mit meiner Unterschrift versEchere ich die Rfchttgkoft und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen'
in den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetegebungsverfahrens mHtelien. :

Ort, Datum • . • .

t€^, ;»(%
Unterschrift

GQSohäftsführer
Ostdeutsche Psychotherapeu^nHßmmgr, i^üR

"Ooyastraße 2 d * Ö410& l^lpA^
Tel. 034Ü62 432 0 • Fax 0341-^2 ^ w

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Stellungnahme OPK

Ostdeutsche
Psychotherapeutenkammer
Kötporithaft det öffcnttkhcn Rucht'l

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker

Menschen und zur Änderung des Thüringer IViaßregelvollzugsgesetzes (Gesetz zur

notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehalts)

Thüringer
Z u s c

Landtag

hrift
7/2128

zu Drs. 7/5264

Drucksache 7/5264

Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Dr. Kiisch,

?ehr geehrte Ausschussmitglieder/

wir danken für die Möglichkeit, zum vorgelegten Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe

der FDP Stellung beziehen zu können. Dieser sieht eine dringend notwendige Anpassung des

Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen und zur Änderung

des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes (Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des

Richtervorbehalts) aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 (2 BvR

309/15 und 2 BvR 502/16) vor. Die Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer (OPK) empfiehlt eine

rasche gesetzliche Anpassung Em Freistaat Thüringen.

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind ein Eingriff in die Grundrechte jedes Einzelnen. Daher

stehen sie ab einer Dauer von 30 Minuten unter Richtervorbehalt Das Bundesverfassungsgericht

hat das in seinem Urteil von 2018 nochmat bekräftigt, in dem Urteil ging es um zwei Fälle aus

Bayern und Baden-Württemberg und die dort geltenden Gesetze. Durch die höchstrichterliche

Rechtsprechung sind alle Bundesländer aufgefordert die entsprechenden Gesetze in Ehren

Bundesländern auf Rechtskonformität zu überprüfen und anzupassen. Soweit ersichtlich/ wurde

dies bisher; noch nicht im Freistaat Thüringen umgesetzt.

Die Aufnahme von Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in § 14 Absatz 2 des Thüringer

Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen begrüßen wir ausdrücidich.

Bereits in unseren Stellungnahmen der letzten zehn Jahre haben wir darauf hingewiesen, dass

vie!e Aufgaben in diesem Bereich auch von Psychotherapeuten übernommen werden können. Die

Feststellung von psychischen Störungen mit Krankheitswert gehört zu den Kernaufgaben der

Berufsausübung von Psychologischen Psychotherapeuten (§ l Abs. 3 PsychThG). Auf Grund ihrer

Ausbildung (staatlich geregelt nach PsychThAPrV/ verordnet durch das BMG) verfügen

Psychologische Psychotherapeuten auf diesem Gebiet über eine umfangreiche theoretische und

praktische Ausbildung und über einschlägige Berufserfahrung.

Gleichwohl würden wir empfehlen/ das Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch

kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer IVlaßregelvollzugsgesetzes (Gesetz zur

notwendigen Ausgestaltung des Richte rvorbehalts) zeitnah voranzubringen. Bereits im Jahr 2017



^(.r-.im

Ostdeutsche
Psychotherapeutenhammer
KäljH'ncMKlti(>ffcnlli;hOTRcch!t

gab es erste Hinweise von Seiten des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales/ Gesundheit/

Frauen und Familie (TMASGFF), dass eine umfassende Novellierung angestrebt wird. Die

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer hat ihre Anmerkungen dazu 2017 an die entsprechende

Abteilung im TMASGFF übersandt.

Wir bitten um Verständnis; dass wir nicht auf den vorliegenden Fragenkatalog eingegangen sind.

Die dort aufgeworfenen Fragen sind von Seiten der QPK zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu

beantworten, da es uns über die Sommerpause nicht möglich war/ die dafür notwendige fachliche

Expertise einzuholen. Im Laufe des parlamentarischen Verfahren würden wir dazu gerne nochmai

Stellung nehmen.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und stehen für Rückmeldungen gerne

zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand derOstdeutschen Psychotherapeutenkammer

Im Auftrag

Geschäftsführer

Leipzig/ den 31. August 2022

Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer

Körperschaft des Öffentlichen Rechts

Goyastraße2d

04105 Leipzig

Tel. 0341 462 4320

Fax 0341462 432 19

E-Mail: info@opk-info.de

Homepage: www.opk-info.de

Präsident

Vizepräsidenti

Geschäftsführer

Seite 2 von 2

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Oatenörhebung
• nach § 5 Abs. 1 .des Thürjnger Bot^Hfgtentransparenzdokumentationeaesefcies

J$de natürliche oder juristische Pet'son, die steh mit einem schriftlichen ßeitreg an einem
Gesetzgebun^vorfahren . beteiligt; hat, ist nach dem Thüringer
BetQiiigtentransparenzdoKumentatlonsgesetz (ThürBeteildokG) verptiiohtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machan.

Diö Inform^tlonäri der folgenden Felder 1 bis @ werden in ledern Fa!) ala verpflichtende
Mindestinformgtionen gemäß § 5 Abs. 1 ThürßeteildokG in der BeteEllgtQntrginsparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhattllcher- Beitrag wird zusäte!ich nur dann auf den Intemetsöiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

ß/fte gut IsseHich ausfülien und zussmmen m!t dör St^lungnahfD^ swden!

2u welchem Gesetzentwurf haben Sie sich ectiriftlteh geäußert (Titel des O^seteenfwurfs}^ "

Gesetz zur Äntterung des Thüringer Geset^öa zur Hitft? und Unterbringung psychisch
Kranker Menschen und '^ur Änderunä des Thüringer IVlaßreg&lvollzugsQesetzes
(Gesetz zur notwenUigen Ausgestaltung des Richtervorbehalts)
.Geseteentwurf der Pariamerrtarisehen Gruppe der FDP '
" Drucksache 7/5264"

l.

2,

Haben Sie sich als Vertreter eiri^r juristisoben P^reon geäußärt, ci. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürUßher Psrsonen oder Sachen (z. 8. Verein, GmbH, AG, eingetraQene .
Genossenschaft oder öffentliche Atislatt, KärpKräch^ des öff6ntiichen Rechte Stiftung des
öffenttlohen Rechts)?
(§ S Abs, 1 Nf. 1, ^ ThörBeteildokG; Hlnwals: Wenn nein, dann Wsifer mit Präge 2. Wenn Ja, dann welier mit Frage S.)

Name

L^^^Qt^ &^/^<-^4^

Geschäfts" oder Dl&nstedresse

Straße Hausnummer (oder Postfaüh)

Poätietteahl, Ort

Organisatiohsform

^^^^ff

F^/^^^-fA^S" -^

yiO<S^( ^^wV

Haben Sie sich als naiürliche Person geäußärt, d. h; als Privatperson?
(§ 5 Aba. •! Nit. 1,2 ThürBeleildokG)

Name Vorname'

D Oeschäfts- oder Dtenstadresse a Wohnadresse

^HInwais: Angsböft air V/Ohnadrease sind f'iur erfQrderiiohi wenn {(einö andere Adresse banannt wlrcl. Die Wohnacirssse
Airä In kolnsm Fall veröffenilioht.)

Straße, Hayspummer

Postteitzfihl. Ort



3.

4..

fVss ist der Schwerpunkt Ihrer tnhaitHchön öcier b^mfiichen Tätigkeit?
§ÖAbs.1Nr,3Th??taiidokG)

^I^+VA^ ^^L^bv-^- feS^ü^l"?- l4*^'4 V^^^f^n^ ^r6^^^

^-. T^^^^. rib^^,^

lab^n Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgeasmt eher

.1 befürwortet,

] abgelehnt,
( ergänzungs- b^w. änderungsbedürfüg eingeschätä?

litte fas$$n Sie kürz die wesentlichen Inhalte (Karnaussage) Ihres schrEftifohen Beitrages zum
iesetz0©E?itn0sv6rfäh?en zusamment
^ 5 Ab9,1 Nr. 4 ThürßeteiidoKG)

pt^t/^t^^ ^^ F^4i/s>41(^ ^ ^><»^^<Lt^ Vfl-^<?^

^^ iff^St^^ tf^;,%^t^i*^^^f{:

^irtjen Sie vom Landtag gsbeten, einen schnfttichen &ettrag' zum Q^setzg@bung$vorhaben
nzureiohen?
SAbs.lNi-.SThürBeteitdokO)

Ja (Hinweis: weiter mit Ftä@e G) l .nein '

T
fenn Sta die Frage 6 vsmeint haben: Aus weSchem Antass haben Sie steh g^äyßert?

welcher Porm heben Sie sich geäußert?

per E-Mail

per Brief

äben Sf® eich als Anwalts^anzfel Im Auftrag sine® Auftraggeberä mit SGhrifflich^n. Beiträgen
n Gesetegebungsverfahrsn üeteifigt?
5 Abs, 1 Nr, @ ThGrBeteildoKS)

ja ^ nein (weitec ffllt Frage 7)

enn Sie die Frage 6 bejaht h^ben; Bitte benennBn Sie Ihren ÄLtftragg^bsri



7.

Sttmmsn Sie einer Veräffßitttißhüng Itires sohriftlichen Beitrages !n der
BetetllgtenfransparenzdoRumentation^u?
(§ 5 Abs. l Ssb 2 ThürB6t6llc!okG) • , • ,

D ' Ja • D nein

Mit meiner Unterschrift versiohere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverztfgiioh und unaufgeford
GesetzgebungsvQrfahrens mitteifen.

Ort, Datum

5^(^^ ^.o^.^^z.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



FonnÜtätt zur Üaten.erheüung
..nach § S Abs. '1-deä Th'ürlngef Böteiligtentränsparenzdokurtientationsgesetzes

J^e natürliche oder juhstlsche Perspn, äie sich, mit eiherrt schrfftilchen Beiträ'g ah ötrt'em
Qesötegeüungsvörfä'hren betefilgt h'al, f?! nach dem Thüringer
Beteiljgteni.ransparenzd.qkUmenIattonsge'sste (ThürBetßlldökG), vBrpfllchtet, dle.hächfolgertd erböteriefn
Artg^b.en - soweit für sie' zutreffend - zu machen,

Die. Irtformationen der folgenden Beider 1 bis 6 vi/erden in Jedem Fall als .v.ertifllcjltende
Mlt'iösstIhi'orrna.tEon.Qri.gemäl^g 5 Ab?,. 1 ThürBetelldokG in:(Jer BeteJlfgtenlransp.arenz^pRume.ntafJon
veröffentlicht'. Ihr Inhaltlicher B'eHräg wird .zusäbtiGh hur dann auf äen iintemöts'eiten des

Thüring&r Landtags verÖ'fWlöht, wenn Sie;lhre Zitstlmmung hierzu srteiion,

B!tiö gut täserUoh aUsMn und zusammen mit dQr Steilun^n'äh'mß swdän!

Zu.weiiRhem Geseteentwurf haben Sie sich.sohrlftlioh geäüßört (Tiie! <J6s Gesötzentwurfs)?

Gesetz .zur Änderung d.es Thürtnger Gesetzes .var Hilfe Hnd Uhferbrtngung psychisch
kranker Menschen und 'zur Änderung des Thüringer fVlaßt'egelypilzu^sgesefczes
(OesöfZKur notwenctlgen Ausgestaltung dos Richfervorbehalfs)
•Gösetzentwurf.cter Parlanriöntarlsohen Gruppe der FDP'.
".Drycksache 7/5264 -

1.

'2:...

Habefh Sie sich als. Vertreter etnsr juristischen Person .geäußert, d. h. als V.ertreter einer

Vesreinlgung n^Eü^tehsr psrsonen o.cfer Sachen (?, B.. Verein, GmbH, AG,eingetragene
Qeriöss:epschäft oder Öffentliche Anstalt, KÖrpersöhsft:d6SöffentfichenReDht3,-.Stiftungdes
öffentlichen Rechts}?
[§ S Ab?,, 1 Nr, 1,2 Thüf&otelidokQ; Hinweis: Wenn heh, daftn weiter mtt Frege 2. Wenn ia, dann weltw mit Frage 3.)

T

Name . .

Helios Fachklinlken Hildburghausen GmbH

Geschäfts-.od^r Dienstadrssse.

^frs.Ke, H^usnumm@r {oder Postfach)

^öötietohi, Ort

Organlsatlohsfqrrri

GmbH

Helios Fachkliniken hlidburghausen GmbH

ElsfelderSlr.41

98646 Hiidburghausen

-^äb.en Sie sich pils.natürlfch? Person gBäyflsrti d. h, als Prlvatpßrspn?
:§ SAba.f Nr. 1,.-ZT»iüreete!ldoK(3)

^ärrre /Qrnamo'

3 öesohäfts-.odQr'D.ienetaäresse a Wöhnadresse

Hinweis; Angaben zurVyölinadresse sind, nur 6rf'of(le^lchiW8nn.l<e!neantfBri9Adre6Sö.b8[ian.nt wird. Dis Wohnaäresäa
^Irti In f(6ln6hi Fat) vetöffehfiicshl}

straße, Hau^numm.er

3ostl6!fczäht,, Ort



3.

4..

5.

6.

Was ist'der Schwerpunkt Ihrer intiattllohen oder berüfllohQp Tätigkeit?
(g'S.Abs.'l Nr^THWEjKdokG)

Fachkrankecihaus für P6ychiatf!e^nd Psychotheraple, Psychosomatlsche Matiizh und PsychotherapJB, Kinder- und
JugendpsychlatriB, PsychosomaUK und Psycholheraple, rieurologle mit Maßragoivoitzug §' 64 StGB'und
Behinderenhilfe, ' ' ' ' .

Hafeeri-Sie In Shrörti schrtftttche'n.Beitrag die entworfenen Regelungerrlffsgesaint öher

S/ be'fprwortet, . .

Q abgelehnt,.
a ergänzungs- bw, änderu.ngsbedürfttg eingeschätzt?

SIt.ts'fassende Kurz die Wösentltchßh Inhalte (Kernäussäge) ihres söhrtftiiüheh Boitrages.^um
Sesetzgsbungsvorfahren z.us^mmenl

;§SAbg,m4-mürBE>t6iÜol<(3) ..

Die Umsqlzung der FesllBgungan (tBs yprg6|ggton GesaliBntwürfas wQide Aibeiis- und OrsanlsalionsabiaufB vasenllich veibesssrrt und rsdilsslchBr
machen. Damli wtirda Konillhlpofenilat bei (ier'Lösung qlsuler Eshalalionssiluallonen eihebllä) vgrmtndert v/flrdon.

Alte Foiman dB^Anpfdnung besondcfgr Schulz-und SlcheNngsmBfinahmBn dßr UrH9fgBbrachlen,.bg[tOf1en In dfln ThOringsr Maßresslyoitzüpan aktuoB
der vqthangen Zy?(!mn)ung flines/rlnlerventSonsbsaytlragign, He sa Rogetung Briordsrfnlcfil nur amen eFhBblichon AfüeitBauMand, 3üch such fQr den
vetBntwortlichsn Ar^i aandem t?ri zuglalch amprjodllch die Organlsallongabfäufo.

Ole Anordnung von besondewrt Sich eningsm a ra nahmen bedsrt nicht unbBilingt einer aizlichcti QualifiKallon, aber stnerbretlen psychialrtschan und
psychülherapguitschsn Ertohrung duidi elng fflsnilähriga TäiigKaH Im Maßregelvotfcug,. .

HBchdan Wfflägandedßrfahfungsn KflnnaniusabHche Kosten anfalten, Die einriciilungen QBHgn d^von aus, dass tpfdfe t;1-Betrouung Factipereona!
erfordarlich Is^ aber es keine exaERlnIartenPflagekirada selr» müssen, Die Kosten wüiden dann ftlBlgen, wenn (ife FordfirunabeslOnde, examiniortas
PliagofiBrsonal einzuslollen, um efhflhliin Persofiatbedert abzudschen.

Anmertiung; In ffiadteintsch bBSründülen Ausnahme [altert muss es wallertiln mOgiteh swn, eino 1;1-8aireuun3 iniHgls VldsciübBrwachung durdiführen zu
können.

/Vurden Sie vom LancitöQ gebeten, einen ?-chrirtl!ch6n Beitrag zum Ge&etzgebungsvörhabe'ri
einzureichen?
^ S'^Abs, -1 Nr<„5 ThiltBeteKdokB),

^ Ja (Hinweis weiter mlE Fr'ags 6) D. ' .nein •

/Venn 8!e dte Fr-ege 5 s/erneint haben; Aus Welchem An.Isss hab^n.Sie sich geäyßert?

n weicher Förtti häbt?n Si'6'siö.h ge^ußQrt?

a/ per E-Maii

3 .p^r'Brtef

-täbön Q!e sich als Anwalts k^n^l&t Im Ayftraß elnes Äuftraggebers.mlt'schrtftliehön Beiträgen
3'm Gesetzäebungsyörfähreh beteiligt?
§ G AÖs. 1 Nr.,6 ThtlrSetjBllcföliG}

3 ja. S^ nein (geiler mit Frage 7)

Wenn Sie die Ft^ 6 bejaht hat?sn: Bitte benennen Slö ihren Ayftt'aggBbert



7.

Stimmen Sie einer VoräffentHchun.ä ihres schriftlichen Bellrages !n der
Betet|!gtentr.an$paronzdo(<umenl9tionzu?
(§6Äb3.1Sat22ThürB6(e[ldoXG)

</• fa Q nefn

Mit.melner Unte.rschrfft vsrsichere foh die Richtigkeit un-d Vollstäntllgkalt der Artgäbeh. Ändei'uhgeri
In den mitgeteilten Daten v\/erde Ich unvsrzügHch und ungufgefordert bis zum Abschliiss des
Geäetzgebungsverfahfens.mlttelleti.

^
Ort, Daturti

HUdburghausBti. 25.09.2022



FormbIattzurDateperhebung

nach § 5 Abs. -t des Thüringer BetefitgtsnfransparenzdoKumenfatEonsgesefzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebung s verfahre n beteiligt h9^, Ist nach dem Thüringer
Böteiligtentransparenzdükumentationsgesetz (ThürBeteildokG) vorpfiichtet, die naclifolgend erbetenen
Angaben - soweit für sfe zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Faii als verpflichtende
Mlndestlnformationen gsmäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG In der Beteliigtentransparenzdokumentation
veröffenüicht. (hr fnhattlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

BiUö gut tesffrliGh ausfQllen und zusammen mit der StellungnQhme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch
kranker [VIenschen und zur Änderung des Thüringer tVlaßregelvollzugsgesetzes

(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des REchtervorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP
- Drucksache 7/5264 -

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschgft des öffentttchen Rechts, Stiftung des
Öffentiichen Rechts}?
(§5 Abs, 1 Nr. 1, 2ThQfBetelldokG; Hinweis: Wenn nalni dann weiter mit Prags 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frag& 3.)

Name

ÖEaimenisches Hainich Klinikum

Qeschäfts- oder Dienstadresse

3traße, Hausnummsr (oder Postfach)

:3osf!e!fzah[, Ort

-laben Sie sich als natürliche Person geäußert,
;§ S Abs. 1 Nr. 1,2 ThtlrGeteildokG)

^ame

Organisationsform

gGmbH

Pfafferode 102

99974 MüNhausen

. h, als Privatperson?

Vorname'

] Geschäfts- oder Diensladresse D Wohnadresse

Hinweis; Angaben zurWolinsdresse sind nur eriordBrllch, wenn fiefne andere Adresse bßnannt wird. D]e Wohnadcesse
vifd In keinem Fall verölfentfcht,)

Straße, Hausnummer

3ostieitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhalElfchen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Mr. 3 ThürBelelldokGS

Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie» Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,

Kinder-und Jugendpsychtstrie, Psychotheraple und Psychosomatik, Neurologie,

Forenstsche Psychiatrie § 63 StGB und Einrichtungen derJugendhllfe, EingUederungshilfe und Pfiegeh&lm

Haben Sie In ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungsn insgesamt eher

S/ befürwortet,
D abgelehnt,
a ' ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussäge) Ihres schriftlichen Belirages zum

Seseizgebungs verfahren zusammen!

;§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThÜfBeteSicJokG)

Die Umssliüng derFestlägungen des vorgejegien Gasetzentwurfes wOrde Arbells. »fid OföanlsalIunsablSUfe wesenllich veibessern und rachlssteher
machen. Damit würde Karifllidpotenilal bef derLOsüng qkuter EskalaltonssHuaifonen erheütlcii vermmdefl warden.

Alte Foimen der Anordnung besondsfer Schulii- untf SlchemfigsmsflnahfDen dar Untergebrachten, hettilffen In den ThOrtngsf MaSfegetvojliügen ahiuell
dervofherigan Zustimigung etnas/rtftlervenUonsbBauflragten^DlasB Regelunt) erfordort'nlcht nur elngn erttabHchen Aibails'aufwarid. 9ach aucftfOrdBn
VBrantwril&han Aaf. sontf&m slflrt zugleich empflndflch äe OrgantsallonsabiäulB.

Dis Anofdnung yonhgsondefan StchBßingsmafinahman tadarf n[chl unbadingldlfiorarzlfchen QualiliKatiün, aber slfterbre](en psychlalrisehsn und .
psycholhßfapeufechen Erfahrung <iu;ch olnc mehijälifjga TällgkeH im Maftregplvolizug.

Nach den vorijegendefiErfahfurigankOnfie^usadjcheKasl^
erfotdeitlch fsl, aber es keine 0)(eminiarten_Pf!agäi(ra[(e sein tnQssen, Ole Kosten wilrden dann s(B[gsn. wsnn'ttia Fofdemng beslüntiB. gxaminlerias
Pfjegepersonal einEus leiten, um erhöhten Parsonaibedafl abiüdechen,

Annwkung; In medizinisch bog rundete r» Ausnatimatällsn muss es • mSgtlch sein, eine 1;1-Be!feuuna millgls VideDQbafwachung dufthfuhren zu
können,

/Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag ;£um Gesetzgebungsvorhaben

itnzureichen?
g S Abs, 1 Nr. S ThürBstelldakG)

i/ ja (Hinweis: weiter m!l F'f3ge 6) D ilein •

/\/enn Sie die Frgge 5 verneint hsben; Aus welchem Anlass haben Sie stell geäußert?

n weicher Form haben Sie sfch.geäußert?

^ per E-Maii
\

3 por Brief

•iaben Sie sich als Anwaitskanzlel im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftiichen BeEErägen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
& 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetslldokG)

3 ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

'Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennon Sie Ihren Auftraggeber!



7,

Stimmen Ste einer Veröffentlichung Ihres schriftiichen Beitrages in der
Betelligtentransparenzdokumentatfonzu?
(§ 5 Abs. 1 Salz 2 ThürEBeteifdokG)

^ ja 0 nein

Mit msiner Unterschrift versfchere ich dis Richtigkeit und Vollständfgkett der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort, Datum

l'i^ilikäU^, ^,^^0ä
Unterschrift



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BetDfligtentransparenzdokumantationsgesetzes

Jede natürliche oder lurlstische Person, dte sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betelilgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThÜrBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die informatlonen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mlndostinformatlonsn gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBetoildokG in der Bete!llgtentransparenzdoi<umentation
veröffentlicht, ihr inhalttlcher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentltcht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitts gut leSQrlich ausfüllen und zusammen mit der SteltungnahmQ senden/

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schrifttlch geäußert (Titef des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbrtngung psychisch
kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer Maßregeivollzugsgesetzes
(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Rlchtervorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP
- Druoksache 7/5264 -

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter siner Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B, Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Korperschaftdes öffenlllchßn Rechts» Stiftung des
Öfferitllchen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1,2 ThQfBslelidokG; HlnwBls: Wenn nein, dannweiier mit Fragß 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Asklepios Fachklinlkum Stadtroda GmbH

Geschäfts- odsr Dtenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Orggnisationsform

GmbH

Astdeplos Fachkilnikum Stadtroda GmbH

Bahnhofstraße la

07646 Stadlroda

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
;§ 5 Abs. 1 Nr. 1.3 ThörBetoildokß)

Mame Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

Hinweis; Angaben zurWohnadresse sind nur erforderilch, wenn keine andere Adresse bsnannt \vird. Dfa Wohnsdresse
vird fn kolnem Fall väröffenlllchti)

31raße, Hausnummer

^ostleilzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelSdokG)

Fachkllnikum für Psychlatrie und Neurologle mit den Fetchabteilungen Kllnlk für Paychlatrie/PT, Gerontopsychlätrfs und
Suchte rkrankungen; Kynlk (Ur Kinder- Lind Jugendpsychjalrie. Psychosomatik und PT; Kllnlk für Neurolo'gle,
Schm8rzlherap!8 und Schfafmedizlr); Klinlk ? Psyctiosomallsche Medizin und Psychbtheraple und
Klhik für Forehslsche Psychiatrie

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag d!e entworfenen Rogetungen insgesamt eher

S befürwortet,
0 abgelehnt,
Q ergänzungs- bzw. änderungsfciedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sla kurz dEe wessntllchen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrift!lchen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(gSAbs.1Nr.4Th<lr8ete]ldokß)

Dia Umseizung der Fesiiegunflen das vofflateglan Oatältenwurfas wtifde Arbsits- und OfüBnlSBlloniBbiaula wasonlilch verbestsfn und fecMsstüiar
machBn. Demliworda Konlliklpotenüal beFderT.diung Bkuier EikahlionsoilUByonen ertiehfTch vermlndBrt wBiden.

Aila Formen (terAnordnung besonderarsthutz. und SfchaNfiyfnflftflahman der Unterfiabrachlen bedorfan In den Thüringer Mafiwoelvoliibo®" akluafl
der vorherigen Zusümniung ginBs/ffnteivefltiDnsbeBufHsBiBn.Olasa Regelung eFfonleEfn!ch! nurejnBn eftiab1!üiBn Artialliautoand.'doch auchfOrdan
UBfantwortlFchBd Aral, sbncfem äf6rt luglelch empfindlich [Ha OtBsnlSBltonsBbfauie.

Die Anordnung mn besonderen Slchefungsfsaftnahmen bedarf nlchl unbcdlnotelnBf flratlicfien Qua!IBkaUon, aber einerbnHan pi/ctilaiEfschen URd
psjfchottmapeulhchan Erfahfung durch flno (mhfiatirige Tetlghajtlm Mflftngelvo!)tug,

NactidflnyoillegendenEtfflhnmgsn ((onntniuniültdw Kosten anEalisn. Dis Efnifchlunfleii cohen.davon aut, da»« lördie 1:1 Beüo.uung Fachpgfsonal
erfötderiich isl^äber ei ksinB examin!ertS(i_P((eBa!träFta sv\n mDisen. Dia Koslen würden <Ssnn atelßen, wenn die Forderung bBStQnde, exflffilnlartas
PflsgapeMonal eigzusielien. um efhdhlan Personalbedarfatnüdoctten. ~ ' ~ .

Anmartiung: In mediiinlsch beflrtlndelan AutnahmaEtiten muts ea wallertiln mflollch «sin, elna 1:1 Betreuung mlltali VidaoübawactnHig dufchfütiran xu
(tonnen.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, etnen schriftlichen Beitrag zum Gosetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. S ThürBeteildokO)

^ ja (Hinwßis; weiter mit Frage 6) a nein •

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem. Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

ff per E-Mail

D per Brief

Haben Ste sich als AnwaKskanzle! Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Bsiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs, 1 Nr, 6 ThQrBeteildokG}

D ja B' nein (weiter mK Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sis Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie elnsrVeröffentltchung ihres schriftlichen Beitrages In der
Betellfgtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThÜrBeleIldokG)

0 Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde ich unvercügiich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
G esetzgeb u ngs Verfahrens mitteilen.

Ort, Datum
Stsdlroda, 31.08,2022

Untersc

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Ökumenlsches Hslnfch Kllnikum gGmbH
Pfafferode 102
99974 Mühlhausen

Helios Fachkltniken Hiidburghausen GmbH
Eisfelder Straße
98G46 Hildburghausen

Askleplos Fachk)!nit<um Stadtroda GmbH
Bahnhofstraßela
07646 Stadtroda

Thüringer Landtag

Jürgen-Fuchs-Str. l

99096 Erfurt

Thüringer

Z u s c

Landtag
hrift

7/2130

zu Drs. 7/5264

Per E-MaII: poststetle@thueringer-(andtag.de

Ihre Nachricht vom 15.07.2022 25.08.2022

Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP Drucksache 7/5264
AnhÖrungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags
hier: Gemeinsame Stellungnahme der Thüringer Fachkrankenhäuser mit Maßregelyoltzug

Sehr geehrte Frau 
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bedanken wir uns für die Gelegenheit, zu dem Antrag der FDP und zu dem
Fragenkatalog der CDU-Fraktion zu o.g. Thematik eine Stellungnahme abgeben zu können.Da
uns die Abstimmung zwischen den drei Thüringer Pachkllnlken mit Maßregelvollzügen In
dieser wichtigen Thematlk von Vorteil erschien, bitten wir Sie um Verständnis/ dass wir
nachfolgend Inhaltlich mit dieser Stellungnahme Übereinstimmen.

Wir unterstützen grundsätzlich die Zielstellung des o. g. Antrags und begrüßen die Erörterung
der aufgeführten Fragestellungen.
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Zu den Fragen nehmen wir Im Einzelnen wie folgt Stellung;

l. Der vorgelegte Gesetzentwurf basiert auf den Feststeiiungen der Urteile des 2.Senats

des Bundesverfassungsgerichtes vom 24. Juli 2018 (2 BvR 309/15, 2 BvR 309/16). Eine
derartige Einschätzung können wir nicht abschließend vornehmen, da dies einer
Juristischen Einschätzung bedarf.

Da die Erreichbarkeit der Gerichte auch in der Nacht sowie an Wochenenden und

Feiertagen gegeben sein muss, ist es notwendig, dies gleichfalls gesetzlich zu regeln.

2. Die Umsetzung der Festlegungen des vorgelegten Gesetzentwurfes würde Arbeits- und
Organlsatlonsabläufe wesentlich verbessern und rechtssicherer machen. Damit würde
Konflil<tpotenzlal bei der Lösung akuter Eskalationssituationen erheblich vermindert

werden.

Begründung:
Alle Formen der Anordnung besonderer Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie die
Einschränkung des Aufenthaltes im Freien zusammen mit anderen Untergebrachten, die
Wegnahme von Gegenständen/ die Absonderung in einem besonderen Raum oder bei
erhöhter Fluchtgefahr die Fesseiung bei der Ausführung, Vorführung oder einem

Transport bedürfen in Thüringer Maßregetvoilzügen aErtuell der vorherigen Zustimmung
elnes/r Interventionsbeauftragten. Bei Gefahr in Verzug ist die Zustimmung des/r
Inten/entionsbeauftragten unverzüglich nachzuholen,

Diese Regelung erfordert nicht nur einen erheblichen Arbeitsaufwand/ auch für den
verantwortlichen Arzt, sondern stört zugleich empfindlich die Organlsationsabläufe.

Allein aus der Problematik/ dass, wenn der verantwortliche Facharzt auf der Basis seiner
Sach- und Fachkunde bei einem Untergebrachten die gegenwärtige erhebliche Selbst-

oder Fremdgefährctung oder die gegenwärtige erhebliche Gefährdung der Rechtsgüter
Dritter festgestellt hat/er den Interventionsbeauftragten am Telefon davon jedoch nicht

überzeugen kann, und dieser die Zustimmung nicht erteilt, kann sich ein Dilemma
entwickeln. Dies besteht darin/ dass sich derverantworttichö Facharzt generell bzw. im

Einzelfail nicht mehr traut, die besonderen Schutz- und Slcherungsmaßnahmen

anzuordnen/ obschon er überzeugt ist, dass aufgrund eines psychopathologischen
Ausnahmezustandes beim Untergebrachten etne erhebliche Selbst- und
Fremdgefährdung besteht..

Ordnet er die besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nicht an/ weil er die

Zustimmung des Interventionsbeauftragten nicht erreichen konnte, und begeht der
Untergebrachte im Nachgang einen SuEzid/ so Übernimmt der Interventionsbeauftragte
nicht die Verantwortung. Die Verantwortlichkeit bleibt beim behandelnden Facharzt,

Bezüglich der besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Ist es
unzureichend, dass Fesselungen nur bei zusätziichec erhöhter Fluchtgefahr verhängt

werden können und die Fesselung bei einer Ausführung, Vorführung oder beim
Transport eines Untergebrachten bisher nur dann erlaubt sind. Erfahrungsgemäß

besteht auch bei Untergebrachten mit sehr hohem Aggressionspotential und nicht
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elnschätzbaren impulshaften Handlungen die Notwendigkeit einer Fesselung bei

Ausführungen, Verführungen und .Transporten, auch ohne dass erhöhte Ftuchtgefahr
besteht. Dies Ist erforderlich, um Verletzungen des begleitenden Personals zu
vermeiden.

§ 14 ThürMRVG (neu) sieht vor, dass die besonderen Sicherungsmsßnahmen nach Abs.
l Nummer 3.-4 durch die fachliche Einrichtungsteitung, eine zuständige Ärztln oderelnen
zuständigen Arzt oder eine zuständige Psychotherapeutin oder einen zuständigen
Psychotherapeuten angekündigt und angeordnet werden können. Die Zustimmung des
(nterventionsbeauftt'agten ist nicht mehr erforderlich.

Die geplante Änderung unter Abs. 2 hat dahingehend Auswirkungen, dass in Zukunft die
fachliche Elnrichtungsleitung (also auch eine Juristln/efn Jurist) oder der/dle zuständige
Arzt/Ärztin (also auch ohne Facharztanerkennung) oder etne Psychotherapeutln/ein
Psychotherapeut (also auch eine Psychologln/ein Psychologe, die/der noch kein
psychologischer Psychotherapeut ist) Slcherungsmaßnahmen von Abs. l Nr. 1-4
anordnen können solf/ ist nicht angemessen. Die Anordnung von besonderen

Sicherungsmaßnshmen bedarf einer breiten psychlatrlschen und psycho-
therapeutischen Erfahrung durch eine inehrjährlge Tätigkeit im Maßregelvollzug.
„Zuständige Ärzte" und „zuständige Psychotherapeuten" könnten sonst Personen sein,

die kaum oder gar nicht über Minlsche Erfahrungen in diesem Bereich verfügen.

Besondere Sicherungsmaßnahmen sollten nur von der Vollzugsteltung und der von ihr
benannten Vertretung anzuordnen sein. Notwendigerweise muss diese Person wie oben

beschrieben im Maßregelvbllzug mehrjährig erfahren sein, sie kann dabei ein Facharzt/
eine Fachärztin für Psychlstrie, für Kinder- und Jugendpsychiatrie, für Psychosomatik,
eine Ärzt!n/ein Arzt ohne abgeschlossene Facharztwelterbildung, eine Psychologische
Psychotherapeutin/ein Psychologischer PsychoEherapeufc oder eine Psychologin/ein
Psychologe ohne abgeschlossene Therapieausbildung sein. Die Erweiterung der
Anordnungserlaubnis auf nicht ärztliche Berufsgruppen Ist aus fachlicher Sicht dringend
Überfällig.

Die Änderung, dass bei Gefahr tm Vollzug besondere Slcherungsmaßnahmen nach Abs.
1-4 auch durch anderes therapeutlsches oder pflegerisches Personal der Einrichtung
angeordnet werden können soll, sind zu befürworten, selbstverständlich Ist aber
frühestmögljch die Vollzugsleitung bzw. die für diese Aufgaben benannte Vertretung
darüber zu informieren. Die geplante Änderung einer durchgängigen l;l-Betreuung be)
Flxlerungen wird aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgertchtes schon
so gehandhabt. Die durchgängige lil-Betreuung Ist aus medizlnl$chen und
psychotherapeutischen Gründen dringend erforderlich. Die Anforderung/ dass diese
durch „fcherapeutisches oder pftegerfsches Personal, dass durch Ärzte in solche
Aufgaben eingewiesen wurde erfolgen muss, halten wir für richttg.

Aufgrund der derzeitigen Versorgungsstrukturen Im Msßregelvolizug mit
erheblichem Personafmangel im pflegerischen Bereich Ist eine kontinuierliche 1:1"
Betreuung „nur durch erfahrenes Fachpersonal"(d)es bedeutet; examinierte Fachkräfte
für Pflege) aktuell schon sehr schwer zu gewährleisten, da dieses Innerhalb einer Schicht
immer auch für andere, medizinische Aufgaben (Ausgabe der Medlkatlon etc.)
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herangezogen werden muss. Examinierte Pflegekräfte stehen auf dem Arbeltsmarkt
kaum noch zur Verfügung. Ein Problem, das auch nicht durch bessere Entlohnung allein
gelöst werden kann. Das „erforderliche Msß der ärztlichen Kontrolle" wahrend der
Sicherungsmaßnahme „Flxlerung" sollte durch fachärztfiche Beurteilung festgelegt
werden.

Wichtig erscheint, dass !n § 14 Abs, 7 ThürMRVG hingewiesen wird/ dass ein
Untergebrachter be! besonderen Sicherungsmaßnahmen nach Abs. l Nummer 3-5 auf

die Möglichkeit einer nachträglichen gerichtlichen Überprüfung ihrer ZulässlgkeEt
hinzuweisen Ist.

Auch für die Mitarbeiter:tnnen Ist im Jeweiligen Kontext zu erwarten/ so die Erfahrung
der vergangenen 20 Jahre/ dass sie erhebliche Stress- und Arbeftsbefastung erfahren,
wenn sie den Untergebrachten nicht ausreichend gesichert sehen, nachdem der
zuständige Arzt akute Sulzida!!tät festgestellt hat.

3. Nach den vorliegenden Erfahrungen können zusätzlichen Kosten anfalfen. Die
Einrichtungen gehen davon aus/ dass für die l;l-Betreuung Fachpersonsl erforderlich
ist/ aber es keine examinierten Pflegekräffce sein müssen. Die Kosten würden dann
steigen, wenn die Forderung bestünde, examiniertes Pffegepersonal einzustetfen, um
den erhöhten Personalbedarf abzudecken.

4, Der vorgelegte Gesetzentwurf wird nach vorliegenden Erfahrungen keine gravierenden
negativen Auswirkungen auf die im Thüringer Maßregetvoiizug Untergebrachten haben,
Grundsätzlich besteht dadurch die Möglichkeit einer besseren
Untergebrachtenbetreuung. Allerdings könnte es zu fachlich nicht fundierten
Entscheidungen kommen, wenn im Maßregeh/ollzug unerfahrene Ärzte, Psychologen
oder Juristen SEcherungsmaßnehmen Bnordnen dürften, was bedeuten könnte, dass
diese zu früh, zu spät oder falschlicherwelse verhängt würden.

5. Die in § 14 Abs. l ThUrPsychKG bzw. § 26 Abs. l ThürMRVG genannte Einschränkung
grenzt nur bei „gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung oder einer
gegenwärtigen erheblichen Gefahrdung bedeutender Rechtsgüter Dritter" im richtigen
Maße ein/ in welchen Situationen besondere Sfcherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. l
ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. l ThÜrKVG ergriffen werden können. Die Formulierung
grenzt die Situation ausreichend ein.

6. Die in § U ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG Abs. l Satz l Nr. 2 vorgesehene
Vorenthaitung von Gegenständen sollte neben der Wegnahme ausdrücklich erlaubt
sein.

7. Es ist nicht erforderlich zusätzlich zu den in 5 14 ThürPsychKG bzw. § 26 ThürMRVG Abs.
l Satz i Nr. 1-5 genannten besonderen Slcherungsmaßnahmen weitere Maßnahmen zu
nennen/ wEe etwa die Absonderung von anderen Patienten bzw. Untergebrachten oder
die medikamentöse RuhigsteHung. Die erwähnte sogenannte „medikamentöse
Ruhigsteliung" ist unnötig. Untergebrachte im Maßrsgetvolfzug müssen nicht und
werden nicht „ruhiggestellt".
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Die medikamentöse Zwangsbehandiung von Maßregelvollzugsuntergebrachten ist in §
29 ThürMRVG geregeft. Hier muss dringend eine Änderung erfolgen im Sinne einer
Regelung, welche ermöglichen sollte, dass Untergebrachte „zur Erreichung des
Vollzugszlels (nämlich der Sicherung der Aitgemeinhelt durch eine Besserung der sog.
„Anlas5erkrankung"des Untergebrachten, welche für seine Gefährlichkeit ursächlich Ist)
zwangsbehandelfc werden dürfen. Dies sollte genehmigt werden, sofern.Untergebrachte
Im Maßregelvolizug die medikamentöse Behandlung ihrer sog. „Anlasserkrankung"
mehrfach abgelehnt haben, diesbezüglich aber nicht elnwiHlgungsfählg sind und folglich
nicht ermessen können, was eine-Ablehnung für sie selbst bedeutet. Die Konsequenz
wäre ein jahrelanges, reines „Verwahren und Sichern" psychisch schwer kranker ~ oft
junger! , - Menschen im Maßregetvollzug, welche aufgrund fortbestehender
Gefährlichkeit nicht gelockert werden können, da d!e zugrundeliegende psychtatrlsche
Erkrankung nicht medlkamentös behandelt werden kann.

Selbstverständlich müssten alle anderen Bedingungen für medikamentöse
Zwangsbehandlungen (wie Z.B. Nutzen-Schaden-Abwägung, mehrmalige Ablehnung der
oraten Einnahme, Geelgnetheit des Praparates, nnildestes Mittel/fehfende ablehnende
Patientenverfügung etc.) erfüllt sein,

8. Die Lösung stellt sich rechtssicher und praktikabel dar.

9. Eine für den Untergebrachten verständliche Ankündigung (§ 26 Abs. 2 ThÜrMRVG) und
Nachbesprechung (§ 14 Abs. 6 ThürPsychKG bzw, § 26 Abs. 7 ThürMRVG) der
besonderen Sicherungsmaßnshmen nach § 14 Abs. l ThürPsychKG bzw, § 26 Abs. l
ThÜrMRVG sollte gesetzlich fixiert werden. Dies ist bereits Im Thüringer
Maßregeivollzugsgesetz geregelt.

10. Angepasstes Dokumentatlonsbtatt vor Ort tn den Thüringer Maßregelvolizügen in
Abstimmung mit den Interventlonsbeauffcragten, Dieses sollte schriftlich erfolgen und
folgende Inhalte umfassen:

Beginn der Fixierung
Ende der Flxierung
Grund für die Flxlerung
Dauer der Fixlerung

11, Die Regelungen In § 14 ThÜrPsychKG und § 26 ThürMRVG sollten generell synchronisiert
werden.

Weitere Anmerkungen zum Entwurf;

In medtzinlsch begründeten Ausnahmefäiien muss es weiterhin möglich sein, sine 1:1"
Betreuung mlttels Videoüberwachung durchführen zu können.

Im Übrigen wird ausdrücklich begrüßt, dass die l:l-Betreuung nicht nur von examiniertem
Pflegepersonal, sondern auch von ärztlich eingewiesenem Personal übernommen werden

kann.
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Geschäftsführer

Ökumenisches Halnich
Klinikum gGmbH

Geschäftsführerln
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Geschäftsführer
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Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder jurisfisohe Person, die sich mit elnem schriftlichen Beitrag an elnetn
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestmformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThÜrBeteildokG in der Betelligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserllch ausfüllen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu^elchem^set^entwurfha^en;@iesich^

Gesetz zur Änderung des ThürPsychKG und des Thüringer Maßregeivollzugsgesetzes (Ausgestaitung des
Richte n/orbeha l ts)
hier; Gesetzentwurf der Pariamentarischen Gruppe der FDP in Drs. 7/5264-

^K

12,^:-^

HaÜeh;5ie sich als Vertretepeinerjuristischöri Person,geäyföert,ci,;h^ais;Vertret6r6(ner^/ '
yereihi3Jung^^ürtic^e^^r^9n^?öyer^abÖert-^
(jep^Qssen^h^4dei:iöf^entliche Anwalt, ^rperschaft;äe51öffentlichen.lRechts,-'Stiftürig",yes ','':

ofieritllGhen^Rephit^,:^-'::/:1^ ',
(§ 5Abs;;1 iNn^i'^.ThCirÖ^i!:lokQ;'Hlfiwe!s;IWehh:^

Name

Thüringischer Landkreistag

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer(oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsfomn

e.V.

Richard-Breslau-Str. 13

99094 Erfurt

yäben^Sje'slch:;ails:;pia^i'liche:F^rson;geäuß^ ^•^':'."''•.^'".•^'. ,:1^:; .'1;./'

(§IN^^1,'Nr.^,i2rrhüJTBeteilctoKG) v:;i'1^:1'^- .";., ::..^:.:\ ^\:::-:^::.::'.-' ;^';::'; ;1:^^1.^^ '.:.'.-::- ;-. •?'. •

Name Vorname

D Geschäfts" oder Dienstadresse a Wohnadresse

[Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
,vlrd in keinem Fall veröffentilcht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.:,
Wasjstder.Schwerpunkt^rerihhalt^ •'•'• ,
(§ö;Abs.^NE:'3TfiÄte!)c(^^^ '-:;-

Kommunaler Spitze n verband LS.v. §§ 126, 127 ThürKO, Art. 91 Abs. 4 ThürVerf

^ab^JSIe ih'lhrerp'scWicheri'Beitr^'.d^

14.^ 0 befürwortet,

D abgelehnt,
a . ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 'Nr. A ThUrßeteiktoKG)

Bewertung des Gesetzentwurfes aus kreisllcher Perspektive

'm.
W^eftl^^^^::^nät^,äeü^n):eihen.sc^riftifGbNri^Be!trag^n^
•ejrt2;ure|bptnyg^;:l.':^^;j-^ ^U'!II\J{^V'';:^1?%;^:;:;'^:.;^^
^^^^I^S^htiBB^oi^G^
X Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus v/eichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

0 per Brief

'^,
}^t?Jn,§)e^K^nts;An^^^nK^^
a^piesetz^Obüngsvjsi^tl'ren^telllgt^ •
'(§ •iS.Ab^s; ^INr;i6ilThlirBetSei!dcik;(3)^^;:::' ^;^ '^ i [ •:.:." •; /' i:^^\ ••-;;.^ ^ '•'•

Wen
atrt^e

a ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie <einer Veröffentlichung Ihres schriffliohen Beitrggtes in der
Betej.ligteritransparenzdqkumentationzu? '.'; ' /' •
(§5Afcis;'1Satz2ThürBeteHdokG) . .''''... .' '

a Ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert b!s zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datym : : ;;

Erfurt, den 13.09.2022

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich eigeninitiativ beteiligt.

Verband kommunaler Gesundheitseinrichtungen e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftjichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpfiichtende
Mfndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteilEgtentransparenzdokumentätion
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des.
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie'Ihre Zustimmung hierzu erteilen.,

Bitte gut ieserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnsthme senden!

mgg!G^örn^Gesetzentwurf haben Sie sich schrifttic^^^|T®fe[g®G||ßJ%r|t1%ilT^

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch

kranker IVlenschen und zur Änderung des Thüringer [Vlaftregelvolfzugsgesetzes

(Gesetz zur notwendigen Ausgestaltung des Richtervorbehalts)
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP

- Drucksache 7/5264 - . • ,

?S\

13

i^Ä?

l^^f^^

^^Ss."

?? "s'ss
y^'K ;..';¥

®E38n Sie sich als Vertreter einer Juristischeri^e!rso)i:;g^üt^^^®ijJ^ejtr^^
Reinigung natürlicher Personen oder Sachen^z^B^erejJI^^^I^^II^^gefr
^ppssenschaft oder öffentiiche Anstatt, Körpers^||3aj|^g|§j;f^cJT^|f^hJt^|^ü^^
'Öjffehtlichen Rechts)? ^?^;SliiSIIiilfitilflliiliiMtBÄ
j^i^bs. 1 Nr. 1, 2 TtiürBeteiIdokQ; Hinweis: Wenn nein, ^ai-^^ef^|^^e^^|^t^s;y^^^

Name

Geschäfts- oder Diensladresse

Straße^ Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl Ort

Organ isa tionsform

VSrband Kow\ ^^ ^^ U.^
ß e^u h d h e-H-5 ei v} raL -
•buh,0tt^ e^ k

T7"'"—--- ~

L^ä!gd.LLee 3

36^33 Bad-Sai^UiAQ€h
l^en Sie sich als natürliche Person .geäußert);d^h^a|s^ri^t^rson5^1||^
(§)ä%bs, -\ Nr. 1, 2 ThürBetoiIdokG) . ^•'::.':['^:'^^^i^^S^^i^^^^^

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
Aflrd in keinem Fail veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



[Hi iJ^Aist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen •Q^leI§yjjmjilSmillBJB
i(§^bs, 1 Nr. 3 ThürßsteHdokG) • ;;:-;'^^N^^?^ilKS^%

l^:^^^

'y^r\ Sie in'lhrem schriftlichen Beitrag dieen|^oi;grTen|^^lii|ig|JoJlinisiö|^||ge^

a befürwortet,
a abgelehnt,

^, ergänzungs- bzw. änderungs bedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG).

1, Umsetzung, der Vorgaben des BVerfG ist wichtig, Über diese Vorg.aben
hinaus sollte die angestrebte Anpassung jedoch nicht gehen.

2, Synchronlsierung bei den Flxferungen Ist denkbar, ansonsten ist das
unterschiedliche Patlehtenkiientel bei den Regelungen zu berücksichtigen.
Regulär psychisch kranke Menschen, die nach ThürPsychKG
untergebracht sind, mit den Regeln des Maßregeivollzuges zu
konfrontieren, ist kritisch zu sehen,

3, Beantwortung des Fragenkataiogs der CDU-Fraktion;

D ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} J3< nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

Der Verband kommunaler Gesunctheitseinrichtungen e.V. Ist stimm-
berechtigtes Mitglied im Planungsausschuss des Freistaates Thüringen im
MitgiiedsbereEch gibt es psychiatrische und psychosomatische Kliniken, die
von der GesetzesEnitiative betroffen sind. Insoweit Ist etne Stellungnahme des
Verbundes aus Sicht derfachiich-lnhaltlichen Beteiligten erfolgt,

In welcher Form haben Sie sich geäußerl?

D

x
per E-MasJ

per Brief

liiii
;tiabeh Sie
itriÄOesetzgebnrigsverfah
;(§^,Abs. 1 Nr.

sich als AnwaltsRanzfei fm.Auftrag^n^J^y3r;Jgge!^^|milt^^
geburigsverfahren beteiligt? '• "^. '^SSSISgSSiSSiSSSSSXS
-6ThÜrBetei!dokG) •. .../ ;;^"®/'S|SJ^i^§jKitJ^

D ja :< nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



Htijmmen Sie einer Veröffentlichung ^^s^chiiftlic§^|^aä|s^giggrg^
lO.e^iligtentransparenzdokumentation zu? ^^':y^iM^Ii;^Ä^®^II^^
K§^;Abs.rSafz2ThüfBetejldo!<G) •• . • ••.^.^^

ia D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

l^>t'?£rtum

jW_^W^^,_/^ o9.. lo.iZ

";U rtte'fsiö hrift^ ^

Verband kommunaier
(Sesundheitseinfichtungen e.V.

itee 3 *, 36433 Bad Saizungen
Tel.036 95/64-10 01
(1§KB3@9@/64-1002

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Verband kommunaler GssundtieiEselnrjchtungen e.v,
Llndlgallee 3, 36433 Bad Satzungen

Thüringer Landtag
Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit Kenntnisnahme: 7/745
und Gleichstellung zu Drs. 7/5264
JÜrgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Verband
kommunaler
Gesundheils -
einrichtungen e,V.

Geschäftsadresse:
Lindigallee 3
36433 Bad Salzungen

Tel.: 03695641001
Fax: 03695641002
www.vkgev.org

Per E-Mail: Doststelleßithuerinaer-fandtafl.de

ihrzoichan/
ihre Nachflchl vom

Uns B r Zeichen/
lwm

Ourchwahl
03695/B'I.

Telefax
03S95;S'i-

1001 1002
Bad Salzunoen, don

01.09.2022

Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer
Landtages zum
Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung
psychisch kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer R/iaßregeivoll-

zugsgesetzes (Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst bitten wir, die verspätete Abgabe zu entschuldigen. Ich hoffe, dass Sie auch
mit einem Tag Verzug die Rückmeldung ejnes stimmberechtigten Mitglieds im Landes-
planungsausschuss berücksichtigen können.

Bezüglich der vorliegenden Gesetzesinitiative der FDP-Fraktion zur Anpassung des
Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen und zur
Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetzes möchten wir wie folgt Stellung
nehmen:

Grundsätzlich ist efne Konkretisierung der Landesregeln in. Bezug auf die Inhalte des
Bundesverfassungsgerichtsurteiis vom 24.07.2018 zu begrüßen. Dabei soiite man sich
auf die darin beschriebenen Inhalte konzentrieren und nicht noch weiterrelchende Re-
gelungen treffen. In Beantwortung des Fragenkataloges der CDU-Fraktion haben wir
dies weiter konkretisiert und mit Beispielen aus dem Psychiatriebereich unseres Mit-
glfedsbereiches unterlegt.

Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass die Unterbringung und der Maßre"
gelvoilzug unterschiedliche Sachverhalte darstellen. Wir möchten darauf hinweisen,
dass wir es bei den Patienten, die nach dem Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psy-
chisch kranker Menschen untergebracht werden, um Patienten handelt, die ein medizj-
nisches Problem haben.

Amtssericht Bad Satzungen
VR-Nr.300813
St,-Nr,: 157/143/00161

1. Vorsitzende s
2. Vorsitzende



Im Maßregelvollzug haben wir es mit Personen zu tun, die eine Straftat begangen ha-
ben. Auch wenn diese Taten mit einer ebenfalls vorliegenden psychischen Erkrankung
einhergehen, gibt es aus unserer Sicht unterschiedliche Bewertungen. Insofern Ist eine
enge Verzahnung nicht sinnvoll. Das Stichwort Stigmatisierung sei hier genannt.

Den Fragenkatalog der CDU-Fraktion haben wir in der Anlage 1 beantwortet.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

üßen

1, Vorsitzender

Anlage



Verband
Anlaae 1 II koinmunafer

Gesundheit -
einrichtungen e,V.

Fragenkatalog zur schriftlichen Anhörung zum Gesetzentwurf in Drucksache 7/5264

1, Entspricht der vorgelegte Gesetzentwurf Ihrer Ansicht nach dem Verfassungs-
gerichtsurteil vom 24. Juli 2018? Welche Änderungen halten Sie für notwendig?

Das Bundesverfassungsgericht hat sicherlich eine wegweisende Entscheidung zur Frage
getroffen, ob Fixierungen von öffentlich-rechtlfch untergebrachten Patienten einer
richterlichen Genehmigung bedürfen. Klar geregelt wurde dies jedoch nur für die 5- und 7"
Punkt-FixJerung. Ebenso wurde aligemein Stellung genommen zu den rechtlichen
Voraussetzungen von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. Das BVerfG bezieht sich dabei
in seinem Urteil fediglich auf das baden-württembergische PsychKG und das bayrische
UnterbrG.

Laut BVerfG ist der Artikel 104 Abs. 2 des Grundgesetzes jedoch unmittelbar geltendes und
gnzuwendendes (Buhdes-)Recht Das heißt, der Richtervorbehalt bei der Anordnung oder
Genehmigung einer Freiheitsentziehung gilt bundesweit, somit auch jetzt schon in
Thüringen.

Wichtig wäre die Klärung, was zählt zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen und was zu
fi-eiheitsentziehenden Maßnahmen in einem schon bestehenden Freiheitsentziehungs"
Verhältnis und dies auch in Orientierung am Urteil des BVerfG im ThürPsychKG getrennt
aufzuführen (z.B, besondere Sicherungsmaßnahmen und besondere Sicherungsmaß-
nahmen mit Richtervorbehalt). Das Urteil des BVerfG (siehe Gründe 67,68, 69,70, 71, 72,
73, 74, 75) gibt hier eine eindeutige Klärung vor.

Freiheitsentziehende Maßnahmen, die zu einer Verschärfung desVollzuges der Unter"
bringung führen, sind die 5 und 7-Punkt- Hxierung, da die Bewegungsfreiheit in jede
Richtung aufgehoben ist. Bei alten anderen besonderen Sicherungsmaßnahmen, einschiieß-
lich einer 3-Punkt-Fixierung, ist ein Bewegungsspielraum für den Untergebrachten möglich.

In dem Gesetzentwurf § 14 Abs. 5 Satz 1 bedarf es einer Klärung des Begriffes
„weitgehend". Hier sollte EJndeutigkeit und Konformjtät mit dem Urteil des BVerfG hergestellt
werden; lediglich der Begriff „vollständig aufgehoben" deckt sich mit dem Urteil

2. Welche Auswirkung hat der vorgelegte Gesetzentwurf auf die Arbeits- und
Organisationsabfäufe in den Einrichtungen des Maßregelvollzuges in Thüringen?
Welche Auswirkung hat der Gesetzentwurf auf Personal und den wirtschaftlichen
Betrieb der Einrichtung?

.DerArbeits" und Organisationsaufwand In den psychiatrischen Klinlken wird sich erheblich
steigern.

Aus dem Gesetzentwurf §14 Abs. 5 Satz 1 geht hervor, dass jede besondere Sicherungs-
maßnähme nach Abs. 1 Nr.5 einer richterlichen Anordnung unterliegt, d.h. nicht nur eine 5-
und 7-Punkt Fixierung, sondern angefangen ab 3-Punkt-Fixierung. Dies geht über das Urteil
des BVerfG hinaus! Unweigerlich führt dies zu einer. Flut an Anträgen beim zuständigen
Gericht,

Der Richtervorbehalt führt zu 2 Anträgen beim zuständigen Gericht: ein Antrag auf
Unterbringung nach ThürPsychKG beim SpDi mit Weiterleitung nach Anhörung zum Gericht
und ein Antrag auf Genehmigung einer 5- oder 7-Punkt-FixJerung (laut Gesetzentwurf
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Jegliche Fixierung) mit zeitlichen Mehraufwand für Arzte, SchreEbdienst (in den Kliniken) und
Gerichte.

in einer Klinik im Mitgliedsbereich gibt es exemplarisch pro Jahr zwischen 90-105 Unter-
bringungen nach ThürPsychKG mit entsprechender Beantragung. Im Jahr 2021 wurden in
der Ktinik 1.991 Menschen behandelt, davon mussten 11 8 Menschen fixiert werden. Nach
dem vorgelegten Gesetzentwurf bedeutet dies 118 Beantragungen einer Genehmigung einer
besonderen Sicherungsmaßnahme nach §14 Abs. 1 Nr. 5. In der Summe sind mehr ats 200
Anträge (Unterbringung nach ThürPsychKG und Antrag auf Genehmigung einer Fixierung)
zu stellen.

tm Gesetzentwurf steht im g 14 Abs. 4 Satz 2; „bei Sicherungsmaßnahmen nach Absate 1
Nr. 5 ist grundsätzlich eine Eins-zu-Eins-Betreuung durch ... zu gewährleisten". Das heißt,
alte fixierten Patienten bedürfen einer Eins-zu-Eins-Betreuung. Im Urteil des BVerfG (siehe
Gründe 83) ist eine Eins-zu-Eins-Betreuung bei einer 5-Punkt- und 7-Punkt-Rxierung zu
gewährleisten. Der Gesetzentwurf geht also über das Urteil des BVerfG hinaus.

Laut der eigenen, in der oben beschriebenen Kiinik, statistischen Erfassung aller Fixierungs-
maßnahmen (3/4/5/7-Punkt-Rxierung) ergibt sich im Zeitraum von 2010 bis 2021 eine
durchschnittliche Fixierungszeit im Jahr von 12.593 Stunden. Bei einer Nettoarbeifszeit der
Pflege von 1.650 Stunden im Jahr wird ein Mehrbedarf von 7,6 VK Pflegekräften zur Eins-zu"
Eins-Betreuung benötigt. Bei dem derzeitigen und anhaltenden Personalnotstand in der
Pflege ist dies kritisch zu sehen. Es wird dazu führen, dass die Regelversorgung zu G.unsten
dieser Betreuungsvorgabe reduziert wird. Das bedeutet Schtießung von Betten und Redu-
zierung der notwendigen Versorgung.

3. Welche Kosten fallen an?

Nur für den klinischen Bereich fallen die Personalkosten für die zusätzlichen Pflegekräfte an.
Zu berücksichtigen ist aber auch der erhebliche Mehraufwand für die Ärzte. Psychologen,
Schreibdienst und Gerichte. Allein die Beantragung einer Unterbringung nach ThürPsychKG
über alle daran beteiligten Berufsgruppen in der Kiinik dauert 1,5 bis 2 Stunden, hinzu
kommen 1-2 Stunden für die Beantragung einer besonderen Sicherungsmaßnahme. Bei
unter Frage 2 genannten Zahlen und zur Veranschautichung und Berechnung: 100 Unter-
bringungen nach ThürPsychKG und 100 Anträge auf Genehmigung einer besonderen
Sicherungsmaßnahme mit je 1,5 Stunden = 300 Stunden (bei einer monatlichen Arbeitszeit
von 160 Stunden bedeutet das für die Klinik knapp 2 Monate im Jahr werden nur für die
entsprechenden Beantragungen benötigt).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Regelungen im Thüringer Landesgesetz, von den
Kostenträgern nicht akzeptiert werden. Eine RefinanzEerung für diese zusätzlichen
Leistungen findet de facto nicht statt.

4. Welche Auswirkungen hat der vorgelegte Geseteentwurf auf die im Thüringer
Maßregelvollzug Untergebrachten?

Hierzu möchten wir keine Stellungnahme abgeben, da im MitgliedsbereJch keine Kliniken im
Maßregelvollzug tätig sind.
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5. Grenzt die in § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. 26 Abs. 1 ThürH/IRVG genannte
Einschränkung, nur bei „gegenwärtigen erheblichen Selbst- oder Fremd-
gefährdung oder einer gegenwärtigen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter
Dritter" im richtigen Maße ein, in welchen Situationen besondere Sicherungs-
maßnahmen nach § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. §26 Abs. 1 ThürMRVG ergriffen
werden können?

Ja.

6. Sollte in § 14 ThürPsychKG bzw § 26 ThürMRVG Abs. 1 Satz 1 Nr.2 neben der
Wegnahme auch die Vorenthaltung von Gegenständen ausdrücklich erlaubt sein?

Ja. Die Wegnahme von Gegenständen bezieht sich überwiegend auf durch den Patienten
mitgebrachte Gegenstände (Eigentum des Patienten). Die Vorenthaltung bezieht sich
überwiegend auf vorhandene Gegenstände auf Station. Formalrechtlich sollte es deshalb
aufgeführt werden. Sowohl im BayPsychKHG als auch in Baden-Württemberg ist dies
gesetzlich verankert.

7. Sollten zusätzlich zu den in § 14 ThürPsychKG bzw.§ 26 ThürtVIRVG Abs. 1 Satz 1
Nr. 1-5 genannte besondere Sicherungsmaßnahmen weitere Maßnahmen genannt
werden, wie die Absonderung von anderen Patienten oder die medikamentöse
Ruhigstellung?

Im klinischen Alltag geht die Absonderung in einen besonderen Raum (§ 14 ThürPsychKG
Abs, 1 Nr. 3) zwangsläufig mit einer Absonderung von anderen Patienten einher.

Eine vorübergehende medikamentöse Ruhigstellung kann ggf. ein milderes und weniger
traumatisierendes Mittel als eine Fixierung bedeuten. Sie stellt jedoch auch eine freiheits-
beschränkende Maßnahme und damit Sicherungsmaßnahme dar, aber die medikamentöse
Ruhigstellung ist nicht mit einer vollständigen aufgehobenen Bewegungsfreiheit in jede
Richtung verbunden.

8. Ist die Lösung rechtssicher und praktikabel, besondere Sicherungsmaßnahmen
nach § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. §26 Abs. 1 ThürMRVG durch zuständige Ärzte
oder Psychotherapeuten schriftlich anordnen zu lassen?

Hinsichtlich der Rechtssicherheit bedarf es einer Juristischen Einschätzung. Die schriftliche
Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen durch Ärcte/Psychotherapeuten /Psycholo-
gen nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ThürPsychKG ist praktikabel. Die schriftliche
Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 sollte nur
durch Ärzte erfolgen.

9. Sollte eine für den Patienten verständliche Ankündigung (§ 26 Abs. 2 ThürMRVG)
und Nachbesprechung (§ 14 Abs. 6 ThürPsychKG bzw. § 26 Abs. 7 ThürMRVG) der
besonderen Sicherungsmaßnahmen nach § 14 Abs. 1 ThürPsychKG bzw. § 26
Abs. 1 ThürMRVG gesetzlich fixiert werden?

Die Ankündigung von besonderen Sicherungsmaßnahmen nach ThürPsychKG kann in
Abhängigkeit des psychischen Befindens bei dem Betroffenen gegebenenfalls seine Bedarfe
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und Wünsche berücksichtigen sowie das Mitspracherecht hinsichtlich einer kooperativen
Entscheidungsfindung, welche Slcherungsmaßnahme zur Anwendung kommen soll, stärken.

Die Nachbesprechung besonderer Sicherungsmaßnahmen ist in manchen Bundesländern
gesetzlich verankert und ist:"... ein Mittel die Erfahrungen und Sichtweisen des psychisch
kranken Menschen zu berücksichtigen, präventive Maßnahmen zu vereinbaren, emotional zu
entlasten und das möglicherweise traumatisierende Ereignis zu verarbeiten." (S3 Leitlinie
„Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei
Erwachsenen", 13.6 Nachbesprechung von aggressivem Verhalten und freiheitsbeschrän-
kender Maßnahmen).

10. In welcher Form sollte die Dokumentation (§ 14 Abs. 7 ThÜrPsychKG bzw. § 26
Abs. 8 ThürMRVG) erfolgen und welche Inhalte der Dokumentation sind gesetzlich
zu fixieren?

Dokumentation; - der Art der besonderen Sjcherungsmaßnahme
- der Dauer der besonderen Sicherungsmaßnahme
- regelmäßige Kontrollen und Überprüfung der besonderen

Sicherungsmaßnahme durch Ärzte/Pflege

Die Art der Dokumentation obliegt den Klingen. In der Rege) gibt es dafür entsprechende
Dokumentationsbögenfür§14 Nr. 3, 4 ThürPsychKG (Gesetzentwurf §14 Nr. 3, 5). Die
Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen nach §14 Nr. 1, 2ThÜrPsychKG
(Gesetzentwurf §14 Nr. 1,2) werden in der Patientenakte dokumentiert.

Die Dokumentation der Nachbesprechung sollte in der Patientenakte erfolgen mit folgenden
Inhalten:

• Datum und Uhrzeit des Gespräches
• anwesende Personen
• welche Sicherungsmaßnahmen kamen zur Anwendung mit weicher Begründung
* Möglichkeit der nachträglichen gerichtlichen Überprüfung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 4

und 5

11. Sollten die Regelungen In § 14 ThürPsychKG und § 26 ThürMRVG generell
synchronisiert werden?

Hier liegen 2 verschiedene Verfahrensrechtskreise vor; die öffentlich- rechtliche Unter-
brlngung (FamFG > ThürPsychKG) und die Anwendung des Strafrechts (ThürMGVG).
Ob eine Synchronisierung möglich ist, muss juristisch überprüft werden.
Gesellschaftspolitisch könnte dies jedoch problematisch sein, weil es sich um psychisch
kranke Menschen (ThürPsychKG) und psychisch kranke Rechtsbrecher (ThÜrMRVG)
handelt.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum

(Keine Dokumente vorhanden)
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